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Holzschutz-Forschung in der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin-Dahlem von 1955 bis 1975* 

Von Prof. Or. phil. habil. Günther Becker, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM). Berlin 

DK 634.0.84:001.891 "1955/1975" 061.14(430.1) BAM 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 5 (1975) Nr. 3 S. 98/103 

Manuskript-Eingang 18. August 1975 

I nha ltsa ngabe 

Es wird eine Übersicht über Forschungsarbeiten in der Bundesanstalt für Materialprüfung Berlin-Dahlem über Holzschutz-Fragen 
während der letzten 20 Jahre gegeben, der Hälfte der Zeit, in der dies Gebiet in der BAM bearbeitet wird. Untersuchungen über 
Biologie und wirtschaftliche Bedeutung sowie über Ökologie und Physiologie holzzerstörender Pilze, Insekten und Meerestiere 
waren unentbehrlich für die Beurteilung von Schäden, die Entwicklung von Prüfverfahren und die richtige Auswertung von Prüfer
gebnissen sowie für die sachgemäße Anwendung von Schut2mögl ichkeiten. Zahlreiche Arbeiten befaßten sich mit der Wirksamkeit 
und anderen Eigenschaften von Holzschutzmitteln sowie mit den Grundlagen der Schutzverfahren. Dazu gehörten auch chemische 
Analysen und die Entwicklung geeigneter Verfahren für diese. Zum Schluß werden Arbeiten behandelt, die einzelnen Anwendungs
gebieten des Holzschutzes gewidmet waren. Das komplexe Arbeitsgebiet bedarf des Einsatzes verschiedener Wissenschaften und 
technischer Erfahrungen. 

Holzschutz - Pilze, Insekten, Meerestiere - Verfahrenstechnik - Anwendungsgebiete 

1. Vorbemerkung 

Der Präsident des West-Europäischen Instituts für Holzimprägnie
rung , Herr K. E. Richtberg, hat den Verfasser aufgefordert, auf der 
Jahrestagung 197 5 einen Bericht über Arbeiten der Bundesanstalt 
für Materialprüfung Berlin-Dahlem auf dem Holzschutz-Gebiet zu 
geben. Derartige Übersichten sind nützlich, weil die Forschungs- und 
Erfahrungsergebnisse in der Literatur verstreut und für viele nicht 
leicht zugänglich sind. Eine solche Berichterstattung aus einem Insti
tut , das sich zur Unterstützung der Wirtschaft, der Erzeuger und Ver
arbeiter wie der Verbraucher, verpflichtet fühlt, spiegelt aber auch 
Probleme und Entwicklungen des Gebiets allgemein wieder, und sie 
kann Anregungen für die Arbeit anderer und für Entscheidungen 
liefern. 

In Berlin-Dahlem hat vor fast genau 40 Jahren B. Schulze mit Arbei
ten über Holzschädlinge und Holzschutz begonnen. Der folgende 
Bericht soll sich mit den letzten 20 Jahren befassen. Das entspricht 
ungefähr der Zeit, seit der unser Institut, das auf eine über lOOjähri
ge Geschichte zurückblickt, als Bundesanstalt zum Verwaltungsbe
reich des Bundesministeriums für Wirtschaft gehört. Organisatorisch 
werden die Arbeiten über Holzschutz in der ganzen Breite dieses viel
seitigen Gebiets in der Fachgruppe "Biologische Materialprüfung" 
durchgeführt, die zu der Abteilung "Sondergebiete der Materialprü
fung" gehört. In der Bundesrepublik Deutschland betätigt sich auf 
dem Holzschutz-Gebiet außerdem intensiv das Institut für Holzbiolo
gie und. Holzschutz der Bundesforschungsanstalt flir Forst- und Holz
wirtschaft in Hamburg-Lohbrügge. Beide Institute haben eine enge 
Zusammenarbeit unmittelbar und über die Deutsche Gesellschaft für 
Holzforschung. 

2. Biologische Grundlagen 

Biologische Grundlagen, die genaue Kenntnis der Schädlin
ge und ihrer Bedeutung, ihrer Lebenserscheinungen und Um
weltabhängigkeit, sind für den bestmöglichen Einsatz von 
Schutz- und Bekämpfungsverfahren wie für die Entwick
lung und richtige Handhabung von Prüfmethoden unent
behrlich. 

* Bei der Jahrestagung des West-Europäischen Instituts für Holz
imprägnierung am 9. September 1975 in Helsinki auf Einladung 
gehaltener Vortrag 

98 

2.1. Pilze 

Arbeiten über Basidiomyceten befaßten sich mit Braunfäu
lepilzen, die als Holzzerstörer in Mitteleuropa die größte 
Bedeutung für das im Freien verwendete Holz wie für Alt
und Neubauten haben. Eine der Fragestellungen war der 
Einfluß der Feuchtigkeit auf das Wachstum unter besonde
rer Berücksichtigung der Unterschiede bei einzelnen Stäm
men einer Art. Langjährige Versuche über die Trockenstarre 
der wichtigsten Bauholzpilze erwiesen, daß einige von die
sen über viele Jahre ohne Wachstums- oder Zerstörungsakti
vität am Leben zu bleiben vermögen, falls das Mycel lang
sam austrocknet. Stoffwechselphysiologische Versuche gal
ten dem Kohlenhydrat- und dem Stickstoffbedarf der Pilze. 
Sie sind eine Grundlage auch für die Kultur der Pilze für 
Prüfungen. Bei kontinuierlichen Sauerstoffverbrauchsmes
sungen, die mit dem Ziel begonnen wurden, ein zeitsparen
des Prüfverfahren zum Bestimmen der pilzwidrigen Wirk
samkeit von Schutzmitteln zu entwickeln, wurden Aktivi
tätsrhythmen von 6 bis 28 Stunden gefunden, die für ein
zelne Pilzarten und -stämme charakteristisch sind; ihre Ur
sache ist noch nicht eindeutig geklärt. Sie können zur Art
bestimmung mitbenutzt werden. 

Die Moderfäulepilze , deren deutschen Sammelnamen der 
Verfasser vorgeschlagen hat, sind erst in dem Berichtszeit
raum in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung bekannt gewor
den. In Berlin-Dahlem wurden Art und Umfang ihres natür
lichen Vorkommens und der verursachten Zerstörungen in 
Masten und Freiland-Versuchsstäben wie auch Laborklötz
chen untersucht. Die andersartige und höhere Giftwider
standsfähigkeit im Vergleich zu den Basidiomyceten mach
te eine eingehende Prüfung ihres Verhaltens gegenüber 
Schutzmitteln erforderlich. Dazu wurden Pilzgemische na
türlicher Zusammensetzung in verschiedenen Erdböden so
wie einzelne Arten auf ihre Eignung für Prüfzwecke bearbei
tet. Für zahlreiche Arten wurden die Abhängigkeit von 
Temperatur und Feuchtigkeit sowie ihre Fähigkeit, Cellulo
se einschließlich der nativen im Holz abzubauen, geprüft. 
Danach konnte eine Auswahl von Arten und Stämmen für 
Laboratoriumsprüfungen getroffen werden. Verschiedene 
Substrate wurden erprobt; Vermiculit mit sehr hohem Was
serhaltevermögen erwies sich als besonders vorteilhaft. Opti-



male Feuchtigkeits- und Nährstoffbedingungen wurden fest
gestellt. 

An unbehandelten Gründungspfählen aus Kiefer und Fichte 
unter alten Gebäuden in Berlin, die sich rd. 100 Jahre lang 
im Grundwasserbereich befunden hatten, wurden Vorkom
men und Bedeutung von Bakterien untersucht. Es zeigte 
sich eine große Widerstandsfähigkeit von Holz unter Wasser 
gegen die darin vorhandenen Bakterien. 

Schließlich wurde der Holzabbau durch einzelne Arten von 
Braun-, Weiß- und Moderfäulepilzen sowie Bakterien che
misch untersucht, indem Holz mit zeitlich gestaffelter Pilz
einwirkung analysiert wurde. Es gibt bestimmte Rhythmen 
der Enzymproduktion. Braun- und Moderfäulepilze haben 
eine gewisse Ähnlichkeit in ihrer chemischenAbbauwirkung, 
während sich die zu intensivem Ligninabbau fähigen Weiß
fäulepilzeanders verhalten. 

2.2. Insekten 

Unter den holzzerstörenden Insekten Mitteleuropas hat der 
Hausbockkäfer (Hylotrupes bajulus L.) nach wie vor die 
größte Bedeutung. Seine Biologie, Ökologie und Physiologie 
sind bereits vor langer Zeit eingehend bearbeitet worden. So 
ist seit der ersten Arbeit des Verfassers 19 38 bekannt, daß 
Eiweißstoffe die für das Larven-Wachstum entscheidende 
Stoffgruppe sind. In den Berichtszeitraum fallen Arbeiten 
über quantitative Beziehungen zwischen dem Stickstoffge
halt im Stammquerschnitt und der Larvenentwicktung. In 
sehr altem Holz ist zwar der Stickstoffgehalt nicht.geringer 
als in frischem; aber infolge von Veränderungen, wahr
scheinlich im Gehalt an essentiellen Aminosäuren, verliert 
das Holz seinen Nahrungswert für die Hausbock-Larven und 
ist gegen diese nicht mehr anfällig. Durch den Zusatz geeig
neter Eiweißstoffe kann es wieder zu vollwertiger Nahrung 
für sie werden. 

Ein Widerspruch in der Literatur, ob Bläuepilze die 1\aus
bock-Larven fördern oder schädigen, ließ sich dadurch er
klären, daß bestimmte Pilzarten den Nahrungswert des Hol
zes erhöhen, andere für die Larven giftig sind. 

Auch bei neueren Versuchen war eine Aufzucht von Haus
bock-Larven in Laubholzarten nicht möglich. Die Art ist 
auf bestimmte Koniferen beschränkt. In manchen Stämmen 
oder Stammabschnitten von Tannenholz entwickeln sich 
Hausbock-Larven nicht oder schlecht. Offenbar liegt dies an 
giftigen Holzinhaltsstoffen, die mit Wasser extrahierbar sind. 
Von Kernholzstoffen anderer Koniferen ist r-Thujaplicin 
giftig für Hausbock-Larven, während Pinosylvin und dessen 
Monomethyläther, Taxifolin und Nootkatin keine oder ge
ringe Wirkung besitzen. 

In Fortsetzung früherer Untersuchungen, inwieweit man 
den Hausbockkäfer biologisch durch Parasiten bekämpfen 
kann, wurde eine eingehende Untersuchung über das Amei
senwespeben Scleroderma domesticum (Kluge) abgeschlos
sen. Zwar handelt es sich dabei um einen sehr wirkungsvol
len Parasiten, aber ein praktischer Einsatz kommt nur in 
wenigen besonderen Fällen in Betracht. 

Eine andere nicht-chemische Bekämpfungsmöglichkeit, die 
seit langem angewendet wird, ist Hitzeeinwirkung. über die 
Temperaturempfindlichkeit der Hausbock-Larven im Ver
gleich zu anderen holzzerstörenden Käferlarven wurden ei
nige ergänzende Versuche angestellt. 

Untersuchungen über den Grubenhalsbock (Criocephalus 
rusticus L.), der in lagerndem feuchten Holz auftritt, sowie 
über Lyctiden und Bostrychiden, gefährlichen Trockenholz
Insekten, sind noch nicht veröffentlicht. 

In allen warmen Gebieten der Erde sind Termiten die wich
tigsten Holzschädlinge. Obwohl es Tausende von Veröffent
lichungen über Termiten gibt, bestehen doch noch große 
Lücken in der genauen Kenntnis dieser staatenbildenden 
Insekten. In Berlin-Dahlem werden gegenwärtig mehr als 
40 Arten gezüchtet. Eine der wichtigen Aufgaben ist es, ver
schiedene Arten vergleichend für Versuche zur Physiologie 
und Ökologie wie zu Fragen der natürlichen Dauerhaftigkeit 
von Holzarten und der Wirksamkeit von Schutzmitteln her
anzuziehen. 

Mehrere Methoden der Züchtung im Laboratorium wurden 
erprobt und entwickelt. Voraussetzung dafür ist die Kennt
nis der Biologie der Arten und ihrer Abhängigkeit von 
Feuchtigkeit und Temperatur. Eingehende Studien wurden 
abgeschlossen mit Arten der wichtigen Gattungen Reticuli
termes, Heterotermes, Coptotermes und Nasutitermes. Auf
grund biologischer, ökologischer und physiologischer Ver
suche, deren Ergebnisse durch taxonomische Studien eines 
japanischen Kollegen, der diese nicht kannte, bestätigt wur
den, konnte gefolgert werden, daß die nach Harnburg und 
Hallein eingeschleppten Termiten, die zu derselben nord
amerikanischen Art gehören, nicht gleicher Herkunft sein 
können und die Hamburger Termiten aus dem Norden, die 
Halleiner aber aus dem Süden der USA stammen müssen. 

Pilze haben eine besondere Bedeutung für Termiten. Zahl
reiche Schimmelpilz-Arten sind für sie giftig und gegebenen
falls tödlich; sehr gefährlich sind z. B. stark toxische Stäm
me von Aspergillus flavus wie auch Trichoderma-Arten, die 
den bekannten grünen Holzschimmel erzeugen. Die meisten 
Braunfäulepilze aber sind förderlich für die Entwicklung. 
Sie üben eine anlockende Wirkung aus. Bereits der Duft be
stimmter Pilze steigert die Fraß- und Galeriebau-Tätigkeit 
der Termiten in bemerkenswerter Weise. Pilzbefallenes Holz 
ist einerseits eine wichtige, bei uns seit 30 Jahren genutzte 
Grundlage für erfolgreiche Termitenzucht, andererseits in 
den USA ein Mittel zur Anlockung und Vernichtung von 
Termiten. 

Die räumliche Orientierung der blinden Termiten erfolgt 
über Drüsensekrete, die ein Spurfolgen auslösen. In Berlin
Dahlem wurde gefunden, daß bestimmte Glykole, die in 
Kugelschreibertinten enthalten sind, sowie einige Verbin
dungen, die von holzzerstörenden Pilzen beim Holzabbau 
gebildet werden, eine entsprechende Wirkung besitzen. 

Termiten vermögen sich nach dem Magnetfeld der Erde zu 
orientieren. Schwankungen in der Fraß- und Galeriebau-Ak
tivität unter konstanten Laborbedingungen werden durch 
Wetterfaktoren sowie magnetische und elektrische Felder 
und durch Gravitationseinflüsse bedingt. Diese Aktivitäts
schwankungen müssen bei Prüfungen und anderen Versu
chen beachtet werden; sie erklären die Erfahrung, daß Ex
perimente mit Organismen auch unter sog. konstanten Be
dingungen nicht immer zu denselben Ergebnissen führen. 

Der Cellulose-Abbau bei der Holzverdauung erfolgt bei den 
Termiten, in denen er von symbiontischen Einzellern be
wirkt wird, intensiver als bei anderen Holzzerstörern. Auch 
ein Teil des Lignins wird chemisch verändert. 
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Die natürliche Dauerhaftigkeit von Kernhölzern, besonders 
tropischer Arten, aufgrund von giftigen oder abschrecken
den Inhaltsstoffen sowie die Wirkung solcher Verbindungen 
weisen beachtliche Unterschiede gegenüber verschiedenen 
Termitenarten auf. Auf diesem Gebiet müssen noch viele 
vergleichende Versuche ausgeführt werden, bevor allgemei
ne Schlußfolgerungen möglich sein werden. Eine Abschrek
kung, die von Kiefernholz ausgeht, konnte auf die Verbin
dung Furfural zurückgeführt werden. 

2.3. Meerestiere 

In Berlin-Dahlem wird seit 1938 auch mit holzzerstörenden 
Meerestieren gearbeitet. Die sehr schädliche, teerölresistente 
BohrasselLimnoria tripunctata Menzies und der Amphipode 
Chelura terebrans Philippi werden seit 1951 in kontinuierli
cher Zucht gehalten. Neben Untersuchungen über die allge
meine Biologie, die Dauerhaftigkeit von Holzarten und den 
Einfluß von Temperatur und Salzgehalt auf die holzzerstö
renden Krebse ist besonders der Einfluß von Meerespilzen 
auf die Entwicklung von Bohrasseln und den Holzbefall 
durch Bohrmuscheln untersucht worden. Hier bestehen Be
ziehungen, die auch beim Problem des Holzschutzes beach
tet werden sollten. 

3. Vergleichende Schutzmittel-Untersuchung 

Ein wichtiges Teilgebiet der Holzschutz-Forschung ist die 
Beschäftigung mit der Wirksamkeit und anderen Eigenschaf
ten der Schutzmittel. Dazu gehört auch die Entwicklung 
von Nachweis- und Analysenverfahren. 

3.1. Entwicklung von Prüfverfahren 

Zur Bestimmung der Wirksamkeit von Holzschutzmitteln 
bedarf es geeigneter Prüfverfahren. An deren Grundlagen ist 
in mehreren Fällen gearbeitet worden. Ein Teil der älteren 
Prüfverfahren mit Insekten, an deren Ausbildung die Bun
desanstalt für Materialprüfung maßgeblich beteiligt war, ist 
jetzt in etwas abgewandelter Form zu Europa-Normen ge
worden. Neuentwicklungen waren besonders für Moderfäu
lepilze und Termiten erforderlich. Die Ausbildung der 
Schwammkeller-Prüfung mit Basidiomyceten erwies sich als 
außerordentlich nützlich. Damit sollten die an kleinen Pro
ben zuvor vorgenommenen Bestimmungen der Schutzmit
tel-Wirksamkeit unter praxisnahen Bedingungen für den 
Hochbau, wo es an Erfahrungen wie bei Freiland-Holz weit
gehend fehlte, nachgeprüft werden. Mit Hilfe dieser 
Schwammkeller-Prüfung mit Brettabschnitten konnten Men
genfestlegungen in der Holzschutz-Norm für das Bauwesen 
mit größerer Sicherheit vorgenommen werden. Der Haus
schwamm Serpula (= Merulius) lacrimans, der in Kollescha
len sehr giftempfindlich ist, erwies sich unter den natürli
chen Bedingungen als ebenso tolerant wie andere Arten. 

Praxisnahe Prüfbedingungen sind auch zur Bewertung der 
vorbeugenden Wirkung von Schutzmitteln gegen den Haus
bockkäfer eingesetzt worden. 

Zur Prüfung mit Moderfäulepilzen sind zwei Wege verfolgt 
worden. Einer besteht darin, unsterile Erdgemische verschie
dener natürlicher Zusammensetzung als Substrat und Infek
tionsquelle zu verwenden, der andere, einzelne Pilzarten auf 
einheitlichem Substrat, als das sich z. B. Vermiculit eignet, 
zu verwenden. Daß für die Auswahl geeigneter Arten ausrei
chende Kenntnisse über Vorkommen, Bedeutung und Um
weltansprüche erforderlich sind, wurde bereits an früherer 
Stelle betont. 

100 

Bei den Prüfungen mit Termiten ist außer den Einzelheiten 
der Versuchsanordnung die Auswahl der Termitenarten 
wichtig. 

Bei den meisten Anwendungen müssen Holzschutzmittel 
eine lange Wirkungsdauer besitzen. Daran hängt für viele 
Verwendungszwecke der Einsatz von Holz ab. Daher sind 
zu Problemen und Prüfverfahren der Auswaschung und der 
Verdunstung experimentelle Beiträge geleistet worden. Der 
Windkanal der BAM wird international benutzt. Die Aus
waschvorgänge sind in verschiedenartiger Versuchsanord
nung, von Laborprüfbedingungen mit kleinen Holzproben 
bis zu praxisgemäßen Bedingungen, untersucht worden. 
Auswaschung und Windkanalbeanspruchung werden gegen
wärtig von der CEN als Europa-Prüfnormen bearbeitet. 

3.2. Wirksamkeit gegen Pilze und Insekten 

Ein praktisch wichtiges Ergebnis vergleichender Prüfungen 
mit holzzerstörenden Pilzen ist, daß sowohl bei Braunfäule
wie bei Moderfäulepilzen einzelne Stämme derselben Pilz
art sehr verschieden empfindlich gegen Gifte sein können. 
Die höhere Giftwiderstandsfähigkeit der Moderfäulepilze 
im Vergleich zu den Basidiomyceten war Gegenstand zahl
reicher Prüfungen. Davon hing die Festlegung größerer 
Einbringmengen ab. Von Schutzstoffen interessierten be
sonders schwerauswaschbare Salzgemische, die neben 
Chrom- und Kupferverbindungen entweder Arsen- oder 
Fluor- oder Bor-Verbindungen enthalten, organische Zinn
und Quecksilberverbindungen und Steinkohlenteeröl nach 
Alterung. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden als be
kannt vorausgesetzt. 

Eine Untersuchung über die Verteilung von Chrom, Kupfer 
und Arsen in bestimmten Bereichen der Holzzellwände mit 
Hilfe des Rasterelektronenmikroskopes und eines ange
schlossenen Röntgenanalysators sollte dazu beitragen, Fälle 
des Versagens von CKA-Salz bei bestimmten Laubholzarten 
zu erklären. Dies Problem wird gegenwärtig in internationa
lem Rahmen bearbeitet. 

Warum es bei dem so vielfach bewährten Steinkohlenteeröl 
zu frühen Ausfällen bei Holz besonders mit kleinen Quer
schnitten im Erdboden kommen kann, konnte kürzlich auf
geklärt werden. Bestimmte Mikroorganismen, besonders 
Bakterien, sind imstande, Verbindungen des Teeröls wie 
Phenole und Naphthalin abzubauen, was zu einer verhältnis
mäßig schnellen Abnahme der Schutzwirkung führen kann. 

Vergleichende Bestimmungen der Wirksamkeit von Schutz
stoffen gegen den Hausbockkäfer und Anobien wurden 
durchgeführt an Bor- und Kupferverbindungen, bei letzte
ren auch in Kombination mit anderen Elementen, an 
Chrom/Fluor- und Chrom/Fluor I Arsen-Gemischen, an Tri
butylzinnoxid und an synthetischen Kontaktinsektiziden, 
bei denen die Wirkungsdauer über längere Zeit bestimmt 
wurde. Bei ausreichender Behandlung mit diesen Stoffen 
kann mit einer Schutzdauer von mindestens 15 bis 20 J ah
ren gerechnet werden. Natürlich hängt die Wirksamkeit von 
verschiedenen Faktoren ab. Zu diesen gehört auch die Art 
der Trocknung des Holzes vor der Behandlung. 

Auch die Beständigkeit der Schutzwirkung gegen Braunfäu
lepilze wurde nach 1 Ojähriger Lagerung behandelter Bretter 
im Schwammkeller geprüft. Bei Anwendung der Schutzmit
tel nach Norm waren die Bretter noch hinreichend ge
schützt. 



Verdampfung von Schutzstoffen aus dem Holz tritt nicht 
nur bei organischen Substanzen auf, sondern auch bei 
Fluorverbindungen. Um die Bedeutung dieser Erscheinung 
für den praktischen Holzschutz beurteilen zu können, wur
den besonders bei Hydrogenfluoriden eingehende Arbeiten 
über die Mengenabnahme im Holz durch gasförmige Abspal
tung von Fluorwasserstoff durchgeführt. Die Gesetzmäßig
keiten sind nun gut bekannt. 

Gegen Termiten haben sich bestimmte Kontaktinsektizide 
und Arsenverbindungen als die wirksamsten Stoffe erwie
sen. Aber auch andere Substanzen wurden geprüft; verhält
nismäßig wirksam sind noch Fluorverbindungen. Die Unter
schiede in der Empfindlichkeit einzelner Termitenarten müs
sen bei der Beurteilung von Prüfergebnissen beachtet wer
den. 

3.3. Chemischer Nachweis und Analyse von Holzschutz
mitteln 

Der chemische Nachweis und die quantitative Analyse von 
Holzschutzmitteln haben in den letzten Jahrzehnten zu
nehmende Bedeutung bekommen. Es geht nicht nur darum, 
Schutzmittel auf ihre Zusammensetzung hin zu überprüfen 
oder Mengenbestimmungen im Holz bei Güteüberwachun
gen durchzuführen. Mit Hilfe genauer, aber zugleich auch 
zeitsparender moderner Analysenmethoden, die eine Be
stimmung auch in kleinen Holzproben zulassen, war es mög
lich, die Verteilung von Schutzmitteln und ihren Kor.npo
nenten im behandelten Holz zu bestimmen und dadurch 
eine bessere Einsicht in die Eignung und für die günstigste 
Ausführung von Tränkverfahren sowie in die Vorgänge bei 
der Auswaschung und Verdunstung von Holzschutzmitteln 
und damit für die Wirkungsbeständigkeit von Schutzmitteln 
zu gewinnen. 

Die Nachweis- und Analysenverfahren, die in der Bundesan
stalt für Materialprüfung entwickelt oder verbessert wurden, 
galten im anorganischen Bereich besonders den ElemeAten 
Fluor und Bor, die nicht mit Hilfe der zeitsparenden Atom
absorptionspektrographie bestimmt werden können, bei 
den organischen Verbindungen dem Pentachlorphenol, den 
synthetischen Kontaktinsektiziden, besonders auf Chlorkoh
lenwasserstoff-Basis, sowie dem Teeröl und seinen wichtig
sten Verbindungen. Dünnschicht- und Gaschromatographie, 
z. T. mit verfeinernden Ergänzungen, lassen im Vergleich 
zu früheren Analysenverfahren eine große Zahl von Bestim
mungen und damit die Bearbeitung von Fragestellungen zu, 
die nur mit Hilfe sehr vieler Einzelanalysen zu beantworten 
sind. Der vermehrte Einsatz chemischer Analysen hat sehr 
zur Optimierung von Holzschutz-Maßnahmen und dem Ver
trauen in ihren Erfolg beigetragen. 

4. Verfahrenstechnik 

Es ist eine bekannte Erfahrung, daß richtige Anwendung 
der Schutzmittel entscheidend für ihre Bewährung ist und 
gute Wirksamkeit allein Mängel der Anwendung nicht aus
gleichen kann. Daher sind Beiträge zur Kenntnis und Ver
besserung der Verfahrenstechnik im Holzschutz wichtig. 

4.1 . Kesseldrucktränkung, Saftverdrängung 

Bei der Untersuchung von Tränkverfahren, bei denen 
Druckunterschiede angewendet werden, standen an prakti
schen Problemen der frühzeitige Ausfall einzelner Leitungs-

maste innerhalb eines Tränkkollektivs, die schlechte Tränk
barkeit des Fichtenholzes und das Tränkverhalten von tro
pischen Holzarten für Eisenbahnschwellen im Vordergrund. 

Zur ersten Frage, mit der auch der Gedanke einer gezielten 
Auswahl von Rohmasten anhand bestimmter Holzeigen
schaften verbunden ist, wurde eine eingehende quantitative 
Analyse der verschiedenen Schutzsatz-Bestandteile auf ihre 
genaue Verteilung innerhalb von Leitungsmasten vorgenom
men. Bei Kiefer hängen die aufgenommenen Schutzmittel
mengen vom Splintholzanteil ab, bei der Fichte wirken sich 
Trockenrisse mehr aus. In Abhängigkeit von der Wegsam
keit für Flüssigkeiten und der Splintholzbreite weisen Kiefer 
und Fichte deutliche Unterschiede in der Mengenverteilung 
und der Abnahme der Schutzmitteldichte von der Randzone 
zur Splintholzgrenze hin auf. Bei Fichte nimmt die Schutz
salz-Konzentration im Querschnitt des Mastes viel schneller 
von außen nach innen ab als bei Kiefer. Die Befunde erga
ben erstmalig eine Grundlage dafür, unter Einbeziehen der 
Grenzwertmengen der einzelnen Schutzmittel in die Überle
gung die einzubringenden Mindestmengen und entsprechend 
die anzuwendenden Tränkkonzentrationen zu bestimmen. 
Die nach mehrjährigen Standzeiten vorgenommenen Über
prüfungen an Mastkollektiven haben die Richtigkeit der Be
rechnungen und Forderungen bestätigt. 

Für die in lufttrockenem Zustand schwer tränkbare und 
nicht genügende Schutzmittelmengen aufnehmende Fichte 
ist zum Erzielen einer besseren Tiefenverteilung der Schutz
mittel eine mechanische Vorbehandlung empfehlenswert. 
Nach verschiedenen Untersuchungen gehört sie seit einigen 
Jahren zum Stand der Technik. 

Bei der Fichte ist schon vor langer Zeit die Saftverdrängung 
angewandt worden. Nachteile dieses Verfahrens waren lange 
Tränkzeiten und besonders der mangelhafte Schutz in den 
äl.!ßeren Bereichen der Fußzone wegen der Form der in das 
Splintholz eingeschlagenen Kappen. Neue, den ganzen Mast
querschnitt umgreifende Kappen, die eine Druckanwendung 
von 1 bis 2 atü und damit eine Tränkzeitverkürzung auf we
niger als 24 Stunden zulassen, bedeuteten einen großen 
Fortschritt. Die Schutzsalz-Verteilung bei der Saftverdrän
gung und bei Verfahren einer Kombination mit Trogträn
kung wurde in Abhängigkeit von Druck- und Vakuumhöhe, 
Tränkkonzentration, Tränkdauer und Temperatur als Grund
lage für Verfahrensrichtlinien untersucht. Trotz der guten 
Eignung dieser Verfahren für saftfrische Fichten werden sie 
in Europa aus Gründen des Umweltschutzes bald keine An
wendung mehr finden. In den Tropen dürften sie weiterhin 
von Bedeutung sein. 

Tropenhölzer lassen sich vielfach besser behandeln, wenn 
eine Dämpfung vorangeht. Für Keruing und Kernpas aus 
Malaysia wurden Tränkvorschriften erarbeitet. 

4.2. Trogtränkung, Kurztauchen, Spritzen 

Bauholz wurde und w.ird bei uns und in mehreren Nachbar
ländern zum größten Teil durch Streichen, Spritzen und 
Tauchen behandelt. Für die dafür notwendigen Richtlinien 
wurden nach grundlegenden Untersuchungen über die Vor
gänge beim Eindringen der Schutzmittel in das Holz die 
Möglichkeiten und Grenzen dieser Verfahren sowie die Ab
hängigkeit des Tränkerfolges von Holzart und -beschaffen
heit, Schutzmitteleigenschaften, Arbeitsgängen und aufge
brachten Mengen bearbeitet. 
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Beim Spritzen und Kurztauchen, neuerdings Tauchen ge
nannt, die ebenso wie Anstrich ungefähr gleiche Schutzmit
telmengen in das Holz einführen, ging es darum, die Aussage
fähigkeit von Prüfverfahren zu beurteilen, die eingebrachten 
Mengen und ihre Streuung genauer zu kennen sowie die er
reichbare Eindringtiefe und die quantitative Verteilung der 
Schutzstoffe zu erfassen. Bei kurzen Zeiten der Flüssigkeits
aufbringung verhalten sich Kiefer und Fichte sehr ähnlich; 
erst bei längerer Tauchzeit kommt es zu fortgesetzt sich ver
größernden Unterschieden. Bei Ölen sind Viskosität, Ober
flächenspannung, Dichte und bestimmte chemische Eigen
schaften, die eine Weiterbewegung im Holzinnern bewirken, 
von Bedeutung für einbringbare Mengen und ihre Verteilu,-\)g 
im Holz. Sehr eingehend sind die Verhältnisse bei Fluorver
bindungen untersucht worden. 

Richtwerte über die von der Tränkdauer abnängigen Aufnah
memengen und Eindringtiefen sind für Tauchen und Trog
tränkung an handelsüblichen Kanthölzern aus Kiefer und 
Fichte für die häufig verwendeten SF-, BF- und CF-Schutz
salze sowie für ölige Holzschutzmittel bestimmt worden. 
Auch diese Ergebnisse zeigen die Schwierigkeiten einer An
wendung von öligen Präparaten beim Fichtenbauholz. Das 
Ausmaß einer Beeinträchtigung der Schutzmittelaufnahme 
und -eindringung durch die geringe Wegsamkeit der Fichte 
wird bei der praktischen Anwendung dieser Verfahren oft 
stark unterschätzt. Für eine ausreichende Schutzbehandlung 
ist auch hier eine mechanische Vorbehandlung zweckmäßig. 

4.3. Diffusionsvorgänge 

Diffusionsvorgänge sind für wasserlösliche, nicht fixierte 
Schutzmittel von großer Bedeutung. Bei Bauholz kann das 
Eindringergebnis durch Feuchtlagerung des Holzes nach ei
ner Kurzbehandlung wesentlich verbessert werden. Grundla
gen der Diffusionsvorgänge, der Einfluß von Feuchtigkeit, 
Art und Richtung des Holzes u. a. sind eingehend unter
sucht worden. Als Modelle dienten dafür Fluorverbindun
gen, die im handwerklichen Holzschutz in der Bundesrepu
blik Deutschland eine große Bedeutung haben. 

Sonst sind Diffusionserscheinungen noch im Zusammen
hang mit dem Nachschutz von Leitungsmasten eingehend 
verfolgt worden, wo sie aber nicht nur die erwünschte Ein
dringtiefe in radialer Richtung, sondern auch einen Verlust 
durch Abwanderung in axial-vertikaler Richtung bewirken. 
Bei allen Fragen der Verfahrenstechnik im Holzschutz zeigt 
sich immer wieder ein komplexes Bild wechselseitiger Ab
hängigkeit von Holzeigenschaften, Schutzmitteln, dem An
wendungsverfahren und den Gebrauchsbedingungen. Der 
Nachschutz von Leitungsmasten aber ist ein Beispiel für die 
Bedeutung und den Erfolg der grundlegenden Bearbeitung 
eines anwendungstechnischen Problems. Die eingehenden 
Untersuchungen über die Nachschutz-Möglichkeiten haben 
zu gesicherten Verfahrensregeln und einer breiten Anwen
dung geführt und durch das Erhalten der Standsicherheit 
vieler nach dem Krieg unzureichend geschützter Leitungsma
ste für lange Zeit einen sehr großen wirtschaftlichen Nutzen 
erbracht. 

5. Anwendungsgebiete 

Ein Teil der Forschungsarbeiten war auf bestimmte Anwen
dungsgebiete ausgerichtet. Dafür sollen einige Beispiele an
geführt werden. 
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5.1. Schwellen und Maste 

Für den Schutz von Eisenbahnschwellen hat sich überall 
schweres Steinkohlenteeröl am besten bewährt. Es war lange 
Zeit unklar, warum Schwellen aus Buche sehr viel länger 
halten als solche aus Kiefer. Daß der Kern der letzteren 
nicht tränkbar ist, wird zum Teil durch dessen natürliche 
Widerstandsfähigkeit gegen Pilze - von Lentinus abgese
hen - ausgeglichen. Wie eingehende quantitative und quali
tative Analysen über den Querschnitt von Schwellen, die 
verschieden lange bis zu rd. 30 Jahren im Gleis gelegen hat
ten, ergaben, nimmt der Gehalt an Teeröl im Kiefernsplint 
laufend ab, und es verbleiben schließlich nur noch die 
höchstsiedenden Anteile im Holz, die bekanntlich eine 
schwache pilzwidrige Wirkung haben, während in Buche 
nur geringfügige Verluste an Teeröl auftreten und sogar 
nach rd. 30 Jahren noch alle leichtsiedenden Verbindungen, 
wenn auch in etwas verminderter Menge, wiederzufinden 
sind. Mikroskopische Untersuchungen und Modellversuche 
gaben die Erklärung für diese unterschiedliche Bewährung. 
Aus dem Kiefernsplint, dessen Zellgefüge seine Durchlässig
keit, die es so gut tränkbar macht, behält, verdampft das 
Teeröl, bis seine hochsiedenden Reste nur noch in den 
Spitzen der Tracheiden und an einigen anderen Stellen 
übrigbleiben. Bei der Buche dagegen gibt es keine Flüssig
keits- oder Gasbewegung quer zur Faserrichtung. Aus den 
angeschnittenen Gefäßen kann etwas Teeröl verdampfen. 
Dabei kommt es aber zu einem Verschluß der Tracheen 
durch eingedicktes Öl, so daß das übrige Teeröl in den lan
gen Röhrengefäßen wie in einer verkorkten Flasche unver
ändert über Jahrzehnte hin verbleibt und seine Wirksamkeit 
behält. 

Ausgehend von diesen Untersuchungen und weiteren ein
gehenden Forschungsarbeiten über die Schutzwirkung der 
Einzelbestandteile des Teeröls ist in Verbindung mit der 
Deutschen Bundesbahn und der Tränkindustrie ein noch 
verbessertes Steinkohlenteeröl mit Variationen der Anwen
dung .an Buchenschwellen im tropischen Küstengebiet von 
Liberia erprobt worden. Diese Schwellen haben sich in der 
bisnerigen Laufzeit des gewissermaßen zeitraffenden Ver
suchs von fünf Jahren vorzüglich und besser als in üblicher 
Weise behandelte Buchenschwellen unter den schwierigen 
Klimabedingungen bewährt. Damit ist der Nachweis geführt, 
daß teerölgetränkte Buchenschwellen für einen Export in 
heiße Länder der Erde, denen es an Holz mangelt, geeignet 
sind. 

Zu erwähnen sind Versuche über den Nachschutz von Kie
fernschwellen unter den Gleisauflagen bei der Aufarbeitung 
vor dem Neuverlegen. Sehr umfangreich waren die Untersu
chungen über den Nachschutz von Leitungsmasten, beson
ders mit Bandagen, die bereits erwähnt wurden. Für Bundes
bahn, Bundespost und Energiewirtschaft war die verlänger
te gesichterte Holzverwendung sehr wertvoll. 

Bei den Leitungsmasten stand als technisches Problem von 
wirtschaftlicher Bedeutung die Bewährung von wasserlösli
chen Holzschutzmitteln, besonders bei Fichte, im Vorder
grund. Die Konzentration der Tränklösung und die damit 
eingebrachte Salzmenge zum Erzielen eines bestimmten 
Schutzerfolges sind natürlich auch eng mit der Kostenfrage 
verbunden. Hier wurden kleine Unterschiede in den Hem
mungswerten der Präparate für den Wettbewerb herangezo
gen. Es sind zahlreiche mikroskopische und chemisch-analy
tische Untersuchungen vorgenommen worden, um zu klä
ren, welche Ursachen vorzeitige Ausfälle von Masten hatten 



und in welcher Richtung bei der Holzauswahl, bei Schutz
mitteleigenschaften und -mengen und der Tränktechnik Ver
besserungen anzustreben sind. Hinsichtlich der Wirksamkeit 
hat die hohe Widerstandsfähigkeit der Moderfäulepilze ge
gen zahlreiche Gifte zu der bekannten Umstellung in der 
Schutzsalz-Zusammensetzung geführt. Viele Versuche waren 
erforderlich, um Laborversuche mit Moderfäulepilzen 
zweckmäßig zu planen und richtig im Hinblick a:uf die 
Praxis auswerten zu können. Die Ergebnisse kommen so
wohl der Tränkindustrie als auch Verbrauchern zugute. 

5.2. Bau- und Konstruktionsholz 

Für Fragen des Bauholz-Schutzes war es von Bedeutung, 
daß die Bewährung und die Grenzen sicheren Schutzes an 
Bauholz, das mit handwerklichen Verfahren ohne Druck be
handelt ist, mit Hilfe des Schwammkeller-Versuchs als Er
gänzung der Wirksamkeitsbestimmungen im Laboratorium 
praxisgemäß geprüft werden konnte und entsprechende 
Versuche an Hölzern natürlicher Abmessungen in Dachbo
den-Versuchen mit dem Hausbockkäfer durchgeführt wor
den sind. Die dabei erhaltenen Werte boten eine sichere 
Grundlage für Normenfestlegungen. 

Eine praktisch wichtige Frage war, inwieweit eine Schutz
behandlung unwirksam wird, wenn ein mit Salzen behandel
ter Dachstuhl vor der Dacheindeckung einem Regen ausge
setzt ist. Bei Randschutzmaßnahmen können bis zu 50 % 
der eingebrachten Schutzsalzmenge ausgewaschen werden. 
Daraufhin haben die Baubehörden für einen solchen Fall ei
ne Nachbehandlung mit der halben ursprünglichen Einbring
menge vorgeschrieben. 

Für die Güteüberprüfung von Schutzmaßnahmen an einge
bautem Holz mit Hilfe kleiner entnommener Proben waren 
grundlegende Untersuchungen über die quantitative Vertei
lung der Wirkstoffe und deren statistische Streuung sowie 
über die Abnahme der Schutzmittelmenge bei Ölen und 

Fluorverbindungen durch Verdampfen erforderlich. Danach 
konnte ein System für Kontrollprüfungen entwickelt werden. 

Erwähnenswert sind ferner Untersuchungen über den 
Schutz von Kabeltrommeln. Durch sie konnte ein gefährde
tes Verwendungsgebiet für Holz erhalten werden. 

5.3. Holzwerkstoffe 

Wirtschaftlich wichtig waren Arbeiten über den Schutz von 
Holzwerkstoffen. Abgesehen vom Brandverhalten sind bei 
Sperrholz holzzerstörende Pilze, Käfer und Termiten zu be
achten. Bei Spanplatten können Käfer keinen Schaden an
richten, aber die Termiten sind beim Export in warme Län
der zu beachten. Als die Spanplattenindustrie ihr Material 
im Bauwesen einzusetzen begann und an feuchten Stellen 
Schäden durch Pilze auftraten, schrieben die Baubehörden 
einen chemischen Schutz für Verwendung an gefährdeten 
Stellen im Bau vor. Daß die Span platten- und die chemische 
Industrie die Aufgabe eines Schutzes bei der Herstellung der 
Platten rasch erfolgreich lösen konnten, war den wissen
schaftlichen Vorarbeiten und nicht zuletzt der Schwamm
keller-Prüfung zu verdanken. Durch Schaffung pilz- und ter
mitenfester Spanplatten ist dieser Werkstoffgruppe ein sehr 
erweitertes Absatzgebiet erschlossen worden. 

6. Schlußbemerkung 

Ein kurzer Bericht über ein umfangreiches Arbeitsgebiet kann nur 
mehr oder weniger die Probleme andeuten, aber Ergebnisse nicht 
hinreichend ausführlich beschreiben. Die wichtigsten Arbeitsrichtun
gen der Bundesanstalt für Materialprüfung während der letzten zwei 
Jahrzehnte dürften aber gekennzeichnet worden sein. Die enge Ver
bindung einer Bearbeitu~ wirtschaftlich wichtiger Fragen mit der 
dazu erforderlichen Lösung wissenschaftlicher Probleme wird auch 
in Zukunft angestrebt werden. 

Das umfangreiche Schrifttum über das behandelte Arbeitsgebiet ist 
in einem "Verzeichnis der Veröffentlichungen aus der Fachgruppe 
Biologische Materialprüfung" zusammengestellt, das angefordert 
werden kann. Daher werden hier keine Veröffentlichungen genannt. 

Bedeutung und Praxis der zerstörungsfreien Prüfung beim Bau und bei der Überwachung von 
Kernkraftwerken*) 

Von ORR Dr.-lng. Hermann Wüstenberg und Dir. u. Prof. Dr.-lng. Eberhard Mundry, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 

DK 620.1791 : 621.311.25 : 621.039 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 5 (1 975) Nr. 3 S.103/1 06 

Manuskript-Eingang 2. Mai 1975 
Inhaltsangabe 

Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden für die Qualitätssicherung beim Bau und beim Betrieb von Kernkraftwerken für die Ferti
gungskontrolle, die Abnahmeprüfung und für die Betriebsüberwachung im Rahmen von Wiederholungsprüfungen in wachsendem 
Umfange eingesetzt. Bei der Wiederholungsprüfung sind vor allem die Ultraschallprüfverfahren und für spezielle Probleme auch Wir
belstromverfahren und die Schallemissionsanalyse von Bedeutung. Es muß mit einem Kostenanteil der zerstörungsfreien Prüfung 
von 8% bis 10 %der Baukosten eines Kernkraftwerkes gerechnet werden. Es werden Hinweise auf die sich daraus ergebenden perso

nellen Konsequenzen für das Prüfpersonal gegeben. 

Anhand einiger Beispiele wird über spezielle prüftechnische Probleme an Kernkraftwerken berichtet. Die Beeinträchtigung der Feh
lernachweiswahrscheinlichkeit durch Geometrie, durch Plattierungen und durch austenitische Schweißnähte wird erwähnt und Lö
sungsmöglichkeiten dafür angegeben. Ansätze zur Anzeigeninterpretation bei der Ultraschallprüfung werden diskutiert. 

Zerstörungsfreie Prüfung - Qualitätssicherung - Kernkraftwerke - Wiederholungsprüfung an Kernkraftwerken - Ultraschallprü
fung von austenitischen Schweißverbindungen - Plattierungseinfluß - Fehlernachweiswahrscheinlichkeit - Interpretation von U/

traschallanzeigen 

*) Vortrag zur Kuratoriumssitzung am 13. 11. 197 4 in der BAM 
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1. Einleitung 

Im Laufe der letzten anderhalb Jahre sind der Öffentlich
keit durch drastische Preiserhöhungen die Grenzen unserer 
Energieversorgung deutlicher bewußt geworden. Daher 
wird heute der Erforschung und Weiterentwicklung alter~ 
nativer Energiequellen große Bedeutung beigemessen. Hier 
ist wohl die Kernenergie wegen der bisherigen Forschungs
anstrengungen und Realisierungserfolge die wichtigste Mög
lichkeit. Bis etwa 1985 sind in der Bundesrepublik Deutsch
land je nach Schätzung 20 bis 40, also im Mittel ca. 30 neue 
Kernkraftwerke zu bauen. An ihre Betriebssicherheit müs
sen gerade bei uns außerordentlich hohe Anforderungen 
gestellt werden. wenn die Nutzung der Kernenergie für die 
Öffentlichkeit tragbar sein soll. Denn wegen unserer hohen 
Bevölkerungsdichte ist fast jeder Standort vom Gesamt
risiko her ungünstiger zu beurteilen als Standorte etwa in 
den Vereinigten Staaten oder in der Sowjetunion. Die For
derung nach einer Weiterentwicklung der Qualitätssicherung 
wird für die derzeit am häufigsten eingesetzten, leichtwas
sergekühlten nuklearen Dampferzeugungssysteme mit großen 
Wanddicken besonders wegen der ständig steigenden Zahl 
bekanntgegebener Störfälle forciert. 

2. Bedeutung der zerstörungsfreien Prüfung 

Die Qualitätssicherung selbst soll vor allem dafür sorgen, daß 
Austritt und Verbreitung radioaktiver Stoffe sowohl bei 
störungsfreiem Betrieb eines Kernkraftwerkes, wie auch bei 
konventionellen Störfällen oder beim Bersten druckführen
der Teile im Dampferzeugungssystem vermieden werden 
bzw. so niedrig wie möglich und in jedem Falle ungefähr
lich bleiben. 

Innerhalb der Qualitätssicherung wird die zerstörungsfreie 
Prüfung immer bedeutungsvoller. Sie wird unter drei unter
schiedlichen Bedingungen eingesetzt: 

1. Zur Fertigungskontrolle und 

2. zur Abnahme; 

dabei werden alle gängigen Prüfverfahren und bei 
Druckproben künftig wohl auch die Schallemissions
analyse herangezogen; 

3. zur Betriebsüberwachung als Wiederholungsprüfung; 

hierzu wird vorwiegend das Ultraschall-Verfahren, für 
spezielle Probleme auch das Wirbelstrom-Verfahren 
eingesetzt. 

In Verbindung mit der Kern-Notkühlung kommt der zer
störungsfreien Wiederholungsprüfung eine besondere Rolle 
zu: 

Durch ihre Anwendung sollen zum einen Einsatzfälle für 
die Notkühlung so weit wie möglich reduziert werden und 
zum anderen die Wirksamkeit der Notkühlung in jedem 
Falle garantiert bleiben. Das bedeutet zum Beispiel, daß 
Brüche im Druckbehälter eines leichtwassergekühlten Reak
tors unter allen Umständen vermieden werden müssen. Mit 
anderen Worten: Die zerstörungsfreie Wiederholungsprü
fung dient der Vermeidung von Störfällen und soll die In
tegrität des druckführenden Systems sichern. Sie stellt eine 
Art geistiger Berstsicherungdar. 

104 

Ein zweiter Aufgabenkreis der zerstörungsfreien Wieder
holungsprüfung ist in der Begrenzung der Ausbreitung von 
radioaktiven Stoffen zum Beispiel durch die Überwachung 
von Rohrleitungen im Dampferzeugungssystem zu sehen. 

Der Stellenwert der zerstörungsfreien Prüfung kann aus 
Zahlen über ihren Kostenanteil bei Bau und Überwachung 
von Kernkraftwerken entnommen werden, die R. C. 
McMaster vor zwei Monaten bei einer Konferenz über 
zerstörungsfreie Prüfung in der Kerntechnik in den USA 
vorgelegt hat: Danach betrug der geschätzte Kostenanteil 
vor 1960 weniger als 10 % und stieg dann bis 1970 auf 
15 % und bis heute auf 20 % bis 25 % an. (Ein Kernkraft
werkshersteller in den USA nennt sogar 25 % bis 30 %.) 
Überträgt man diese Zahlen auf die Bundesrepublik Deutsch
land - was uns zumindest hinsichtlich der Größenordnun
gen zulässig erscheint -, so ergibt das bei zum Beispiel 30 
Kernkraftwerken bis 1985 und 1 - 1,5 Mrd. DM Herstel
lungskosten pro Kraftwerk jährliche Gesamtkosten für die 
zerstörungsfreie Prüfung zwischen 500 und 700 Mio. DM. 
Legt man 10 % dieser Kosten als für den sinnvollen Ein
satz der Prüfverfahren notwendige Forschungs- und Ent
wicklungsaufwendungen zugrunde - was uns in Anbe
tracht des Entwicklungsbedarfs auf diesem Ge biet eben
falls gerechtfertigt erscheint - und ferner die Hälfte da
von als Personalmittel, dann müßten in der Bundesrepu
blik jährlich 50 - 75 Mio. DM für Sachausgaben und 
für den Einsatz von 500 - 700 Spezialisten für diese 
Aufgaben bereitstehen. Demgegenüber dürften zur Zeit 
bei Instituten, Materialprüfanstalten, Kernkraftwerks
herstellern und -betreibern günstigstenfalls 150 Per-
sonen teilweise derartige Forschungs- und Entwicklungs
projekte bearbeiten. Diese Schätzzahlen sowie der auf die 
aktiv Tätigen wirkende Leistungsdruck und das schnelle 
Einführen neuer Erkenntnisse in die Prüfpraxis kenn
zeichnen den bei uns bestehenden Bedarf. 

Erschwerend beim optimalen Einsatz dieser knappen Ar
beitskraftreserve wirkt leider ein recht undurchsichtiger 
KompetenzendschungeL In einer nur andeutenden Auf
zählung sei erwähnt, daß für die Reaktorsicherheit wegen 
ihres Umweltbezuges der Innenminister, für die Reaktor
sicherheitsforschung der Forschungs- und Technologie
minister, für die einschlägig tätige BAM der Wirtschafts
minister, für die atomrechtlichen Genehmigungsverfahren 
die Genehmigungsbehörden der Länder und für die sicher
heitstechnische Begutachtung die Technischen Überwa
chungsvereine zuständig sind. 

3. Bisherige Entwicklungen und Praxis der Ultraschall
prüfung in der Reaktorsicherheit 

Wenn auch den künftigen Anforderungen nur durch Ver
besserung und Verbreiterung der institutionellen Basis 
Rechnung getragen werden kann, so darf doch nicht über
sehen werden, daß schon einiges getan worden ist. Die 
folgenden Beispiele, überwiegend aus der Arbeit der Fach
gruppe "Zerstörungsfreie Prüfung", sollen das verdeut
lichen. Dabei stehen als besondere Aspekte Werkstoffein
flüsse auf die Prüfung, Anpassung an die mutmaßliche Feh
ler- und Prüfstückgeometrie, Fehlernachweisbarkeit und 
Anzeigeninterpretation im Vordergrund. 

3.J Einfluß der Plattierung 

Die Zuverlässigkeit einer Prüfung wird bei vielen druck-



führenden Teilen eines Kernkraftwerkes durch die auf der 
Innenseite zum Korrosionsschutz angebrachte - meist au
stenitische - Plattierung stark beeinträchtigt . Dadurch be
dingte Einflüsse auf die Ankopplung und die Ausbildung 
von Schallfeldern führen zu Empfindlichkeitsschwankun
gen, die eine Prüfung unter Umständen unmöglich machen 
können. Dies wird durch Messungen sogenannter Transfer
schwankungen nach Bild l deutlich: Die Amplitude des 
vom Sender T abgestrahlten und nach Reflexion an der 
gegenüberliegenden Oberfläche vom Empfänger R aufge
nommenen Ultraschallimpulse (sogenannte "V-Durchschal
lung") wird bei Verschiebung des Prüfkopfpaares senkrecht 
zur Plattierungsrichtung gemessen. Die Schwankungen kön
nen durch Bearbeiten der Plattierungsoberfläche spürbar 
reduziert werden. 
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Typisches Verhalten eines Transfer-Echos bei U-Durchschallung 

Das nächste Bild 2 zeigt ein Beispiel des Plattierungsein
flusse s auf die Schallfeldausbildung im Prüfobjekt. Die bei
den Schallfelder wurden an einem Querschnitt einer Wan
dung bei auf der Plattierung angekoppeltem Winkelprüf
kopf aufgenommen. Die Schallfeldverformung ist bei ho
hen Frequenzen, also kleinen Wellenlängen, stärker als bei 
niedrigeren Frequenzen. Daher wird für die Prüfung . von 
Kernkraftwerks-Komponenten eine niedrigere Frequenz 
empfohlen. Am meisten stört die durch den Schweißprozeß 
entstehende Plattierungsoberfläche die Prüfung. Daher kann 
durch entsprechende Gestaltung der Oberfläche, sei es durch 
einen geeigneten Schweißprozeß, sei es ein anschließendes 
Überschleifen, die Prüfbarkeit oft erheblich verbessert wer
den. 

Bild 2 
Empfindlichkeitsverteilung bei der Tandem-Technik 
Aufgenommen an austenUisehern Gefüge 

3.2 Prüfung vollaustenitischer Schweißnähte 

Zur Prüfung vollaustenitischer Schweißnähte, die wegen des 
grobkörnigen dendritischen Schweißgefüges besondere 
Schwierigkeiten bereitet, müssen besondere Ultraschall
techniken eingesetzt werden, zum Beipsiel eine im nächsten 
Bild 3 dargestellte, in der BAM entwickelte Technik mit 
Sende-Empfangs-Winkelprüfköpfen, die entweder mit Lon
gitudinal- oder mit Transversalwellen arbeiten. Durch An
passen der Prüfkopfdaten an den Fehlerort - der Kreu
zungsbereich zwischen den Schallfeldern der beiden 
Membranen muß am Ende der Nahfeldlänge und in der dem 
Fehlerort entsprechenden Tiefe im Werkstück liegen - kann 
das Signal- Rausch-Verhältnis so weitgehend verbessert wer
den, daß damit viele austenitische Schweißverbindungen 
prüfbar werden. Zur Zeit sind Verhandlungen über den 
Einsatz dieser Technik zur Prüfung des Reaktorbehälters 
für das natriumgekühlte Kernkraftwerk Kaikar im Gange. 
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Ultraschallprüfung der austenitischen Schweißprobe mit Sende
Empfangs-Winkelprüfköpfen 

3.3 Prüfgeometrie und Fehlernachweiswahrscheinlichkeit 

Einige Beispiele für die Anpassung der Prüftechnik an die 
jeweilige Prüfstück- und Fehlerlagengeometrie zur Erzielung 
ausreichender Fehlernach weiswahrscheinlichkeiteil enthält 
Bild 4 für den Fall oberflächenferner Fehler. Es sind von 
links oben nach rechts unten die übliche Einkopf-Technik 
mit Winkelkopf, die Tandem-Technik für senkrecht zur 
Oberfläche orientierte Fehler, die in den USA vorüber
gehend propagierte, jedoch fragwürdige "Pitch-and-catch
Technik" (Abschattung des Schallbündels durch den Feh
ler), sodann zwei Versionen der sogenannten Delta-Tech
nik , bei denen die durch Streuung an der Fehlerkante oder 
durch Wellenumwandlung an der Fehlerfläche entstehenden 
Ultraschallwellen zum Fehlernachweis ausgenutzt werden , 
und schließlich die .nur in wenigen Bereichen des Druck
behälters einsetzbare Einschallung mit einem Normalprüf
kopf. Auch zum Nachweis oberflächennaher Fehler - zum 
Beispiel der berüchtigten Unterplattierungsrisse - oder zur 
Prüfung kompliziert geformter Stutzenkanten mußten spe
zielle Techniken und Prüfköpfe entwickelt werden. All die
se Überlegungen und Entwicklungen , die noch nicht abge
schlossen sind, dienen der Verbesserung der Fehlernach-
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Weiswahrscheinlichkeit und zielen auf die Anpassung der 
Einschallrichtungen an die jeweils wahrscheinlichen Feh
lerorientierungen ab. 

3.4 Interpretation der Anzeigen 

Sehr viel mehr Arbeit aber wird künftig noch der Interpre
tation von Ultraschallanzeigen gewidmet werden müssen. 
Man muß davon ausgehen, daß gerade die bei Leichtwas
serreaktoren verwendeten großen Wandstärken und deren 
Schweißnähte niemals ganz fehlerfrei hergestellt werden 
können, so daß bei der Entscheidung über eventuelle Re
paraturen oder Betriebsunterbrechungen aufgrund von Ul
traschallanzeigen deren Interpretation unabdingbar ist. Im 
nächsten Bild 5 sollen einige Möglichkeiten dazu genannt 
werden. Die bisher benutzten konventionellen und erprob
ten Methoden kann man eigentlich nur als Methoden zur 
Fehlersuche bezeichnen. Dennoch können aus den üblichen 
Informationen Laufweg und Echohöhe Rückschlüsse auf 

Konventionelle,{ [Fehlerentstehung) 
erprobte Laufweg--Fehlerort Fehlerart 
Methoden 
(Methoden zur maximale Echohöhe-Ersatzfehlergrößen 
Fehlersuche) Fehlerabtastung - Halbwertsausdehnungen 

Neuere, {Holographie u. Bildverfahren --vollständige Fehlerabbildung 
noch zu 
erprobende F 1 __.,.Mustererkennung - Fehlerbestimmung 
Methoden • requenzana yse- -..direkte Fehlergrößenabschätzung 

(Methoden zur Echodynamik -- ~ustererkennun~- Fehlerbestimmung 
Interpretation) - dorekte Fehlergroßenabschatzung 

Bild 5 
Mögliche Verfahren der Anzeigeninterpretation bei der US-Prüfung. 

Fehlerentstehung und Fehlerart abgeleitet werden. In weni
gen Fällen ist auch die Abtastung von Fehlern durch Be
wegung eines Prüfkopfsystems und die daraus abgeleitete 
Halbwertsausdehnung zur Abschätzung von Fehlerdimen-
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sionen brauchbar. Reale Fehlerabmessungen können diesen 
Meßgrößenjedoch meistens nicht entnommen werden. Daher 
wird heute an verschiedenen neuen Verfahren gearbeitet. 
Zunächst sind die akustische Holographie und auch andere 
Bildverfahren zu nennen, mit denen eine möglichst voll
ständige Fehlerabbildung herbeigeführt werden soll. Es wird 
aber auch - zum Beispiel zur Zeit in der BAM - an den Me
thoden der Frequenzanalyse und der Echodynamik gear
beitet, bei denen einmal das Frequenzspektrum eines Echo
impulses und zum anderen die bei der Prüfkopfbewegung 
entstehende Veränderung der Echoanzeige zur Fehlerbe
stimmung verwendet werden sollen. Man kann entweder 
bei Kenntnis der physikalischen Zusammenhänge aus be
stimmten Eigenschaften des Spektrums oder der Echody
namik eine direkte Fehlergrößenabschätzung ableiten, oder 
man muß rein phänomenologisch über eine rechnerunter
stützte Mustererkennung eine Fehlerbestimmung durchfüh
ren. Gerade auf diesem Gebiet ist aber noch eine erhebliche 
Forschungsarbeit notwendig. 

4. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Die Forderungen nach Überwindung werkstoffbedingter 
Schwierigkeiten (Plattierungseinflüsse, Vollaustenitische 
Schweißnähte), nach Erhöhung der Fehlernachweiswahr
scheinlichkeit (Anpassung der Prüftechnik an die Geome
trie von Werkstück und Fehlerlage) und nach verbesserter 
Interpretation der Anzeigen bei der Fertigungs-, Abnah
me- und Wiederholungsprüfung von Kernkraftwerkskompo
nenten haben besondere Anstrengungen nötig gemacht und 
Weiterentwicklungen des Ultraschallverfahrens eingeleitet, 
die sich über die Reaktorsicherheit hinaus in die meisten 
anderen Anwendungsbereiche dieser Prüfmethode auswir
ken bzw. auswirken werden. Dabei ist hervorzuheben, daß 
die geschilderten Prüfprobleme und Beispiele für Lösungen 
oder Lösungsansätze besondere Bedeutung vor allem auch 
bei Wiederholungsprüfungen haben, bei denen sehr hohe 
Ansprüche an die Zuverlässigkeit eines Prüfsystems mit 
ferngesteuerten, automatisch bewegten Prüfkopfanordnun
gen gestellt werden müssen. 

Da noch viele Probleme ungelöst sind und noch viele Kern
kraftwerke gebaut, geprüft und überwacht werden müssen, 
ist an die oben genannten Zahlen für den Personaleinsatz 
in der Forschung und Entwicklung und an die derzeit in der 
Bundesrepublik hier bestehende Lücke zu erinnern. Aber 
nicht nur für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten kommt 
ein erheblicher Personalbedarf gerade in der zerstörungsfreien 
Prüfung auf uns zu, sondern auch bei den Prüfern, die die ent
wickelten Verfahren vor Ort einsetzen müssen. Schon jetzt 
sind Sonderkurse über Ultraschallprüfung, an denen auch 
Fachleute aus den Materialprüfanstalten als Dozenten mit
wirken müssen, regelmäßig voll besetzt; die Untereichts
kapazität reicht nicht mehr aus. Die zerstörungsfreie Prü
fung kann die an sie gestellten Aufgaben im System der 
Qualitätssicherung von Kernkraftwerken nur dann erfüllen, 
wenn für Forschung, Entwicklung und Ausbildung die not
wendigen Kapazitäten geschaffen werden. 



Konzepte für die Beurteilung der Bruchsicherheit von Bauteilen *) 
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Inhaltsangabe 

Die hohe Betriebssicherheit von Metallkonstruktionen resultiert wesentlich aus der Fähigkeit der Metalle, örtliche und zeitli
che Überbeanspruchungen durch plastisches Fließen auszugleichen. Hinsichtlich des Bruchverhaltens und der Sicherheitsanalyse 
bei einsinnig-zügiger Beanspruchung kann zwischen 3 Gruppen von metallischen Werkstoffen unterschieden werden : 

1. Konventionelle Festigkeitsrechnung bei Metallen und Legierungen, die sich im gesamten technisch interessanten Temperatur
bereich hochduktil verhalten. Dadurch wird sichergestellt, daß plastisches Fließen im größeren Umfang vermieden wird und 
Risse stabil bleiben. 

2. Sicherheitsanalyse auf der Grundlage der Bruch.inechanik für Metalle und Legierungen, die zwar duktil brechen, deren Duktili
tät aber gering ist. 

3. Sicherheitsanalyse auf der Grundlage eines erweiterten Übergangstemperaturkonzeptes für Metalle und Legierungen mit duktil 
sprödem Bruchübergang und guter Duktilität im Bereich des duktilen Bruches. Begrenzung der Betriebstemperatur auf Tem
peraturen oberhalb der Übergangstemperatur oder der Spaltbruchtemperatur. Die Sicherheit ist dann durch konventionelle 
Festigkeitsrechnung nachweisbar. 

Werkstoffkunde - Werkstoffmechanik - Metallkunde - Kunstruktionslehre - Sicherheitsanalyse - Obergangstemperatur -
Bruchmechanik - Bauteilverhalten - duktiler Bruch - Spaltbruch - Sprödbruch-Temperatur- Verformungsgeschwindigkeit -

1. Einführung 

Wenn im folgenden von Bauteilen die Rede sein· wird, so 
sind solche aus metallischen Werkstoffen gemeint. Die im 
allgemeinen gute Duktilität in weiten Temperaturgebieten 
ist neben der hohen Festigkeit eine Eigenschaft, die die Metal
le gegenüber anderen Werkstoffgruppen auszeichnet und die 
wesentlich dazu beiträgt, bei wirtschaftlicher Fertigung eine 
hohe Betriebssicherheit von Metall-Konstruktionen zu ge
währleisten. Die hohe Betriebssicherheit resultiert dabei 
nicht zuletzt aus der Fähigkeit der Metalle, örtliche oder 
zeitliche Überbeanspruchungen - aus welchen Gründen 
auch immer sie auftreten mögen - durch plastisches Flie
ßen , das in der Regel auch mit einer Verfestigung verbun
den ist, auszugleichen. In erster Linie ist es jedoch eine gut 
gesicherte Fließhypothese, die v. Mises Hypothese, die es 
unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, Bauteile so zu 
berechnen , daß Versagen durch allgemeines Fließen mit gro
ßer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. 

Danach sollte man meinen , daß es überflüssig ist , sich mit 
der Bruchsicherheit von Metall-Bauteilen zu befassen. Daß 
dies nicht so ist , wissen wir alle . Dies hat zahlreiche Gründe , 
die hier nicht alle aufgezählt werden können. Einige we
sentliche und allgemeine Gründe für das Versagen von Me
tall-Bauteilen durch Bruch können die folgenden sein: 

1) Eine Reihe von Metallen und Legierungen, zu denen lei
der auch zahlreiche Stähle gehören, verhalten sich unter 
bestimmten Beanspruchungsbedingungen spröde. 

2) Das Verformungsvermögen kann durch vorausgegangene 
Kaltverformung, beispielsweise während der Verarbei
tung, schon weitgehend erschöpft sein. 

*) Vortrag zur Kuratoriumssitzung am 13 .11.197 4 in der 
BAM 

3) Durch metallurgische Maßnahmen zur Festigkeitssteige
rung kann die Duktilität erheblich gemindert sein. 

4) Extreme Spannungszustände in Verbindung mit Rissen 
und großen Wandstärken lassen nur eine sehr geringe 
Bruchverformung zu. 

5) Unbekannte Eigenspannungszustände können auftreten. 

6) Risse wachsen während des Betriebes. 

Häufig treten Schäden erst durch Zusammenwirken mehre
rer dieser Ursachen auf. 

Die Beurteilung der Bruchsicherheit von Bauteilen ist heute 
durch folgende Probleme erschwert: 

l) Bruchhypothesen fehlen oder sind nicht genügend abge
sichert, wobei für die verschiedenen Brucharten unter
schiedliche Hypothesen gelten dürften. 

2) Die Bruchfestigkeit als universeller Werkstoffkennwert 
kann im Versuch nur schwer ermittelt werden. 

3) Die Kenntnisse über das Werkstoffverhalten bei Rißent
stehung und Bruch sind lückenhaft . 

In zahlreichen Ländern sind Forschungsinstitute seit Jahr
zehnten sehr aktiv um die Lösung der mit den Bruchvorgän
gen zusammenhängenden Probleme bemüht. Allgemeingülti
gen Lösungen ist man im Vergleich zum Aufwand nur in 
sehr kleinen Schritten nähergekommen. Gerade solche Lö
sungen sind jedo~h in den letzten Jahren besonders dring
lich geworden, seit beispielsweise im Druckbehälterbau im
mer größere Volumina bei immer höherem Druck und im
mer größeren Wandstärken gefordert werden; seit aus diesen 
Gründen angestrebt wird , Stähle immer höherer Festigkeit 
einzusetzen: seit uns beispielsweise vor etwa einem halben 
Jahr die Nachricht erreichte, daß die Gefahr besteht, daß 
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der Bau von Leichtwasserreaktoren in Großbritannien ganz 
gestoppt wird. seit in Reaktordruckgefäßen, Rohrleitungen 
und Wärmetauschern immer wieder und überraschend Risse 
festgestellt werden. Die Liste der technischen Anlagen , in 
denen die Beurteilung der Bruchsicherheit von Bau teilen 
eine Rolle spielt, ließe sich noch weiter fortsetzen . Beson
ders empfindlich t rifft uns die Unsicherheit bei der Beurtei
lung der Bruchsicherheit bei den Energieversorgungsanla
gen. Ein Beispiel aus diesem Bereich sehen Sie in Bild 1 , das 
uns freundlicherweise Herr Knappe vom TÜV Berlin zur 
Verfügung gestellt hat. Es zeigt einen Kugelbehälter im Gas
werk Berlin-Charlottenburg zur Speicherung von Stadtgas. 

Bild 1 

Einige technische Daten sind: 

Ca. 39 ,4 m Durchmesser, Wandstärke bis 36 rum , 
Betriebsdruck ca. I 0 atü = 10,8 bar 
Speichervermögen: rd . 350.000 m3 Gas von 

Atmosphärendruck . 

2. Phänomenologie des Bruchverhaltens metallischer Werk
stoffe 

Im folgenden soll zunächst die Temperaturabhängigkeit der 
Werkstoffeigenschaften erörtert werden, soweit sie für die . 
Sicherheitsanalyse von Bedeutung sind . In Bild 2 werden 
die Spannung-Dehnung-Kurven von 2 Werkstoffen etwa glei
cher Festigkeit bei Raumtemperatur (R.T .) und einer tiefe
ren Temperatur, z.B. I 00 K verglichen. Bei einer hochfesten 
Al-Legierung ändert sich die Spannung-Dehnung-Kurve in 
Abhängigkeit von der Temperatur nur wenig . Die 0,2-Gren
ze und die Reißfestigkeit , im folgenden als Bruchspannung 
bezeichnet , nehmen etwa zu, die Bruchdehnung nimmt et
was ab. Bei einer niederfesten Al-Legierung wären die Fe
stigkeitswerte niedriger, die Bruchdehnung größer. An der 
Temperaturabhängigkeit würde sich nichts Grundsätzliches 
ändern . 
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Spannung-Dehnung- Verhalten bis zum Bruch im Zugversuch bei ver
schiedenen Temperaturen 

Die Festigkeiten hochfester Al-Legierungen liegen in der 
Größenordnung der Festigkeit niederfester Baustähle. Bei 
diesen beobachten wir eine ausgeprägte Streckgrenze und 
bei R.T. eine große Bruchdehnung. Bei einer tiefen Tempe
ratur hat die Streckgrenze stark, die Bruchspannung dage
gen u.U. nur wenig zugenommen. Die Bruchdehnung ist we
sentlich geringer geworden . 

Bild 3 
Oberflächenstruktur des duktilen Bruches 

Bild 4 
Oberflächenstruktur des Spaltbruches 

Würde man die Bruchflächen solcher Proben im Rasterelek
tronenmikroskop betrachten, so würde man bei den Proben 
aus den ersten drei Versuchen einen dukt ilen Bruch mit der 



charakteristischen Wabenstruktur beobachten, bei der bei 
einer tiefen Temperatur gebrochenen Stahlprobe dagegen 
Spaltbruch mit verhältnismäßig glatten Spaltflächen ( Bil
der 3 und 4). 
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Temperaturabhängigkeit der 0,2%-Dehngrenze, der Bruchspannung 
und der Bruchdehnung einer Al-Legierung 
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Versuch mit ungekerbter Probe (schematisch) 

Bild 6 
Temperaturabhängigkeit der Streckgrenze, der Bruchspannung und 
der Bruchdehnung eines Baustahls 

Bild 5 zeigt die Abhängigkeit der Bruchspannung d'p, der 
0,2-Grenze ao,2 und der Bruchdehnung 8 einer Aluminium
Legierung in einem Bereich von Raumtemperatur bis ca. 
-200°C. Die Temperaturabhängigkeit dieser Größen ist ge
ring. 

Ganzanders verhält sich ein einfacherBaustahl (Bild 6). Die 
Streckgrenze ay nimmt mit sinkender Temperatur stark zu, 
ebenso die Bruchspannung ap. In einem bestimmten Tem
peraturbereich, den wir als Übergangsbereich bezeichnen, 
fällt die Bruchspannung stark ab, durchläuft ein Minimum 
und nimmt noch ein wenig zu, bis sie mit der Streckgrenze 
ay zusammenfällt. Die Temperatur, bei der dies der Fall ist, 
bezeichnet man als Spaltbruchtemperatur ~FC> die entspre
chende Spannung als Spaltbruchspannung oder Spaltbruch
festigkeit apc, die Temperatur, bei der der Steilabfall der 
Bruchspannung erfolgt, bezeichnet man als Übergangstem
peratur ~T - Im gleichen Temperaturbereich fällt auch die 
Bruchdehnung stark ab, und das Aussehen der Bruchflä
chen wechselt vom duktilen zum spaltflächigen. Verschie-

dene Gründe rechtfertigen unserer Ansicht nach die Annah
me, daß die Spaltbruchspannung apc ein Werkstoffkenn
wert ist (1). 

Wir kommen durch diesen Vergleich zu dem Schluß, daß im 
Hinblick auf das Bruchverhalten grob zwischen 2 Gruppen 
metallischer Werkstoffe zu unterscheiden ist: 

a) Metallische Werkstoffe, die bei allen Temperaturen duk
til brechen, wobei die Duktilität je nach Werkstoff groß 
oder klein sein kann . 

b) Met.allische Werkstoffe mit Übergang vom duktilen 
Bruch zum Spaltbruch. 

Beispiele für Gruppe (a) sind Aluminium-, Kupfer- und Nik
kellegierungen, austenitische Stähle und Maraging-Stähle. 

Beispiele für Gruppe (b) sind Massenbaustähle, Zink- und 
Berylliumlegierungen. 

-100 0 
..3re .Sr -sr Temperatur ,s oe 

Versuch mit gekerbter Probe (sche matisch) 

Bild 7 
Temperaturabhängigkeit der Nominal-Streckgrenze, der Bruchspan
nung und der Kerbschlagzähigkeit eines Baustahls 

Kehren wir nun zurück zu dem als Beispiel gewählten Stahl 
und betrachten in Bild 7 das Bruchverhalten von gekerbten 
Proben, etwa von Kerbschlagproben, zunächst jedoch bei 
einer Verformungsgeschwindigkeit, die etwa der im Zugver
such entspricht . Die Nenn-Streckgrenze aG ist definiert 
als die Nennspannung, bei der gerade der voifplastische Zu
stand erreicht ist. Sie ist ebenso wie die Streckgrenze stark 
temperaturabhängig. Bis zum Erreichen der Spaltbruchtem
peratur ist die Temperaturabhängigkeit der Bruchspannung 
qualitativ die gleiche wie im einachsigen Zugversuch. Die 
Spaltbruchtemperatur ~FC und die Übergangstemperatur 
~T sind jedoch zu höheren Temperaturen verschoben . Un
terhalb der Spaltbruchtemperatur fällt die Bruchspannung 
stark ab und erreicht Werte, die weit unterhalb der Streck
grenze liegen. Man spricht deswegen auch vom Niederspan
nungsbruch. Bei Stählen dieser Art erstreckt sich der An
wendungsbereich der Bruchmechanik einschließlich Fließ
bruchmechanikbis etwa.;;; ~FC· 

Nehmen wir nun gekerbte Proben der gleichen Form aus 
dem gleichen Stahl, prüfen sie im Kerbschlagbiegeversuch 
und messen dabei statt der Bruchspannung und der Bruch
verformung die Kerbschlagzähigkeit als die im Schlagver
such bis zum Bruch der Probe geleistete, bezogene Arbeit. 
Wir stellen fest, daß die Übergangstemperatur infolge der er-
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höhten Beanspruchungsgeschwindigkeit noch weiter ange
stiegen ist (Bild 7). 

Während die Erhöhung der Übergangstemperatur und der 
Spaltbruchtemperatur beim Übergang vom Versuch mit un
gekerbten Proben zum Versuch mit gekerbten Proben durch 
die Erhöhung der Mehrachsigkeit des Spannungszustandes 
im Kerbgrund zu erklären ist, ist der weitere Anstieg der 
Übergangstemperatur infolge erhöhter Beanspruchungsge
schwindigkeit durch die damit verbundene Fließgrenzener
höhung zu verstehen. 

Bild 8 
Instrumentiertes Pendelschlagwerk 

Bild 8 zeigt ein solches Pendelschlagwerk zur Ermittlung 
der Kerbschlagzähigkeit. Um die Aussagefähigkeit des Kerb
schlagversuches zu verbessern, werden Pendelschlagwerke 
heute instrumentiert, wie auch hier im Bild zu sehen ist. 
Auf diese Weise kann die Kraft und die Durchbiegung sehr 
genau registriert werden , 

3. Beurteilung der Bruchsicherheit von Bauteilen 

3.1 Forderung von bestimmten Kerbschlagzähigkeitswer
ten bei bestimmten Temperaturen 

Das einfachste, auch heute noch überwiegend angewandte 
Sicherheitskonzept, beruht auf dem Nachweis bestimmter 
Kerbschlagzähigkeitswerte bei bestimmten Temperaturen, 
z.B. bei R.T. oder 0°C usw. und in bestimmten Werkstoff
bereichen. Dieses Vorgehen beruht auf der Überlegung, daß 
der Kerbschlagversuch infolge des sich einstellenden Span
nungszustandes hoher Mehrachsigkeit und der hohen Bean
chungsgeschwindigkeit ein ziemlich rigoroser Versuch ist, 
der durch die hohe Beanspruchungsgeschwindigkeit, die bei 
Bauteilen in der Praxis nur selten vorkommen dürfte, einen 
Sicherheitsabstand zwischen der Übergangstemperatur der 
Probe und der Übergangstemperatur des Bauteils schafft. 
Liegt dann die Betriebstemperatur oberhalb der Übergangs
temperatur, so wäre mit Versagen durch Bruch kaum zu 
rechnen, solange die Streckgrenze nicht nennenswert über
schritten wird, weil sich der Werkstoff in diesem Tempera
turbereich sehr duktil verhält. 

Aufgrund der Auswertung zahlreicher Schäden an Druckbe
hältern aus den Jahren 1910 bis 1926 wurde dann beispiels
weise für den Druckbehälterbau im Jahre 1928 der Wert von 
3,5 mkp/cm2 = 24 Joule bei der gealterten DVM-Probe bei 
+20°C festgelegt. In der Folgezeit hat sich dieses Konzept 
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bei dem untersuchten Wandstärkenbereich und den unter
suchten Stählen gut bewährt. 

Man sollte jedoch nicht vergessen, daß dieses Konzept sinn
voll nur auf Werkstoffe angewendet werden kann, die den 
Übergang vom duktilen Bruch zum Spaltbruch zeigen und 
im duktilen Bereich eine hohe Duktilität aufweisen. 

Während der letzten 10 bis 20 Jahre wurden metallische 
Werkstoffe immer höherer Festigkeit entwickelt und einge
setzt. Dies gelingt bei den generell duktil brechenden Werk
stoffen in der Regel nicht ohne Verlust an Duktilität im ge
samten technisch interessanten Temperaturgebiet. Die Fol
ge war, daß man sich für die Beurteilung der Bruchsicherheit 
solcher Werkstoffe nach neuen Konzepten umsehen mußte. 

Bei Werkstoffen mit duktil-sprödem Bruchübergang, d.h. 
bei den Baustählen gelang es nach anfänglichen Mißerfolgen 
höhere Festigkeiten bei guter Duktilität zu erreichen, die 
auch nach dem Schweißen erhalten bleiben. Unsicher ist je
doch, ob das auf bestimmten Kerbschlagzähigkeitswerten 
und Erfahrungen mit Bauteilen mit geringeren als heute üb
lichen Wandstärken beruhende Sicherheitskonzept für diese 
mittelfesten Stähle und wesentlich größeren Wandstärken 
noch anwendbar ist. 

3. 2 Bruchmechanik 

Als vor rd. 1 0 bis 15 Jahren das Sicherheitskonzept der 
Bruchmechanik entwickelt wurde, hoffte man, daß damit 
nun bald alle Schwierigkeiten bei der Sicherheitsanalyse 
ausgeräumt sein würden. Wir haben dies übrigens nie ge
glaubt. Zweifellos ist dieses Konzept jedoch für bestimmte 
Werkstoffe und Anwendungsbereiche eine Bereicherung ge
wesen. Die Bruchmechanik (2) hat einen Gedanken von 
Griffith (3) aufgegriffen, der die Festigkeit von spröden 
Werkstoffen mit der Existenz von Rissen zu erklären ver
suchte. Für 

a) oo ausgedehnte Scheiben mit Riß, die 

b) fest eingespannt sind 

erhielt Griffith aufgrund der Energiebilanz bei der Rißaus
breitung die Beziehung 

2 . _ _ Konst. 
a F c- Konst., bzw. aF- ~ 

ljC 

die besagt, daß die Bruchspannung umgekehrt proportional 
zur Wurzel aus der Rißlänge ist. Auf eine Erörterung der 
Proportionalitätskonstante sei hier verzichtet. Versuche ha
ben gezeigt, daß diese Beziehung für Glas und unter be
stimmten Voraussetzungen auch für Metall gilt. Bild 9 zeigt 
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Bild 9 
Platte mit Riß, Koordinatensystem und Spannungsverlauf (elastisch) 



im linken Teil das Griffith-Modell, im mittleren Teil das in 
der Bruchmechanik benutzte Koordinatensystem eines Ris
ses und rechts den Verlauf der Spannung aYY' die senkrecht 
zur Rißebene wirkt, in Abhängigkeit von der x-Richtung. 
Ge:terell ermöglicht es die Bruchmechanik, das Spannungs
feld vor einem Riß in der Form 

K 
a - -- · f(l()) 
yy- F 

darzustellen. K ist der sog. Spannungsintensitätsfaktor, den 
man in dem im Bild gezeigten Beanspruchungsfall als KI be
zeichnet. Die Analyse dieses K-Wertes ergibt 

d.h . eine Beziehung, die der von Griffith sehr ähnlich ist. 

Im Fall des Bruches hat KI einen kritischen Wert erreicht. 
Wir können dann schreiben 

Zur Ermittlung von Kic wird in gekerbte Proben ein 
Schwingungsriß hineingetrieben. Hat dieser eine ausreichen
de Tiefe erreicht, so wird die Probe bis zum Bruch bean
sprucht. Bild 10 zeigt eine solche Probe vor und nach dem 
Versuch, Bild 11 die Versuchseinrichtung. Während de,s Ver
suches wird die Kraft in Abhängigkeit von der Verschie
bung der Rißufer registriert. 

Bild 10 
CT-Probe für den Bruchmechanikversuch 

Bild 11 
Versuchsanordnung für den Bruchmechanikversuch 

1-----··i 
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Prinzipiell ähnliche Aussagen macht auch die sogenannte 
Fließbruchmechanik, bei der beispielsweise die bleibende 
Verschiebung der Rißufer im Rißgrund oder die Bruchener
gie gemessen wird. Während sich die Kic-Messung auf den 
kleinplastischen Bereich beschränken muß, können mit 
Hilfe der Fließbruchmechanik noch kritische Werte bis zum 
voll plastischen Zustand ermittelt werden . 

Bei der Sicherheitsanalyse nach der Bruchmechanik kann 
aufgrund der Kenntnis der Rißgröße eine Aussage über die 
Bruchspannung des Bauteils gemacht werden. 

Folgende Einschränkungen müssen dabei jedoch gemacht 
werden: 

l) Eigenspannungen müssen berücksichtigt werden. Der ge
naue Eigenspannungszustand in Bauteilen ist jedoch 
meist unbekannt. 

2) Kic-Werte und andere kritische bruchmechanische Werte 
gelten nur für einen einzigen Spannungszustand, den der 
ebenen Verformung. Eine Umrechnung für andere Span
nungszustände ist z.Z . nicht möglich. Bei Baustählen ist 
der ebene Verformungszustand in Verbindung mit Ris
sen nur bei sehr tiefen Temperaturen oder bei großen 
Wandstärken, wie sie in der Praxis sehr selten gebraucht 
werden, darstellbar. 

Das Hauptanwendungsgebiet der Bruchmechanik dürften 
deshalb hochfeste Werkstoffe geringer Duktilität, wie hoch
feste Aluminium-Legierungen, Titan-Legierungen oder Ma
raging-Stähle sein. 

3.3 Verbessertes Übergangstemperaturkonzept 

Für Baustähle sollte das Übergangstemperaturkonzept bei
behalten aber auf eine besser gesicherte Grundlage gestellt 
werden. In Bild 12 ist die Temperaturabhängigkeit der 
Spaltbruchspannung aFC und der Streckgrenze ay darge
stellt. Im einachsigen Zugversuch fallen diese beiden Kenn
werte bei einer sehr tiefen Temperatur zusammen. Bei die
ser, als Spaltbruchtemperatur bezeichneten Temperatur, er
folgt der Bruch mit Erreichen der Streckgrenze. Haben wir 
es mit einer mehrachsigen Beanspruchung zu tun, so kann 
der entsprechende Spannungszustand durch eine Mehrach
sigkeitszahl K. nach Krisch ( 4) gekennzeichnet werden. Für 

Bild 12 
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Einfluß der maximalen Mehrachsigkeif des Spannungszustandes auf 
Oyymax und auf die Spaltbruchtemperatur 
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das Bruchverhalten maßgebend ist der Maximalwert dieser 
Mehrachsigkeitszahl K max. Dieser kann für Kerben und Ris
se unter bestimmten Voraussetzungen berechnet oder expe
rimentell ermittelt werden . Die mehrachsige Beanspru
chung führt zu einer Erhöhung der größten Hauptspannung 
gegenüber der Streckgrenze nach der angegebenen Bezie
hung. Die größte Hauptspannung liegt senkrecht zur Riß
ebene. d.h. in y-Richtung, deshalb hier die Bezeichnung 
ayy· Bei der Temperatur, bei der der Maximalwert der größ
ten Hauptspannung gleich der Spaltbruchspannung ist, ist 
die Spaltbruchtemperatur 6Fc bei der gegebenen Mehrach
sigkeitszahl erreicht. Ähnliche Überlegungen dürften auch für 
die Übergangstemperatur gelten. Ergebnisse von Versuchen, 
die in der BAM und bei Professor Soete in Gent durchge
führt wurden , scheinen dieses Konzept zu bestätigen . Diese 
Art der Darstellung geht auf Orowan (5) und Davidenkov 
( 6) zurück . 

Gelingt es, dieses Konzept zuerhärten und auszubauen, so 
kann die Sicherheitsanalyse für Bauteile aus Werkstoffen 
mit duktilsprödem Bruchübergang, d.h. insbesondere aus 
Baustählen, in der Weise durchgeführt werden, daß die ma
ximale Mehrachsigkeitszahl im Bauteil mit oder ohne Riß 
ermittelt wird und an Hand der Spaltbruchspannung und 
der Temperaturabhängigkeit der Streckgrenze die Über
gangstemperatur des Bauteils bestimmt und mit der Be
triebstemperatur verglichen wird. In Zweifelsfällen wird es 
möglich sein , Proben zu entwickeln, die die Mehrachsigkeit 
der Beanspruchung gut nachahmen. 

4. Zusammenfassung 

Ist die Bruchsicherheit von Bauteilen zu beurteilen, so er
scheint es zweckmäßig, das Beurteilungskonzept nach dem 
zu erwartenden Bruchve!halten des Werkstoffes auszuwäh
len: 

1. Für Werkstoffe, die sich im gesamten technisch interessan
ten Temperaturbereich hochduktil verhalten, genügt die 
konventionelle Festigkeitsrechnung, die sicherstellt, daß 
plastisches Fließen in größerem Umfang vermieden wird. 
Außerdem sollten hohe Kaltverformungen bei der Verar
beitung in hochbeanspruchten Bauteilbereichen vermie
den werden. 

2. Für Werkstoffe, die im gesamten technisch interessanten 
Temperaturbereich duktil brechen, jedoch nur eine ge-

ringe Duktilität aufweisen, kann die Bruchmechanik an
gewendet werden. 

3. Für Werkstoffe mit duktil-sprödem Bruchübergang emp
fiehlt sich die Anwendung des Übergangstemperaturkon
zeptes, das noch weiter abzusichern ist . Die Betriebstem
peratur sollte danach stets oberhalb der Übergangstempe
ratur des Bauteils liegen. Möglicherweise kann man noch 
Betriebstemperaturen zulassen, die oberhalb der Spalt
bruchtemperatur liegen. 

Abschließend sei bemerkt, daß wir bezüglich der betrachte
ten Sicherheitskonzepte in ständigem Gedanken-Austausch 
mit den technisch-wissenschaftlichen Verbänden und ande
ren wissenschaftlichen Instituten, neuerdings auch mit dem 
TÜV, stehen. 

Wir möchten nicht versäumen, allen den Kollegen und Mit
arbeitern auch in anderen Abteilungen der BAM und au
ßerhalb der BAM zu danken, die zu diesen Überlegungen 
beigetragen haben. 
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Gefahren und Schutzmaßnahmen beim Vertrieb pyrotechnischer Gegenstände in Großverkaufsstätten 

Von ORR Dr. E. v. Zahn, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 

DK 662.1 : 658.871 : 662.1 /.4(094.5) 

Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 5 (1975) Nr. 3 5.112/113 

Manuskript-Eingang 13. August 1975 

Kurzfassung des Vortrages, gehalten auf der Jahrestagung 1975 des Institutes für Chemie der Treib- und Explosivstoffe ( ICT) * 

Beim Verkauf pyrotechnischer Gegenstände der Klassen I, 
II und Ti schreibt § 44, Abs. 2 der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über explosionsgefährliche Stof-

* Wird veröffentlicht im Bericht über die Jahrestagung des 
Instituts für Chemie der Treib- und Explosivstoffe (ICT), 
Berghausen 
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fe (2. DV Sprengstoffgesetz) Höchstmengen für die Aufbe
wahrung vor. Erlaubt sind brutto 25 kg im Verkaufs- und 
brutto 60 kg in einem Nebenraum. Durch diese vorgeschrie
benen Höchstmengen wird der Verkauf pyrotechnischer Ge
genstände in Großverkaufsstätten erschwert. Eine Möglich
keit, diese Erschwernis zu umgehen, bestünde darin , den 
Großverkaufsstätten durch eine Richtlinie eine Erhöhung 



der aufzubewahrenden Mengen zuzugestehen. Die sicher
heitstechnische Berechnung dieses Problems ergibt jedoch, 
daß die relative Gefahr nicht proportional mit der Erhö
hung der aufbewahrten Menge zunimmt, sondern schneller. 
Beim fünffachen der "Normalmenge" wächst die relative 
Gefahr auf das elffache. Diese wesentlich höhere Gefahr ver
langt besondere Schutzmaßnahmen. Durch das Aufstellen 
einer Gefahr-Matrix erhält man Hinweise darauf, an welchen 
Stellen des Verkaufsvorganges mit den höchsten Gefahren 

Amtliche Bekanntmachungen 

zu rechnen ist. Ferner läßt sich aus der Gefahr-Matrix able
sen, welche Schutzmaßnahmen voraussichtlich besonders 
.geeignet wären, die Kausalketten der nicht gewünschten Er
eignisse an den besonders gefährlichen Stellen des Verkaufs
vorganges zu unterbrechen. Außerdem werden die speziel
len Gefahren diskutiert, die im Hauptlager pyrotechnischer 
Gegenstände in Großverkaufsstätten auftreten könnten , und 
mit welchen Schutzmaßnahmen sie am wirksamsten unter
drückt werden könnten . 

Richtlinien über Anforderungen an ortsfeste Methan(CH4 )-Meßeinrichtungen und 
Durchführung der Eignungsuntersuchung 
Ausgabe Mai 1975 

DK 61 4.834 : 543.271 : 54 7.211 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung ( BAM) 5 (1975) Nr. 3 S. 113/123 

Manuskript-Eingang 30. Juli 1975 

Nachfolgend werden die ,.Richtlinien über Anforderungen an ortsfeste Methan(CH 4)-Meßeinrichtungen und Durchführung der Eig
nungsuntersuchung", Ausgabe Mai 1975 bekanAt gemacht. 

Die Eignungsprüfungen, die die Bundesanstalt für Materialprüfung zukünftig an Geräten dieser Art durchführt, werden diesen Richt· 
Iinien gemäß vorgenommen . 

Die Richtlinien sind von einem Arbeitskreis unter Mitwirkung der Bundesanstalt für Materialprüfung, des Landesoberbergamts 
Nordrhein-Westfalen, des Oberbergamts für das Saarland und das Land Rheinland-Pfalz und der Prüfsteile für Grubenbewetterung 
der Westfälischen Berggewerkschaftskasse aufgestellt worden. 

Gliederung 

1. Geltungsbereich 

2. Begriffsbestimmung 

3. Anforderungen an ortsfeste Methan(CH4)-Meßeinrich · 
tungen 

3.1. Mechanischer Aufbau 

3.2. Gasweg, Durchfluß, Einstellzeit und Probenahme
einrichtung 

3.3. Elektrische Anforderungen 

3.4. Meßtechnische Anforderungen 

3.4.1. 

3.4.2. 

3.4.3. 

3.4.4. 

Fehlergrenzen 

Nullpunkts- und Empfindlichkeitsdrift 

Systematische Fehler 

Meßunsicherheit 

3.5. Anzeigeverhalten 

3.6. Kennzeichnung 

3.7. Weitere Bestandteile der Meßeinrichtung 

4. Eignungsuntersuchung 

4.1. Zweck der Eignungsuntersuchung 

4.2. Voraussetzungen für die Durchführung der Eig
nungsuntersuchung 

4.3. Durchführung der Eignungsuntersuchung 

4.3.1. Prüfung des mechanischen Aufbaus 

4.3.2. Prüfung von Gasweg, Durchfluß, Einstell
zeit und Probenahmeeinrichtung 

4.3.3. Prüfung der elektrischen Bauteile 

4.3.4. Prüfung der Anzeige und der Empfind
lichkeit unter konstanten Bedingungen 

4.3.5. Bestimmung der langfristigen Änderung 
der Anzeige unter konstanten Bedingun
gen (Nullpunkts- und Empfindlichkeits
drift) 

4.3.6. Prüfung der Nullpunktslage und der An
zeige in Abhängigkeit von den klimati
schen Bedingungen 

4.3.7. Prüfung der Nullpunktslage und der An
zeige in Abhängigkeit von der Beströmung 
des Meßwertgebers 
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4.3.8. Prüfung des Einflusses von Störgasen und 
-dämpfen 

4.3.9. Prüfung des Einflusses von Staub 

4.3.10. Prüfung des Lageeinflusses 

4.3. 11. Prüfung der Meßunsicherheit 

4.3 .12. Prüfung des Anzeigeverhaltens 

4.3.13. Prüfung der Grenzwertsignale 

4.3.14. Prüfung der Einrichtungen für die Meß
wertübertragung 

Anhang 

übersieht über Größen und Einheiten 

1. Geltungsbereich 

Die vorliegenden Richtlinien erstrecken sich auf ortsfeste 
CH4 -Meßeinrichtungen (Gasmeß-, ggf. -warngeräte ein
schließlich Zubehör), soweit diese Geräte von der Bundes
anstalt für Materialprüfung (BAM) oder einer von den Ober
bergämtern anerkannten Fachstelle*) auf Eignung unter
sucht werden. 

Außer den in diesen Richtlinien getroffenen Festregungen 
sind auch sonstige Vorschriften, wie die Verordnung über 
elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen 
(ExVO), die bergbehördlichen Verordnungen für elektrische 
Anlagen (BVOE, BPVE), die Bestimmungen des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker (VDE), zu beachten. 

2. Begriffsbestimmung 

In diesen Richtlinien werden u. a. folgende Begriffe verwen
det: 

Ortsfeste CH4 -Meßeinrichtungen 

Ortsfeste CH4 -Meßeinrichtungen sind selbständig . messende 
und ggf. anzeigende, registrierende, schaltende und war
nende Geräte, die stationär betrieben werden. 

Im Sinne dieser Richtlinien. sind Bestandteile der ortsfesten 
CH4 -Meßeinrichtungen insbesondere 

das Meßgerät, bestehend aus einem oder mehreren ggf. 
getrennt angeordneten Meßwertgebern (Aufnehmer , Füh
ler nach VDI/VDE 2600) und den zum Betrieb erforder
lichen Hilfsgeräten, 

die Probenahmeeinrichtungen, 

die Anzeige- und Schreibgeräte, 

die Einrichtungen zur Übertragung des Meßsignals vom 
Meßgerät über den Signalkanal zu den Anzeige- und 
Schreibgeräten, 

*) Als Fachstelle ist von den Oberbergämtern die Prüfstelle für Gru
benbewetterung der Westfälischen Berggewerkschaftskasse aner
kannt. 
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die Grenzsignalgeber zur Auslösung von Warnsignalen 
und anderen Schaltvorgängen, 

die Energieversorgung (Hilfsenergie nach VDI/VDE 
2600). 

Die Bestand teile der Meßeinrichtungen können in mehrere 
Baugruppen zusammengefaßt sein. 

Meßgrundlage 

Die Meßgrundlage gibt an, nach welchem physikalischen 
oder physikalisch-chemischen Meßprinzip, z. B. Wärmetö
nung, Wärmeleitung, Infrarotabsorption, und nach welchem 
Meßverfahren, z. B. Vergleichsmeßverfahren, die Meßgröße 
ermittelt wird (VDI/VDE 2600). Die Meßgröße ist der Vo
lumengehalt an Methan (CH4 -Gehalt) in% CH4 . 

Meßwertgeber ( Aufnehmer, Fühler) 

Als Meßwertgeber wird der Teil der ortsfesten CH4 -Meßein
richtung bezeichnet, in dem der Meßgröße, der Meßgrundla
ge entsprechend, z. B. ein elektrischer Meßwert zugeordnet 
wird. 

Gasweg 

Als Gasweg der ortsfesten CH4 -Meßeinrichtungen werden 
alle Bauteile bezeichnet, die zum Transport der zu messen

den Gasprobe in den Meßwertgeber dienen . 

Laborbedingungen 

Unter Laborbedingungen ist der Klimabereich 

Temperatur 
Druck 
relative Feuchte 

zu verstehen. 

291 K ~T±~T ~ 298K 
970 mbar ~ p ± ~p ~ 1 060 mbar 

40 % ~ '{) ± ~'{) ~ 8 0 % 

Die Klimaschwankungen im Verlauf eines Tages dürfen die 
Werte 

~T~±2K, ~p~±20mbar, ~~±10 % 

nicht überschreiten. 

Standardprüfgas 

Prüfgas mit einem CH4 -Gehalt von etwa 66 % des Meßbe
reichsendwertes in Luft bzw. inerten Gasen je nach Meß
grundlage . 

3. Anforderungen an ortsfeste Methan( CH4 )-Meß
einrichtungen 

Die nachstehend festgelegten Anforderungen an ortsfeste 
CH4 -Meßeinrichtungen sind Mindestanforderungen , die je
doch im Einzelfall für die Verwendung dieser Geräte unter 
bestimmten Einsatzbedingungen von den untersuchenden 
oder zulassenden Stellen erweitert werden können. 

3.1 . Mechanischer Aufbau 

Die Masse der ortsfesten C~ -Meßeinrichtungen sollte auch 
in der Schutzart " Druckfeste Kapselung" möglichst klein 
gehalten werden. Im B·ergbau sollte die Masse des Meßgerä
tes 45 kg nicht überschreiten. Die Meßgeräte müssen be
stimmten, im Abschnitt "Eignungsuntersuchung" festgeleg
ten Beanspruchungen durch Erschütterungen, Staub , Feuch-



tigkeit, aggressive Medien und Temperatur standhalten. Die 
zur Bedienung erforderlichen Stellglieder müssen ohne 
Öffnen des Gehäuses zugänglich sein und dürfen nur mit be
sonderen Hilfsmitteln verstellt werden können. Vorhandene 
Anzeigeinstrumente müssen gut ab lesbar sein. Der CH4 -

Gehalt muß im Bergbau untertage auch am Standort der 
Meßwertgeber angezeigt werden können. 

3.2. Gasweg, Durchfluß, Einstellzeit und Probenahmeein
richtung 

Der Gasweg der ortsfesten CH4 -Meßeinrichtung einschließ
lich der unter Umständen zur Funktion erforderlichen Vor
lagen und Filter muß dicht und der Volumenaustausch so 
groß sein, daß 90 % des Sollwertes der Anzeige nach einer 
möglichst kurzen Einstellzeit tE*), im Höchstfall nach zehn 
Sekunden, erreicht werden. 

Soweit die Verwendung einer Probenahmeeinrichtung, be
stehend aus Ansaugleitung, zusätzlichen Filtern, Vorlagen 
zur Ausscheidung von Staub und Wasser, vorgesehen oder 
erforderlich ist, ist die Pumpenleistung so zu bemessen, daß 
sich die Einstellzeit tE der Meßeinrichtung in Abhängigkeit 
von der Länge der Ansaugleitung um höchstens 1,5 s/m er
höht. 

Der Volumenstrom durch die Meßeinrichtung und die Dicht
heit der Probenahmeeinrichtung müssen durch geeignete 
Einrichtungen überwacht werden können. 

Diffusionsmeßwertgeber müssen eine Einrichtung für die 
Prüfgasaufgabe (Prüfkopf) besitzen. 

3.3. Elektrische Anforderungen 

Der elektrische Teil der ortsfesten CH4 -Meßeinrichtungen 
muß den einschlägigen VDE-Bestimmungen**), der ExVO 
bzw. den bergbehördlichen Verordnungen für elektrische 
Anlagen**) entsprechen. Diejenigen Teile der Meßeinrich
tung, die in der Zone 0 der explosionsgefährdeten Bereiche 
betrieben werden sollen, müssen besonders für den Einsatz 
in diesem Gefahrenbereich geprüft und zugelassen· sein. 
Meßeinrichtungen, die in den CH4 -Ausnahmebereichen des 
Steinkohlenbergbaus eingesetzt werden sollen, müssen der 
Zündschutzart "Eigensicherheit" entsprechen. 

Bei Einrichtungen zur Übertragung des Meßsignals soll, im 
Bergbau muß der Sicherheitsgrad C bzw. D nach VDI/VDE 
2180 und 3515 bzw. nach dem Bergbau-Betriebsblatt 22444, 
Blatt 2, eingehalten sein. 

Stellglieder müssen so gewählt werden, daß sich die notwen
digen Einstellungen auch nach längerer Betriebszeit stetig, 
sprungfrei und hinreichend genau erreichen lassen. Der 
Nullpunkt des Meßgerätes muß sich um etwa ± 30 % vom 
Meßbereichsendwert und die Anzeige um etwa± 30 %vom 
Sollwert verstellen lassen. 

Materialien, Bauteile und Baugruppen müssen nach den Re
geln der Technik den Anforderungen des vorgesehenen Ver-

*) VDI 2449, Blatt 1: Einstellzeit tE ist die Zeitspanne vom Durch
gang eines der vollen Skalenlänge entsprechenden Konzentra
tionssprunges durch den Eingangsstutzen des Gerätes bis zum Er
reichen von 90% des Anzeige-Sollwertes (90 %-Zeit). 

**) insbesondere VDE 0170/0171 und § 98 BVOE bzw. BPVE 

Wendungszweckes genügen und die erforderliche Betriebssi
cherheit gewährleisten. Baugruppen müssen leicht austausch
bar sein. Die Bauteile sollten durch im vorgesehenen Ver
wendungshereich auftretende schädliche Gase und Dämpfe 
und dürfen durch klimatische Einflüsse nicht beeinträchtigt 
werden. 

Die Energieversorgung der Geräte muß so ausgelegt sein, daß 
bei den im Verwendungsbereich zu erwartenden Schwan
kungen im Versorgungsnetz die Anzeigefehler der Meßein
richtung innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen liegen. 

3.4. Meßtechoische Anforderungen 

Die Meßgeräte sollen kontinuierlich messen. Bei intermittie
rend messenden Einrichtungen muß die Meßfolge den Über
wachungsaufgaben angepaßt werden können und der Meß
vorgang erkennbar sein. 

3.4.1. Fehlergrenzen 

Die Fehlergrenzen (DIN 1319) eines CH4 -Meßgerätes um
fassen systematische und zufällige Fehler, wie den Einfluß 
des Druckes, der Temperatur, der Feuchte, der Lage des 
Meßwertgebers, von Störgasen und -dämpfen, von elektri
schen Fehlern, wie der Abweichung der Prüfkurve von der 
Skalierung, dem Ablesefehler, die Fehler des Meßinstru
mentes und die Fehler durch mechanische Beanspruchung 
der Geräte. 

Unter Laborbedingungen darf die Summe aller dieser Fehler 
innerhalb einer Abweichung der Netzspannung vom Soll
wert um± 15 % folgende Werte nicht überschreiten: 

Bei 0 bis 2 % CH4 ± 0,1 % CH4 , bei 2 bis 5 % CH4 ± 5 % 
vom Sollwert und bei Gehalten zwischen 5 und 1 00 % CH4 

± 2 %vom Meßbereichsendwert*). 

Diese Fehlergrenzen sollten nach Möglichkeit bei kurzzeiti
gen größeren Spannungsschwankungen und während der 
Einlaufzeit der Geräte nach Betriebsunterbrechungen nicht 
überschritten werden. 

Ist bei Geräten mit einem größeren Meßbereichsendwert als 
5 % CH4 der Meßfehler bei CH4 -Gehalten von 0 bis 2 % 
größer als ± 0,1 % CH4 bzw. bei CH4 -Gehalten zwischen 2 
und 5 % größer als ± 5 % vom Sollwert, dann darf dieser 
Teil der Skala nicht skaliert werden, oder es muß auf der 
Skala deutlich auf den größeren Anzeigefehler hingewiesen 
werden. Bei Meßgeräten mit mehreren Anzeigebereichen 
muß der jeweils eingeschaltete Bereich bei der Anzeige und 
bei der Aufzeichnung unverwechselbar deutlich gekenn
zeichnet sein., Digitale Anzeige der Meßwerte ist zulässig. 

3.4.2. Nullpunkts- und Empfindlichkeitsdrift 

Die Nullpunkts- und Empfindlichkeitsdrift unter Laborbe
dingungen darf nicht größer als I % vom Meßbereichsend
wert je Woche sein. 

3.4.3. Systematische Fehler 

Systematische Fehler, 

*) Von diesen Fehlergrenzen kann im Einzelfall bei Meßgeräten, 
die übertage nur in bestimmten Anwendungsbereichen eingesetzt 
werden sollen, abgewichen werden. 
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die durch Dichteänderungen verursacht werden und so
mit von Druck und Temperatur abhängig sind, dürfen 
nicht größer werden, als es der prozentualen Dichteände
rung entspricht, 

die durch Änderungen der Feuchte verursacht werden, 
müssen bis zu einer relativen Feuchte von etwa 90 % 
kleiner als die festgelegten Fehlergrenzen sein, 

die durch Änderung der Beströmung des Meßwertgebers 
hervorgerufen werden, müssen kleiner als die festgelegten 
Fehlergrenzen sein, 

die durch Störgase und -dämpfe bzw. durch Staub im 
Verwendungsbereich hervorgerufen werden, sollen inner
halb der festgelegten Fehlergrenzen liegen, 

die durch die Abweichung der Lage des Gerätes von der 
Gebrauchslage hervorgerufen werden, müssen kleiner als 
die festgelegten Fehlergrenzen sein. 

Die Summe dieser systematischen Fehler darf unter Labor
bedingungen die Fehlergrenzen nach 3.4.1. nicht überschrei
ten. 

3.4.4. Meßunsicherheit 

Die Meßunsicherheit nach DIN 1319 umfaßt die zufälligen 
Fehler aller Einzelvariablen sowie zusätzlich nicht erfaßte, 
weil nicht meßbare und daher nur abschätzbare systemati
sche Fehler. Die Meßunsicherheit soll mit einer statistischen 
Sicherheit von 95 % kleiner als 25 % des durch die Fehler
grenzen gegebenen Bereichs sein. 

Die von der CH4 -Messung unabhängigen Anzeigefehler der 
Meßinstrumente sollen wesentlich kleiner sein als die o. a. 
Fehlergrenzen. Die Meßinstrumente müssen eine Klassengü
te von 1,5 oder besser besitzen (VDE 041 0). Die Skalenlän
ge ls der Anzeigeinstrumente muß in allen Meßbereichen 
mindestens 70 mm betragen. Bei Strichskalen müssen die 
Ziffern immer gut lesbar sein und dürfen nicht durch den 
Zeiger verdeckt werden. 

3.5. Anzeigeverhalten 

Anzeige und Aufzeichnung der Meßwerte müssen eindeutig 
sein. Diese Forderung ist erfüllt, wenn nur der vorhandene 
CH4 -Gehalt innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen ange
zeigt und aufgezeichnet wird und eine Fehldeutung nicht 
möglich ist. 

Bei CH4 -Gehalten, die größer als der Meßbereichsendwert 
sind, muß die Anzeige auch einsinnig sein, d. h., der Zeiger 
(die Marke) muß oberhalb des Meßbereichsendwertes ver
harren. Auch Schaltvorgänge müssen eindeutig ausgelöst 
werden. 

3.6. Kennzeichnung 

Die C~ -Meßgeräte müssen als elektrische Betriebsmittel 
nach den einschlägigen VDE-Bestimmungen, der ExVO bzw. 
den entsprechenden bergbehördlichen Vorschriften für elek
trische Anlagen gekennzeichnet sein und außerdem die Prüf
nummer der die Eignungsuntersuchung durchführenden 
Stelle (BAM 4-.... / .. bzw. PfG .... ) sowie, falls erforderlich, 
weitere Angaben z. B. über Art und Bereich der Verwen
dung tragen. 
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3.7. Weitere Bestandteile der Meßeinrichtung 

Grenzsignalgeber müssen bei Erreichen der vorgegebenen 
Grenzwerte und bei Störungen selbsttätig und unverzögert 
Schaltvorgänge auslösen; im Bergbau sollen sie mit dem 
Meßgerät in einer Baugruppe zusammengeiaßt sein. 

Einrichtungen für die Meßwertübertragung müssen das Meß
signal innerhalb der für das Meßgerät festgelegten Fehler
grenzen übertragen. 

Schreibgeräte müssen eine Klassengüte von 1,5 oder besser 
aufweisen (VDE 041 0) und eine Skalenlänge ls von minde
stens 70 mm sowie eine Vorschubgeschwindigkeit von min
destens 20 mm/h besitzen. 

4. Eignungsuntersuchung 

4.1. Zweck der Eignungsuntersuchung 

Durch die Eignungsuntersuchung wird festgestellt, ob das 
Gerät den unter Abschnitt 3 der Richtlinien genannten An
forderungen genügt. Von den folgenden Prüfbedingungen 
kann dann abgewichen werden, wenn dieses sicherheitstech
nisch oder von der Meßgrundlage her notwendig ist. 

4.2. Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungs
untersuchung 

Die Eignungsuntersuchungen werden auf schriftlichen An
trag (Auftrag) durchgeführt. 

Dem Antrag (Auftrag) sind folgende durch rechtsgültige 
Unterzeichnung bestätigte Unterlagen beizufügen: 

Zeichnungen des mechanischen Aufbaus und der elektri
schen Schaltung 

Beschreibung der Meßgrundlage und der Wirkungsweise 

Betriebs- und Wartungsanleitung 

Erforderlichenfalls sonstige Bescheinigungen, z. B. über 
Explosions- bzw. Schlagwetterschutz 

Es sind drei Prüflinge bereitzustellen, von denen mindestens 
ein Prüfling bei der prüfenden Stelle als Belegmuster ver
bleibt. Bei sehr unterschiedlichen Prüfungsergebnissen kann 
die Bereitstellung weiterer Prüflinge erforderlich sein. 

4.3. Durchführung der Eignungsuntersuchung 

Nachstehend werden die Einzelprüfungen in Anlehnung an 
DIN 40046 nach folgendem Schema beschrieben: 

Zweck der Prüfung 

Vorbehandlung und Anfangsmessungen 

Beanspruchung bzw. Hauptmessung 

Nachbehandlung 

Endmessung 

Ergebnisse und Beurteilung 

Einzelbestimmungen 

Vor bzw. nach verschiedenen Einzelprüfungen ist zur Fest
stellung der Betriebsbereitschaft des Prüflings folgende 
Funktionsprüfung durchzuführen. 



Funktionsprüfung: 

Prüfung des Gasweges, der Nullpunktslage und der Anzeige 
mit Standardprüfgas. 

Beurteilung nach den Abweichungen des Ist-Zustandes von 
dem angegebenen Sollzustand. 

Sollzustand: Dichtheit des Gasweges 
Betriebsbereitschaft aller Bauteile des Ge
rätes 

Zulässige Abweichungen (Fehler) der An
zeige*) : 

~ ± 0,1 % CH4 bei Gehalten von 0 bis 
2%C~ 

~±5 % 

~±2 % 

vom Sollwert bei Gehalten 
von 2 bis 5 % c~ 
vom Meßbereichsendwert 
bei Gehalten von mehr als 
5 %CH4 

4.3.1. Prüfung des mechanischen Aufbaus (zu 3.1.) 

Zweck der 
Prüfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Endmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Einzel
bestimmungen: 

Feststellung der mechanischen Bean
spruchbarkeit und der Zweckmäßigkeit 
der mechanischen Ausführung. 

Funktionsprüfung 

Feststellen der Abmessungen Länge, Brei
te, Höhe in mm und der Masse m in kg 

Besichtigung hinsichtlich Form, Prüfung 
der Wartungs- und Reparaturmöglichkei
ten, der Sicherheit gegen falsche Bedie
nung 

Prüfung "Schwingen" nach DIN 40046, 
Blatt 8, nur für getrennte Meßwertgeber 

Schärfegrad: Beschleunigung etwa l 00 
m/s2 

Frequenz durchlaufend 1 
bis10Hz oder 5 bis 55 Hz, 
etwa 90 min lang je Achse 

Funktionsprüfung 

Beurteilung nach den Abweichungen des 
Ist-Zustandes von dem in den Einzelbe
stimmungen angegebenen Sollzustand. 

Sollzustand 

Im Bergbau m ~ 45 kg 

Prüfung "Schwingen": Die Abweichun
gen der Anzeige 
bei der Endmes
sung müssen in
nerhalb der zuläs
sigen Fehlergren
zen liegen. 

*) Bei Geräten ohne Anzeige ist im folgenden anstelle der angezeig
ten CH4.Cehalte das Meßsignal UM einzusetzen. 

Sichtbare mechanische Beschädigungen 
dürfen nicht auftreten. 

Wartung und Reparaturen müssen in ein
facher Weise durchgeführt werden können. 

4.3.2. Prüfung von Gasweg, Durchfluß, Einstellzeit und 
Probenahmeeinrichtung (zu 3.2.) 

Gasweg, Durchfluß, Einstellzeit 

Zweck der 
Prüfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Einzel
bestimmungen: 

Bestimmung der Einstellzeit und der 
Kennwerte des Gasweges. 

Funktionsprüfung 

Prüfung der Dichtheit des Gasweges. 

Feststellen des Volumenstromes VB beim 
Nennwert der Betriebsspannung. 

Prüfung der Einstellzeit tE, nach der die 
Anzeige 90 % des Sollwertes erreicht hat, 
durch plötzliches Aufgeben des Standard
prüfgases. Die Prüfung ist ohne und mit 
Sorptionsvorlagen und Ansaugschlauch 
vorzunehmen. 

Prüfung der Einrichtungen zur Prüfgasauf
gabe an Diffusionsmeßgeräten. 

Beurteilung nach den Abweichungen der 
Ist-Werte von den in den Einzelbestim
mungen angegebenen Sollwerten. 

Sollwerte 

Bei verschlossenem Gas-Ansaugstutzen 
des Meßgerätes muß der Volumenstrom V 
durch den Meßwertgeber auf den Wert 
Null zurückgehen. 

Einstellzeit tE weniger als 10 s ohne An
saugschlauch beim Betriebswert des Volu
menstromes VB· 

Bei Aufgabe des Prüfgases über die Prüf
einrichtung der Diffusionsmeßgeräte muß 
die Anzeige bei dem vom Hersteller ange
gebenen Volumenstrom VB innerhalb der 
zulässigen F eWergrenzen liegen. 

Probenahmeeinrichtung 

Zweck der 
Prüfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Prüfung der Eignung von Ansaugfiltern 
und ggf. Vorlagen, z. B. zur Ausscheidung 
von Staub und Wasser, sowie Prüfung der 
Pumpenleistung bei längerer Ansauglei
tung. 

Funktionsprüfung 

Prüfung der Eignung und der Funktion 
von Ansaugfiltern und ggf. Vorlagen, z. B. 
zur Ausscheidung von Staub und Wasser. 

Prüfung der Einstellzeit tE in Abhängig
keit von der Länge der Ansaugleit)..mg. 
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Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Einzel
bestimmungen: 

Beurteilung nach den Abweichungen der 
Ist-Werte von den in den Einzelbestim
mungen angegebenen Sollwerten. 

Sollwerte 

Ansaugfilter und Vorlagen müssen so be
messen sein, daß die Funktion des Gerä
tes und die Messung z. B. durch Staub und 
Wasser nicht beeinträchtigt werden. Die 
Einstellzeit tE der Meßeinrichtung darf 
durch die Länge der Ansaugleitung maxi
mal um 1 ,5 s/m erhöht werden. 

4.3.3. Prüfung der elektrischen Bauteile (zu 3.3.) 

Zweck der 
Prüfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Endmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Einzel
bestimmungen: 
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Feststellung, inwieweit die meßtechni
schen Eigenschaften des Prüflings von der 
Auslegung und Anordnung der elektri
schen Bauteile sowie von Spannungs
schwankungen abhängig sind. 

Feststellung der Einwirkung des Klimas 
und der schädlichen Gase und Dämpfe, 
die im Verwendungsbereich auftreten kön
nen, auf die Bauteile des Meßgerätes. 

Funktionsprüfung beim Sollwert der Be
triebsspannung. 

Prüfung der Spannungsregelung in Ab
hängigkeit von der Betriebsspannung und 
der Temperatur durch Bestimmung der 
maximalen Abweichungen sowohl der An
zeige 6cA vom Sollwert mit Standardprüf
gasals auch des Nullpunktes 6cN. 

Prüfung des Verhaltens der Stellglieder zu 
Beginn und am Ende der Eignungsunter
suchung. 

Prüfung klimatischer Einflüsse nach DIN 
40046, Blatt 5, Schärfegrad 7 oder DIN 
40046, Blatt 6, Kurzprüfung Schärfegrad 
6, dabei Spülung des Gasweges mit Luft. 
Die relative Feuchte des Prüfgases und der 
Luft sollten weitgehend übereinstimmen. 
Prüfung der Einwirkung schädlicher Gase 
und Dämpfe in Anlehnung an DIN 
40046, Blatt 11. 

Funktionsprüfung nach jeder Einzelprü
fung. 

Beurteilung nach den Abweichungen des 
Ist-Zustandes von dem in den Einzelbe
stimmungen angegebenen Sollzustand. 

Sollzustand 

Nach der klimatischen Beanspruchung 
und nach der Einwirkung schädlicher Ga
se und Dämpfe dürfen bei der Funktions
prüfung keine Mängel auftreten. 

Beurteilung der Korrosionswirkung. 

Prüfung der Spannungsregelung bei Ände
rungen der Betriebsspannung um ± 15 % 
vom Sollwert bzw. um - 25 % für 5 s bei 

den im Verwendungsbereich vorgesehenen 
Temperaturen: 

6cN.=::;: ± 0,05% CH4 } nach Nullpunkts-
6cA .=::;: ± 0,05% CH4 .. berichtigung (für 

% 

Prüfung der Stellglieder: 

0 bis 2% CH4 ) 

vom Sollwert nach 
Nullpunktsberich
tigung 
(für Gehalte > 
2% CH4 ) 

Sprungfreie Einstellung der Anzeige bei 
Betätigung der Stellglieder. 

Stellbereich der Nulleinstellung minde
stens 60% vom Meßbereichsendwert. 

Stellbereich der Empfindlichkeitseinstei
lung mindestens 60% vom Sollwert. 

Nullpunkts- und Empfindlichkeitseinstei
lung sollten sich gegenseitig nicht beein
flussen. 

4.3.4. Prüfung der Anzeige und der Empfindlichkeit unter 
konstanten Bedingungen(zu 3.4.1.) 

Zweck der Feststellung der Empfindlichkeit und der 
Prüfung: Abweichung der angezeigten Meßwerte 

von den Sollwerten in den Meßbereichen 
des Prüflings (Aufnahme der Prüfkurve). 

Vorbehandlung Funktionsprüfung 
und Anfangs-
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Aufgabe von Prüfgas in mindestens vier 
verschiedenen Konzentrationen, höchste 
Konzentration etwa 80 % des Meßbe
reichsendwertes, dazwischen Aufgabe von 
Frischluft, Bestimmung der Anzeige bzw. 
Nullpunktslage, Untersuchung unter La
borbedingungen bei 

konstanter Versorgungsspannung UB 

6UB 
mit--:::;;: 0,01 

UB 

und konstantem Volumenstrom V 
~::,\r 

mit-,-:::;;: 0,05 
V 

Bestimmung der Empfindlichkeit 

61 Anzeigeänd. in Längeneinh. 
E --- . 

L - 6c - Änderung des CH4 -Gehaltes 

oder 

!::.UM Änderung des Meßsignals 
E ---- ---------

U - 6c - Änderung des CH4 -Gehaltes 

in Abhängigkeit vom C~ -Gehalt in den 
Meßbereichen. 

Beurteilung nach den Abweichungen der 
Ist-Werte von den in den Einzelbestim
mungen aufgeführten Sollwerten. 



Einzel- Prüfgaskonzentrationen: etwa 10, 25, 50 
bestimmungen: und 80% vom Meßbereichsendwert 

SoUwerte 

LcN, LcA '5: ± 0,1 % CH4 bei Gehalten 

% 

von 0 bis 2 % 
CH4 
vom 
bei 

Sollwert 
Gehalten 

von 2 bis 5 % 
CH4 

vom Meßbe-
reichsend wert 
bei Gehalten 
von mehr als 
5% CH4 

vom Prufling 
angezeigter 
CH4-Gehalt bei 
Aufgabe von 
Prüfgas mit der 
Konzentration 
c (% CH4) 

4.3.5. Bestimmung der langfristigen Änderung der Anzeige 
unter konstanten Bedingungen (Nullpunkts- und 
Empfindlichkeitsdrift) (zu 3.4.2.) 

Zweck der 
Prüfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Endmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Einzel
bestimmungen: 

Feststellung der langfristigen A bwei
chungen der Anzeige, der Nullpi.mktslage 
bzw. der Empfindlichkeit vom Sollwert 
in Abhängigkeit von der Betriebszeit (An
zeigedrift). 

Funktionsprüfung mit Nachstellen der 
Nullpunktslage und Prüfgasanzeige. 

Bestimmung der langfristigen Drift von 
Nullpunktslage und Prüfgasanzeige bei 
konstanter Betriebsspannung UB unter 
Laborbedingungen durch abwechselndes 
Aufgeben von Frischluft und Standard
prüfgas mindestens während eines Mo
nats, Registrierung der Meßwerte und Be
stimmung der mittleren Drift der Null
punktsJage LcN bzw. der Prüfgasanzeige 
LcAje Woche. 

Funktionsprüfung, Prüfung des Anzeige
verhaltens nach 4.3.8. 

Beurteilung nach den Abweichungen der 
Ist-Werte von den in den Einzelbestim
mungen aufgeführten Sollwerten. 

Während der Prüfdauer soll abwechselnd 
etwa je eine Woche lang Luft bzw. Prüf
gas aufgegeben werden. 

Bei Versuchsbeginn und nach einem Mo
nat Prüfdauer Prüfung des Anzeigeverhal
tens nach 4. 3. I 2. 

Sollwerte 

LcN bzw. LcA ~ I % vom Meßbereichs
endwertje Woche. 

Nach Abschluß der Laboruntersuchungen 
kann eine gleichartige Prüfung unter Be
triebsbedingungen über einen Zeitraum 
von mindestens drei Monaten durchge
führt werden, um auch die langfristige 
Drift von Nullpunktslage und Anzeige un
ter Einsatzbedingungen zu bestimmen. 

Sollwerte der Drift je Woche 

llcN, LcA ~ ± 0 ,1% cH4 bei Gehalten 
von 0 bis 2 % 
CH4 

~ ± 5 % 

~ ± 2 % 

vom Sollwert 
bei Gehalten 
von 2 bis 5 % 
CH4 
vom Meßbe
reichsend wert 
bei Gehalten 
von mehr als 
5 % CH4 

4.3.6. Prüfung der Nullpunktslage und der Anzeige in Ab
hängigkeit von den klimatischen Bedingungen (zu 
3.4.3.) 

Zweck der 
Prüfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Einzel
bestimmungen: 

Sollwerte 

LcN 
LTs;::±Io-3·cs 

Feststellung der Abweichung der Anzeige 
vom Sollwert in Abhängigkeit von der 
Temperatur T, dem Luftdruck p und der 
relativen Feuchte tp. 

Funktionsprüfung 

Betrieb des Prüflings bei unterschiedli
chen klimatischen Bedingungen, Aufgabe 
von Luft bzw. Standardprüfgas, Messung 
der Nullpunktslage bzw. des Prüfgassi
gnals bei konstanter Versorgungsspan
nung UB und konstantem Volumenstrom 
V und Bestimmung der Abhängigkeiten 

cN= f (T, p, <P) 

c A = f (T, p, <P) 

Beurteilung nach den Abweichungen der 
Ist-Werte von den in den Einzelbestim
mungen angegebenen Sollwerten. 

Klimatische Prüfbedingungen nach fol
gendem Schema, wobei neben den kon
stanten Größen (Versorgungsspannung UB 
und Volumenstrom V) zwei klimatische 
Einflußgrößen festgehalten werden und 
die dritte variiert wird, wie in der nach
folgenden Tabelle aufgezeigt ist. 

273 K <T <313 K 
LcA 
6 T ::::;::± 4 . 10-3 . es 

%CH4 
mbar 

% Ct-.,. 

mbar 

920 mbar <p <I 080 mbar 
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<P 

p 

v 

~cN 
~'P S:± 10-3 . es 

~CA 
~'P S:± 1,5 · 10-

3 · es 

Festgehaltene Größen 

-5o% = const 

-1 000 mbar = const 

= Betriebswert = co nst 

Für Gehalte bis zu 2 % CH4 ist Cs = 
2 % CH4, für Gehalte von mehr als 2 % 
CH4 ist für es der CH4-Gehalt des Stan
dardprüfgases zu setzen . 

Variable Aufgabe von Bestimmung von 
Größen 

Tin K 

253 ~cN 
Luft 

273 ~T 

293 ~CA 

UB = Betriebswert = const 313 
Standardprüfgas 

~T 

<P in% 

p -1 000 mbar = const 
35 ~cN 

T1 = 278 K = const Luft 

T2 = 293 K = const 60 ~'P 

T3 =313K = const 80 
~CA v = Betriebswert = co nst Standardprüfgas 

95 
UB = Betriebswert = const 

~'P 

p in mbar 

T = 293 K = const 920 ~cN 
Luft 

'P = 50 % = const 900 ~p . 
V = Betriebswert = const 1 000 ~CA 

Standardprüfgas 
UB = Betriebswert = const 1 080 ~p 

4.3.7. Prüfung der Nullpunktslage und der Anzeige in Ab
hängigkeit von der Beströmung des Meßwertgebers 
(zu 3.4.3.) 

Zweck der 
Prüfung: 

Feststellung der Abweichung der Anzeige 
vom Sollwert in Abhängigkeit von der 
Größe des Volumenstromes durch den 
Meßwertgeber oder durch die Prüfeinrich
tung bei Diffusionsgeräten . Feststellung 
der Abweichung der Anzeige vom Soll
wert in Abhängigkeit von der Anströ
mung des Meßwertgebers bei Diffusions
geräten . 

Vorbehandlung: Funktionsprüfung 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 
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Betrieb des Prüflings unter Laborbedin
gungen und bei konstanter Versorgungs
spannung, Aufgabe von Luft und Stan
dardprüfgas bei unterschiedlichem Volu
menstrom V bzw. bei unterschiedlicher 
Anströmung bei Diffusionsgeräten, Mes-

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Einzel
bestimmungen: 

sung der Nullpunktslage cN bzw. der Prüf
gasanzeige c A. 

Beurteilung nach den Abweichungen der 
Ist-Werte von den in den Einzelbestim
mungen angegebenen Sollwerten. 

Variationen des Volumenstromes durch 
den Meßwertgeber oder die Prüfeinrich
tung: 

V = 0,5 . VB 

1,0 . VB 

1,5. VB 

Bei Diffusionsgeräten unterschiedliche 
Anströmrichtungen und -geschwindigkei
ten bis 6 m/s . 

Sollwerte 

~cN, ~cA ~ ± 0,1 % CH4 bei Gehalten 
von 0 bis 2 % 
CH4 

vom Sollwert 
bei Gehalten 
von 2 bis 5 % 
CH4 
vom Meßbe-
reichsend wert 
bei Gehalten 
von mehr als 
5 %CH4 

4.3.8. Prüfung des Einflusses von Störgasen und -dämpfen 
(zu 3.4.3.) 

Zweck der Untersuchung der Wirkung von Störgasen 
Prüfung : und -dämpfen auf die Nullpunktslage , die 

Prüfgasanzeige und das Anzeigeverhalten. 

Vorbehandlung Funktionsprüfung 
und Anfangs-
messungen : 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Aufgeben von Standardprüfgas, alternie
rend mit Aufgabe von erforderlichenfalls 
synthetischer Luft (etwa 20 % 02 in N2) ; 
dem Prüfgas oder der Luft ist je nach Ver
wendungshereich die jeweilige Störkom
ponente in festgelegter Konzentration bei
gemischt. Registrierung der Nullpunktsla
ge cN bzw. der Prüfgasanzeige cA . Die 
Messungen müssen mit den für den Ver
wendungszweckvorgesehenen Filtern und 
Vorlagen durchgeführt werden. 

Nachbehandlung : Spülung mit Prüfgas oder synthe tischer 
Luft 

Endmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Funktionsprüfung 

Beurteilung nach den Abweichungen der 
Ist-Werte von den in den Einzelbestim
mungen angegebenen Sollwerten. 



Einzel- Art und Konzentration der Störgase und 
bestimmungen : -dämpfe sind aufgrundihres Vorkommens 

im vorgesehenen Einsatzbereich der orts
festen CH4-Meßeinrichtung auszuwählen . 

Sollwerte 

Zulässige Abweichungen: 

- Bei Querempfindlichkeit des Prüflings 
gegen Störkomponenten, die keine blei
bende Änderung der Empfindlichkeit 
hervorrufen. 

LcN, Lc A <( ± 0, I % CH4 bei Gehalten 
von 0 bis 2 % 
CH4 

% vom 
bei 

Sollwert 
Geh,alten 

von 2 bis 5 % 
CH4 

vom Meßbe-
reichsendwert 
bei Gehalten 
von mehr als 
5 % CH4 

- Bei Störkomponenten, die eine bleiben
de Änderung der Empfindlichkeit her
vorrufen können 

LcN , LcA <( ± 0,1 % CH4 bei Gehalten 
von 0 bis 2 % 
CH4 

LcN, LcA <( ± 0,05 · es% CH4 
bei Gehalten 
von mehr als 
2 % CH4 

In beiden Fällen für eine Betriebsdauer 
von 500 Stunden oder Angabe der Be
triebsdauer, nach der die o .a. Fehlergren
zen überschritten werden. 

Für Gehalte von mehr als 2 % CH4 ist für 
es der CH4-Gehalt des Standardprüfgases 
zu setzen. 

4.3.9. Prüfung des Einflusses von Staub (zu 3.4.3.) 

Zweck der Feststellung des Einflusses von Staub auf 
Prüfung: die Anzeige, das Anzeigeverhalten und die 

Betriebssicherheit des Prüflings . 

Vorbehandlung Kontrolle auf Staubfreiheit , Funktions-
und Anfangs- prüfung 
messungen : 

Beanspruchung 
und 
Hauptmessung: 

Endmessung: 

Ergebnisse 
und 
Beurteilung : 

Einzel
bestimmungen: 

Aufgabe von staubhaltiger Luft und staub
haitigern Prüfgas. 

Funktionsprüfung und Prüfung des Gas
weges nach 4.3 .2. 

Beurteilung nach den Abweichungen des 
Ist-Zustandes von dem in den Einzelbe
stimmungen angegebenen Sollzustand. 

Art und Konzentration der staubförmigen 
Anteile werden aufgrund ihres Vorkom-

mens im vorgesehenen Einsatzbereich von 
Fall zu Fall ausgewählt oder die Prüfung 
wird im Einsatzbereich vorgenommen. 

Sollzustand 
Funktionsprüfung ohne Mängel unter An
gabe der Betriebszeit. 
Prüfungszeit im Bergbau etwa 3 Monate 
untertage. 

4.3.1 0. Prüfung des Lageeinflusses (zu 3.4.3.) 

Zweck der 
Prüfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Ergebnisse 
und 
Beurteilung: 

Einzel
bestimmungen: 

Feststellung der Änderungen der Null
punktslage und der Prüfgasanzeige bei Ab
weichungen von der Gebrauchslage des 
Prüflings. 

Funktion~prüfung 

Aufgabe von Luft und Standardprüfgas, 
Messungen in Gebrauchslage und in weite
ren Lagen nach den Einzelbestimmungen. 
Bestimmung der Nullpunktslage cN, der 
Prüfgasanzeige c A und des Anzeigeverhal
tens. 

Beurteilung nach den Abweichungen des 
Ist-Zustandes von dem in den Einzelbe
stimmungen angegebenen Sollzustand . 

Die Lage von ortsfesten CH4-Meßeinrich
tungen und von Meßwertgebern wird 
durch den Winkel zwischen der Längsach
se des Gerätes und der Horizontalen be
stimmt. Die Gebrauchslage muß vom Her
steller angegeben werden. Die Untersu
chungen werden bei Längs- und Quernei
gungen um ± !5° von der Gebrauchslage 
vorgenommen. 

Sollzustand 

LcN, LcA.;;; ± 0,1 % CH4 bei Gehalten 
von 0 bis 2 % 
CH4 

vom Sollwert 
bei Gehalten 
von 2 bis 5 % 
CH4 

vom Meßbe-
reichsendwert 
bei Gehalten 
von mehr als 
5 %CH4 

4.3.11. Prüfung der Meßunsicherheit (zu 3.4.4.) 

Zweck der 
Prüfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Bestimmung des Ablese- und Anzeigefeh
lers des Prüflings, Bestimmung der Fehler 
bei .der Grenzsignalauslösung. 

Funktionsprüfung 

Prüfung des Ablesefehlers: 

Abschätzung des Verhältnisses von Zeiger
breite I z zu Teilstrichabstand I T und des 
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Ergebnisse 
und 
Beurteilung: 

Parallaxenfehlers 6.c in verschiedenen Be
reichen der Skala. Feststellung der letzten 
noch sicher ablesbaren Dezimalstelle der 
Anzeige. 

Prüfung des Anzeigefehlers und der Grenz
signalauslösung: 

Wiederholte Aufgabe von Standardprüf
gas (n= I 00) im Wechsel mit Luft. Anzeige 
des Meßsignals auf einem Digitalmeßgerät 
mit mindestens drei Stellen, unter Labor
bedingungen bei konstanter Versorgungs
spannung. 

Feststellung der Grenzsignalauslösung. 

Beurteilung nach den Abweichungen der 
Ist-Werte von den in den Einzelbestim
mungen angegebenen Sollwerten. 

Einzel- Sollwerte 

bestimmungen: Ablesefehler: 
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_!._?: < 0,2 in allen Meßbereichen 
IT 

Parallaxenfehler: 

6.cN, 6.cA ~ ± 0,05% CH4 bei Gehalten 
von 0 bis 2 % 
CH4 

% 

vom 
bei 

Sollwert 
Gehalten 

von 2 bis 5 % 
CH4 

vom Meßbe-
reichsendwert 
bei Gehalten 
von mehr als 
5 %CH4 

Angabe der letzten sicher ablesbaren De
zimalstelle. 

Wiederholungsfehler, 
sung: 

Grenzsignalauslö-

Die Abweichungen der auf dem Digital
meßgerät angezeigten Werte vom Sollwert 
müssen bei mindestens 95 Messungen klei-
ner sein als: 

6.c A ~ ± 0,025 % CH4 bei Gehalten 
von 0 bis 2 % 
CH4 

6.c A ~ ± I ,25 % vom Sollwert 
bei Gehalten 
von 2 bis 5 % 
CH4 

vom Meßbe-
reichsend wert 
bei Gehalten 
von mehr als 
5 %CH4 

Bei Einstellung des Grenzsignalgebers in 
der Mitte der angegebenen Schwankungs
bereiche muß das Grenzsignal bei minde
stens 95 % der Messungen ausgelöst wer
den. 

4.3.12. Prüfung des Anzeigeverhaltens (zu 3.5.) 

Zweck der Feststellung des zeitlichen Verlaufs der 
Prüfung: Anzeige von der Gasaufgabe bis nach der 

Einstellung des Meßwertes bei Prüfgas mit 
CH4-Gehalten im Meßbereich und außer
halb des Meßbereichs; Feststellung der 
durch Alterung hervorgerufenen Ände
rungen des Anzeigeverhaltens. 

Vorbehandlung Funktionsprüfung 
und Anfangs-
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Endmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Prüfung im Meßbereich: 

Aufgeben von Prüfgas im Meßbereich mit 
mindestens vier verschiedenen CH4 -Gehal
ten, Feststellung des zeitlichen Verlaufs 
der Anzeige. 

Prüfung außerhalb des Meßbereichs bei 
Meßbereichsendwerten < 100% CH: 

Wie bei Prüfung im Meßbereich, jedoch 
unter Verwendung von Prüfgasen mit Kon
zentrationen oberhalb des Meßbereichs
endwertes. 

Prüfung der Änderung des Anzeigeverhal
tens: 

Durchführung der Prüfungen bei Versuchs
beginn und nach einem Monat, Aufgabe 
von Prüfgasen mit Konzentrationen ober
halb des Meßbereichsend wertes (des An
zeigebereiches). 

Funktionsprüfung 

Beurteilung nach den Abweichungen des 
Ist-Zustandes von dem in den Einzelbe
stimmungen angegebenen Sollzustand. 

Einzel- CH4-Gehalte des Prüfgases: etwa 10, 25. 
bestimmungen: 50 und 80% vom Meßbereichsendwert 

Prüfung mit CH4-Gehalten außerhalb des 
Meßbereichs: 20% CH4 < c < I 00 % CH4 

Sollzustand 

Bei Aufgabe von Prüfgas mit CH4-Gehal
ten im Meßbereich muß der Zeiger (die 
Marke) stetig auf den der Meßgröße ent
sprechenden Meßwert ansteigen und dort 
mindestens l Sekunde verharren. Bei Ab
nahme des CH4-Gehaltes muß die Anzei
ge stetig abfallen. Durch geeignete Ein
richtungen muß gewährleistet sein. daß 
nur der Meßwert von dem Schreiber auf
gezeichnet wird. 

Bei der Aufgabe von Prüfgas mit CH4-Ge
halten oberhalb des Meßbereichsendwer
tes muß die Anzeige im Meßbereich stetig 
ansteigen und oberhalb des Meßbereichs
endwertes bis zum Ende der Meßzeit min
destens I Sekunde verharren. CH4-Gehal
te außerhalb des Meßbereichs dürfen nicht 
im Meßbereich angezeigt werden. 

Höchstwert der Verweilzeit im !vlef~be-



reich bei CH4-Gehalten oberhalb des Meß
reichsendwertes tw .( 2 Sekunden. 

4.3.13. Prüfung der Grenzsignalgabe (zu 3. 7 .) 

Zweck der Feststellung, ob bei Erreichen der vorge-
Prüfung: gebenen Grenzwerte und bei Störungen in 

der Meßeinrichtung selbsttätig und unver
zögert Signale ausgelöst werden. 

Vorbehandlung Funktionsprüfung 
und Anfangs-
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Aufgabe von Prüfgas mit CH4-Gehalten, 
die den eingestellten Schaltschwellen ent
sprechen. Simulierung von Störungen, z.B. 
durch Verschließen des Gasweges , Unter
brechen der Meßleitung, Netzausfall ; Si
gnale prüfen. 

Beurteilung nach den Abweichungen des 
Ist-Zustandes von dem in den Einzelbe
stimmungen angegebenen Sollzustand. 

Einzel- Auslösung der Signale bei vorgegebenem 
bes timmungen: Grenzwert innerhalb der zulässigen Feh

lergrenzen und außerdem bei Ausfall des 
Volumenstromes, bei Unterbrechung der 
Meßleitung sowie bei Netzausfall . Nach 
überschreiten des eingestellten Grerlzwer
tes darf die Verzögerungszeit bis zur Aus
lösung des Signals eine Sekunde nicht 
überschreiten. 

4.3.14. Prüfung der Einrichtungen für die Meßwertüber
tragung (zu 3.7.) 

Zweck der 
Pr'lfung: 

Vorbehandlung 
und Anfangs
messungen: 

Beanspruchung 
bzw. 
Hauptmessung: 

Ergebnisse und 
Beurteilung: 

Feststellung, ob das Meßsignal innerhalb 
der für das Meßgerät festgelegten Fehler
grenzen übertragen wird. 

Aufbau einer Meßlinie mit ÜbertragUngs
einrichtung, Schreiber und ggf. Grenzsi
gnalgebern. 

Prüfung der Linearität der Übertragungs
einrichtung durch stufenweises Aufgeben 
von definierten Spannungen. 

Beurteilung nach den Abweichungen des 
Ist-Zustandes von dem in den Einzelbe
stimmungen angegebenen Sollzustand. 

Einzel- Sollzustand 

bestimmungen: Die Summe aller Fehler bei der Meßwert
übertragung muß kleiner sein als die zuläs
sigen Fehler der CH4-Meßeinrichtung. 

Anhang 

Übersicht über Größen und Einheiten 

Bezeichnung Kurzbezeichnung Einheit 

Masse m kg 

Frequenz f Hz 

Druck p mbar 

Zeit ( Einstellzeit, Verweilzeit) t (tE, twl 

Volumenstrom (Betriebswert 
des Volumenstromes) V(VB) cm 3 s- 1 

Volumen, z. B. Volumen des 
Gasweges V cm3 

Volumengehalt an Methan*) 
(CH4 -Gehalt) c 'k CH4 

Standardprüfgas es 7c CH4 

vom Prüfling angezeigter 
CH4 -Gehalt CA 'k CH4 

Nullpunktslage CN 'lc CH4 

Versorgungsspannung UB V 

elektrisches Meßsignal UM mY. V 

Temperatur T K 

relative Feuchte ~ 7o 

Länge, Breite (Zeigerbreite, 
Teilstrich abstand, Skalenlänge) I Oz, IT, ls) mm 

L'll mm 
Empfindlichkeit E - -I - L'lc % CH4 

L'IUM mV 
E ---U - L'lc % CH4 

Änderungen der jeweiligen Meßgrößen werden durch das 
Symbol L'l vor der Einheit bezeichnet, z. B. L'IT, L'lp usw. 

*) Der Volumengehalt entspricht in diesen Richtlinien der Volu
menkonzentration, da für Methan beim Mischvorgang mit Luft 
oder Stickstoff die Volumenänderung praktisch vernachlässigbar 
ist. 
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Mitteilung des Sekretariats für UEAtc-Fragen - BAM, Ab
teilung 2 - Bauwesen - über bisher im Jahre 1975 erteilte 

.,agrements". 

~genstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Agrement Nr. 73/75 

Flachdachzubehör 

Gebr. Uhl KG 
7981 Vogt ü. Ravensburg 

Bezeichnung: bug-Dachabschlußprofile, -Brüstungsabdeckungen, 
-Wandanschlußprofile 

~ltungsdauer: bis 31.1.1978 

Grundlagen der "agrement"-Erteilung: 
Amtliche Prüfungszeugnisse. 

Inhalt des .. agrement": Zur konstruktiven Lösung der Ausbildung 
von Flachdachrändern, Brüstungsahdeckungen und Anschlüssen an 
aufgehende Wände werden Systeme aus stranggepreßten Aluminium
profilen beschrieben. Die Profile werden durch das notwendige Zu
behör wie Halterungen, Schrauben, Montagehilfen, Klemmprofile 
ergänzt. Angaben der Lieferformen und zur Herstellung und Mon
tage ergänzen die Beschreibungen der Systeme. Weiterhin werden 
die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen und Ausführungsbeispiele 
angeführt. 

~genstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Agrement Nr. 74/75 

Kunststoff-Fenster 

Dyna-Plastik-Werke, 
507 Bergisch-Gladbach 

Bezeichnung: Roplasto-Kunststoff-Fenster 

Geltungsdauer: bis 31.3.1978 

Grundlagen der "agr€ment"-Ertei1ung: 
Gemeinsame Richtlinien der U.E.A.t.c. zur 
Beurteilung von PVC und für Fenster aus 
PVC hart (Entwurf). Prüfungszeugnisse anerkann
ter Prüfinstitute. 

Inhalt des "agrement": Das Fenstersystem wird aus Profilen her
gestellt, deren Basis ein schlagzähes PVC hart der Firma Dynamit 
Nobel AG bildet. Aus diesen Profilen werden von der Firma Dyna
Plastik-Werke selbst und von dazu autorisierten Lizenznehmern 
Fenster hergestellt. Das "agrement" erstreckt sich nur auf ein- und 
mehrflügelige Dreh- und Dreh-Kippflügel-Fenster. Es werden die 
Bestandteile des Fensters aufgeführt, Angaben zur Herstellung und 
Lagerung gemacht, Anweisungen für den Einbau gegeben und Rei
nigungs- und Reparaturmöglichkeiten erwähnt. Neben Angaben 
zur Gütekontrolle erfolgt eine Mitteilung der durchgeführten Prü
fungen und deren Ergebnisse. Profil- und Einbauskizzen ergänzen 
das "agrement". 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Agrement Nr. 75/75 

Kunststoff-Fenster 

Klöckner-Werke AG, 
5 21 Troisdorf 

Kunststoff-Fenster "Variplast" 

bis 30.6.1978 

Grundlagen der "agrement"-Erteilung: 
Gemeinsame Richtlinien der U.E.A.t.c. zur 
Beurteilung von PVC und für Fenster aus 
PVC hart (Entwurf). Prüfungszeugnisse anerkann
ter Prüfinstitute. 

Inhalt des "agrement": Das Fenstersystem wird aus Profilen her
gestellt, die aus einem hart eingestellten PVC weich mit eingezoge
nem Vierkant-Stahlrohr bestehen. Das für das PVC verwendete 
Ausgangsmaterial wird von den Chemischen Werken Hüls in Mari 
bezogen. Aus diesen Profilen werden von der Firma Klöckner-Wer
ke AG selbst und von dazu autorisierten Lizenznehmern Fenster 
hergestellt. Das "agrement" erstreckt sich nur auf ein- und mehr
flüge1ige Dreh- und Dreh-Kippflügel-Fenster. Neben den verwende
ten Bestandteilen werden Angaben zur Herstellung, Lagerung und 
zum Einbau der Profile bzw. der Fenster gemacht. Ergänzend wer
den Reinigungs- und Reparaturhinweise gegeben und Angaben zur 
Gütekontrolle gemacht. Die Mitteilung der durchgeführten Prüfun
gen, deren Ergebnisse sowie Profil- und Einbauskizzen vervollstän
digen das "agrement". 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358), zuletzt geändert durch 
Artikel 182 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 
2. März 1974 (BGBI. I S. 469), und § 14 der Zweiten Verordnung 
zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633), geändert durch die 
Zweite Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 16. Juli 1974 (BGBI. 
I S. 1457), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 949 vom 
12.11.197 4 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegen
stand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Nico-Böller, Kai. b 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel! 

Herstellungsstätte: 56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel 1 

Zu1assungszeichen: BAM- P II- 0074 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zur sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 

Knallkörper durch Reiben an der Reibfläche einer Streichholz
schachtel entzünden, sofort wegwerfen und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand behalten! 
Nur im Freien verwenden! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM, Band 1, 
N r. I, S. 30, veröffentlichte Bekanntmachung zum Zulassungszei
chen BAM :- P II- 0074 ungültig und durch die vorstehende Be
kanntmachung ersetzt. 

Berlin 45, den 12.11.1974 Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

• Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25.August 1969 (BGBI. I S. 1358), zuletzt geändert durch 
Artike1182 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 
2. März 1974 (BGBI. I S. 469), und§ 14 der Zweiten Verordnung 
zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633), geändert durch die 
Zweite Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 16. Juli 1974 (BGBI. 
I S. 1457), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 948 vom 
12.11.1974 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegen
stand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Römisches Licht c 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel1 

Herstellungsstätte: 56 Wuppertal-Ronsdorf 
Flügel! 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0469 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zur sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 

Gegenstand bis zur Hälfte senkrecht so eingraben, daß die Fül
lung ungehindert nach oben ausgeworfen werden kann. 
Zündschnur seitwärts stehend entzünden und sich rasch entfernen! 
Nur im Freien verwenden! 

Hierdurch wird die am Amts- und Mitteilungsblatt der BAM, Band I 
Nr. 5, Seite 30, veröffentliche Bekanntmachung zum Zulassungs
zeichen BAM - P II - 0469 ungültig und durch die vorstehende 
Bekanntmachung ersetzt. 

Berlin 45, den 12.11.1974 Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. Apri! 1972 (BGBL I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 920 vom 22.8.1974 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Ver
wendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Triangelsonne mit Verwandlung 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
56 Wuppertai-Ronsdorf 
Flügel! 

Herstellungsstätte: 56 Wuppertai-Ronsdorf 
Flügel 1 

Zulassungszeichen: BAM- P !I- 0762 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 

Sonne mit einem Nagel durch die Nabe leicht drehbar ca. 2 m 
über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. Schutzkappe 
abziehen. Zündschnur am äußersten Ende entzünden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM, 
Band 2, Nr. 3, Seite 144 veröffentliche Bekanntmachung zum 
Zulassungszeichen BAM - Pli - 0762 ungültig und durch die 
vorstehende Bekanntmachung ersetzt. 

Berlin 45, den 22.8.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vorn 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358), zuletzt geändert durch 
Artikel 182 des Einfuhrungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 
2. Män i 974 (BGBI. I S. 469), und § 14 der Zweiten Verordnung 
zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633), geändert durch die 
Zweite Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vorn 16. Juli ·1974 (BGBI. I 
S. 1457), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 951 vom 
6. I. 1975 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand 
zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Vulkan 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Möog ....:· H. Nieobus 
56 Wuppertai-Ronsdorf 
Flügel I 

Herstellungsstätte: 56 Wuppertai-Ronsd orf 
Flügel I 

Zulassungszeichen: ßAM - P 11 - I 03 5 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zur sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis für 
die Verwendung zu versehen: 

Gegenstand mit dem Zünder nach oben auf eine feuerfeste 
Unterlage ste llen . Zündschnur seitwärts stehend am äul\ersten 
Ende entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden ' 

Berlin 45. den 6. I. 1975 
Der Präsident der 

Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof, Dr. rer. nat. K.-H. S war t 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund vo n ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vom 
24. April 197 2 (BGBI. I S. 633) wurde mit ·dem Zulassungsbescheid 
Nr. 919 vom 22.8.1974 der nachfolgend bezeichnete pyrotechni
s.::he Gegenstand zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers : 

Herstellungsstiitte: 

Zulassungszeichen: 

Strahlensonne mit Verwandlung 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
56 Wuppertai-Ronsdorf 
Flügel I 

56 Wuppertai-Ronsdorf 
Flügel I 

BAM - P II - 0778 

Autlagen und Bedingungen : 
Zus5tzlich zu der sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachskhend angegebenen Hinweis 
für die Verwendung zu versehen: 

Sonne mit einem Nagel durch die Nabe leicht drehbar ca. 2 m 
über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. Schutzkappe 
abziehen. Zündsdmur am iiut~ersten Ende entzünden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM. 
Band 2. Nr. 4, Seite 189. veröffentlichte Bekanntmachung zum 
Zulassungsze ichen BAM - P II - 0778 ungiilti!! und durch die 
vorstehende Bekanntmachung ersetzt. - -

Berlin 45. den 22.8.1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) und§ 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung vorn 
24. Apri\1972 (BGBI. I S. 633) wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 804 vom 22.8.197 4 der nachfolgende bezeichnete pyrotechni
sche Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Glückswürfel (Tischfeuerwerk) 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: J.G.W. Berckholtz 

Pyrotechnische Fabrik 
~085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

Herstellungsstätte: 2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

Zulassungsze ichen: BAM -· P I - 0353 

Auflagen und Bedingungen: 
Zusätzlich zu der sons t vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 
Tischfeuerwerk mit der als Boden gekennzeichneten Seite auf 
einen feuerfesten Untersatz (z.B. Teller) stellen und seitlich 
stehend an der Zündschnur entzünden. 
Nicht unter Beleuchtungskörpern abschiel.len' 

Berlin-Dahlem. den 22.8. 1974 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z ehr 
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Bekanntmachung der Zub"ung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

.\ul (;rund ,·on > -l ues Cesetze, über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. Au~ust I Wi91 BGBI. I S. 135 >l l. zuletzt geändert durch 
Artikel I ~ : .d"' Einführungsgesetze> zum Strafgesetzbuch vom 
' 11:irz J<l~-llfll;ßl. I S. 41)91. und' 14 der Zweiten Verordnung 
;;tr Durchführun~ dies"' (;c•setzes in der Fassung der Bekanntma
chun~ \'0111 24 . .-\)'ril 19~: IB(;ßl. r s. 11331. gcündert durch die 
Z\\·ei(~..· VL'rnrdnun~ zur .\nderung. der ZwcitL'n V~.!rordnung zur 
Durchführung des Spren~stollgc'>ctzes vom 16. Juli 1974 I BGBI. 
1 S. J..t<~ '· "urc.k mit dem Zulas>tlllgsbescheid :\r. 944 vom 
I 2. I I .I er'" der nachfol~end bezeichnete ryrotechnisch~ Gegen
>tand zum Vertrieb. zum Cherlassen an andere und zur Verwendung 
zu~dass..:n. 

Bc l.l!ichnun~: 

:\ame 1 Firma 1 1111d Sitz 
dC' Hcrstdief': 

:\;11ne 1Firma1und Sitz 
des Einführcrs: 

Lulassun!!szcichcn: 

PIOJ st ik-Amorccs 

S~JciCtJ' Pyragric 
(j9 140 Rillieux 
Frankreich 

69140 Rillicux 
Fran krcich 

Körner & Co 
4 Düsscldorf I 
Fürstenwall 66 

BA\1 - P I - 0404 

Autla~c n und ß..:dingun!!en : 
Zu<itzlieh zur so nst vorg~schriebenen Kennzeichnung ist der 
<ic~enstand mit dem nachste hend angegebenen Hinweis für uie 
\' t..' rwcndung zu vcrseht'n: 

'\ur zur Verwendung in Kimkrpistolen . 

\icht in Gcsichtsncihe wrschief.,en' 

Berlin -+5. den 12.11.1974 
Der Präsicknt der 

Bundesanstalt für \ latcrialprul·ung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrot;chnischen Gegenstandes 

.\uf Antrag der Firma 

\fllll 21. ~. jl)-:'3 

J . G. \V. Berckholtz 
Pvro technische Fabrik 
cOH5 Quickborn 
Bercklwltzstr. I 0 

wird die Zulassun!! des zum Vertrieb. z um Überlassen an andere 
und ;.ur Vcrw t..'nd{t ng Lllf!:elas~ene n. nachfolgend bezeichneten 
py ro tt.!c h n isdl l'll ( ;~!!ensta ndt.!s zuriic kgezoge n. 

U\.·z..·ichntlll!-! : Si l herpa lm t:>nzw ~..· ig 

:\<ill1c' tl 'i rma I und Si!! 
dc·, lkrsklkrs: J . (; . \V. llcrckh ol tz 

l' n<'lec·h ni sch~ Fabrik 
:():-:' Quickhorn 
lkr..:~ hn ltzs tr . I 0 

lh.•r,tl.'!lunt;s'Lith . .': ~o.-..::; C)uid~horn 
llc•r,·k lwltZ>tr. ! 0 
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Dl·r Pr~isidcn r Lkr 
ll ull< k sanst;ilt n,r \bl<'r i ai J' r iifun~ 

Im \ufl ra~ 

Lid . Dir. u. l'n>f. lk-ln~ . .J . Z c' h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund von ~ 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vo m 25. August 1969 (BGBI. I S. 1358) . zuletzt geändert durch 
Artikel 182 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 
2. :\Iärz 1974 IBGBI. I S. 469l. und § 14 der Zweiten Verordnung 
zur Durchführung dieses Gesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. April 1972 (BGBI. I S. 633). geändert durch die 
Zweite Verordnun2 zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 16. Juli 1974 (BGBI. 
I S. 1457). wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 945 vom 
12.11.1974 der nachfolgend bezeichnete pyrotechnische Gegen
stand zum Vertrieb. zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: . 

Zulassungszeichen: 

Plastik-Amorces 

Societe Pyragric 
69140 Rillieux 
Frankreich 

69140 Rillieux 
Frankreich 

Körner & Co 
4 Düsseldorf I 
Fürstenwall 66 

BAM - P I - 0407 

Auflagen und Bedingungen : 
Zusätzlich zur sonst vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 

Nur für Wurfpfeile. 
Nicht auf Personen werfen! 

Berlin 45, den 12.11.1974 

Der Präsident uer 
Bundesanstalt für Mate rialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom ~1.5.1973 

J.G.W. Breckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb, zum Oberlasse n an andere 
und zur Verwendung zugelassenen. nachfolgend bezeichneten 
pyrotechnischen Gegenst andes zmiickgezogen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Brillantpalme nzweig 

J.G.W. Berckholtz 
Pvrotechn ische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

2085 Q uickborn 
Berckholtzst r. I 0 

BA\1 - P lll 0076 

Be rlin-Dahlem. den 21 Ju ni 1973 

De r Prüsiden t der 
Bumksa;1s talt für \lat<riulprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-l ng. J . Z e 11 r 



Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrot~chnischen Gegenst;mdes 

Auf Antrag der Firma 

vom21.5.1973 

J.G.W.. Bakcholtz 
Pyrotechnische F;1brik 
~085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb. zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen. nachfolgend bezeichneten 
pyrotechnischen Gegenstandes zurückgezogen. 

Bezeichnung: 

Name (Frima) und Sitz 
des Herstellers : 

Herstellungsstiitte: 

Zulasstmgszeichen: 

Brillantnieher 

J:G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

2085 Quickborn 
Berckholtzstr. 10 

BAM - P IIl - 0079 

Berlin-Dahlem. den ~I. Juni I 97 3 

Der Präsident der 
Bundesansta lt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ud. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulas~ung eines pyrotechnischen Gegenst<Jndes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5.1973 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrott;chnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulas~ung des zum Vertrieb , zum Oberlassen an andere 
11nd zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten 
pyrotechnischen Gegenstandes Z\lrückgezogen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herste llu ngsstä tte: 

Zulassungszeichen: 

Silberstern 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

2085 Quickborn 
Bercklioltzstr. l 0 

BA.M- P 111 0086 

Berlin-Dahlem. den 21. Juni 1973 

l)er PtOi sit.knt Lkr 
ljunJesamtalt flir \latenalprüfunl' 

Im . .\ u ftra~ 

Ltd. Dir. u. Prof. Ur.- in~. Z c il r 

Bekanntmachun!! der Rückna!>me der 
Zulassung eines pyrnt~dulischen Gegenstandes 

Auf Antr;l!! Lkr Firma 

vom 21.5. I 973 

J .(;.\\·. B,·rckholtz 
l'yror,•chnisch,· Fabrik 
~0~5 Quickborn 
B~rckholtzstr. l 0 

wird die Zulassun~ des zum Vertriel'. zum Cbcrlasscn an andere 
und zur \'-..? rWL'tHl~mg zugt:las~l.!nL'n. n~ll.:hfol~\,.~nd hL'ZL'ichneten 
pyrotechnischen Gt.:gt:nstandt:s zurlkkg:L"zogen. 

Bezcichnu ng: 

:-.!ame t Firnwl und Sitz 
des ~krstl'ikrs: 

Hcrstcllu ngsstoittc: 

Zulassungszeichen: 

J.C.\\'. Berekholtz 
Pvrotcchnischc bbrik 
~0~5 Quickborn 
BL·n:kholtzstr. I 0 

20XS Quid.;.born 
ß,·n:klwltzstr. l 0 

B.\\1 Plll 00~~ 

Berlin-Dahlem. den 21, Juni I 97 3 

[),·r Prois idcnt der 
l:lundc"sa nstalt fiir \btcrialpriifung 

Im :\uflr;.~g 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-ln!'. J. Z ,. h r 

BckanntmacJ'lung der Rücknahme der 
Zulass~n1g eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5.1973 

J.( ;.w . fkreklwltz 
Pvrote\:llllische Fabrik 
20H~ ()uickhorn 
llerckhoJtzstr. I 0 

wird die Zulassune des wm VL•rtrich. zum C'herhtssen an andere 
und zur Verwend~lll!' zugel assene n. nachfol l,!c llll beze ichneten 
pyrotl'chnischen (;e~enstamles zu rlick.~eZ0!-!~ 11 . 

Bcz~ichnum!: 

Name tFirm:J) und Sill. 
des lll'rstc;lll'rs: 

lll'rstellun!'sstoitte: 

Zulasst1n~szcichcn: 

Brillantstern 

.i ,( ;.w. lkrcklwltz 
Pyrot,·chnische Fabrik 
~()~~ f)uickhorn 
lk'rckh hltrs tr. I 0 

20H5 (lukkhorn 
lkre\.;ho lt t.str. l 0 

ll;\\1 1'111 0092 

lkrlin-Dahkm. den ~ I. Juni I 973 

ller Prctsrdent der 
l!u ndc•sanstcilt t'llr \l:tterialprufung 

Im .\ultra!! 

LtJ . Dir. u. l'rol Ur in?. J. Zeh r 
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Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5.1973 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten 
pyrotechnischen Gegenstandes zurückgezogen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Silberfontäne 

J.G.W. Berckl>oltz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. 10 

2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

BAM - P III - 0095 

Berlin-Dahlem, den 21. Juni I 973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u . Prof. Dr.- lng. J. Ze h r 

Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrotechnischen. Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5.1973 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb. zum überlassen an andere 
und zur Verw~ndung zugelassenen. nachfolgend bezeichneten 
pyrotechnischen Gegenstandes zurückgezogen. · 

Beze ichnung : 

Name( Firma) und Sitz 
des Herste llers : 

Hcrstcllungsstütte: 

Zulassungszc ichen: 

Drehende Kaskade 

J.G.W. 13erckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. 10 

2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

BAM - P 111 - 0103 

Berlin-DalMm. den 21. Juni 1973 
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Der Präsident der 
Bunde ,;a nstalt fü r Materialprüfung 

I rn Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr. - lng. J. Z e h r 

· Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5. I 973 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten 
pyrotechnischen Gegenstandes zurückgezogen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Brillantfontäne 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

BAM - P III - 0097 

Berlin-Dahlem, den 21. Juni 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr. - lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassu11g eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21,5.1973 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten.pyro
technischen Gegensta.n<;les zurückgezogen. 

Bezeichnung: 

Name( Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsst~tte: 

Zulassungszeichen: 

Drehende Fächerkaskade 

J.G,W. Berkcholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
8erckholtzstr. I 0 

208~ Q\lickborn 
Berckholtzstr. I 0 

BA\1- P 111 - 0106 

Berlin-Dahlem. den 2 I. Juni 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

-Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 



Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5.1973 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb , zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen. nachfolgend bezeichnete n pyro
technischen Gegenstandes zurückgezogen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungszeichen: 

Silbersonne 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

BAM - P III - 0108 

Berlin-Dahlem, den '2 1. Juni 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Ze h r 

Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5 .1973 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb, zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen, nachfolgend bezeichneten pyro
technischen Gegenstandes zurückgezogen. 

Bezeichnung: 

Nafl)e (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Herstellungsstätte: 

Zulassungs;ze ichen: 

Windmühlenflügel A 

J.G.W. Berck)loltz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

BAM - P III - 011 3 

Berlin-Dahlem, den 2 1. Juni 1973 

Der Präsiden t der 
Bundesanstalt für Ma terialprüfung 

Im Au ftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr. · lng. J. Z c h r 

Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5.1973 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb. zum Oberlassen an· andere 
und zur Verwendung zugelassenen. nachfolgend bezeichneten pyro
technischen Gegenstandes zurückgezogen. 

Beze ichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Hersie Jlers: 

Herstellungsstütte : 

Zulassungszeichen : 

Windmühlent1ügel B 

J.G.W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

2085 Quickborn 
Berckholtzstr. I 0 

BAM - P lii - 0111 

Be rl in-Dahlem. den 21. J uni 1973 

Der Präsiden t der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auft rag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Ze h r 

Bekanntmachung der Rücknahme der 
Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Antrag der Firma 

vom 21.5.1973 

J.G. W. Berckholtz 
Pyrotechnische Fabrik 
2085 Quickborn 
Berckho ltzstr. I 0 

wird die Zulassung des zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassenen , nachfolge nd bezeichneten pyro
technischen Gegenstandes zurückgezogen. 

Beze ichnung : 

Name (Firma) und Sitz 
des Herste llers: 

Hcrstcllu ngss tä ttc: 

Zulassu ngszeichen : 

Kreuzrad B 

.J .G.W. Bcrckholtz 
Py ro technische Fabrik 
2085 Quickborn 
Bcrckholtzstr. I 0 

2085 Quickborn 
. Bcrckholtzstr. I 0 

BAM - Plll - 011 7 

Bcrlin-Dahlcm, den 2 1 Juni 1973 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für MaterialprÜfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr. - lng. J. Z eh r 
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Mitteilung über die Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Mehrwegehahn als Umschaltarmatur 
(Argus GmbH, Ettlingen) 
hier: Zulassung 01 D- UK 02 I 73 vom 19, Juli 1973 

Der: 
Mehrwegehahn G ill - 20/1 0 , 0 171i0 B-6131 als Umschaltar
matur für den Einsatz in Acetylen-Hochdruckleitungen 

wurde mit dem Kennzeichen: 
01 D- UK 02 I 73 

nach den Vorschriften: 
~ II AcetV vom 5, September IY69 IBGBL :;, !593! 

durch die Zulassungsbehörde: 
"Ministerium für Arbeit, Gesundheit Ltnd Sozialordnung 
Baden-Württemberg" mit Datum vom [9, Juli 1973 ' 
(!II 5-3193,1 /A/Fa, Argus GmbH, Elllingen/73 1 der 
Bauart nach zugelassen, 

Grundlage der Bauartzulassung ist: 
die sicherheitstechnische Beurteilung der Bundesanstalt für 
Materialprüfung I BAM I vom 27, Juni 197 3 ( 4334/7 3: 4-14391 
gemäf; ~ 11 Abs. I AcetV vom 5. September 1969 ( BGBI, I 
S. 1593) 

Die Bauartzulassung enthält u. a. folgende Bedingungen und Auflagen: 
I. Festlegung der Bedingungen beim Einsatz: 
2. Anforderungen an die Konstruktion und an die Werkstoffe: 
3. Mahnahmen zur Kennzeichnung: 
4. Maf.lnahmen nach einem Acetylenzerfall: 
5. Maf.lnahmen zur Nachprüfung. 

Hersteller des Mehrwegehahnes und Inhaber der Bauartzulassung ist: 
Argus GmbH, 7505 Ettlingen. Goethestr. !5 _ 

Mitteilung über die Neufassung der 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Flammensperre gegen detonativen Acetylenzerfall 
"Witt Flammensperre 3 53" 
(Paul Witt, Witten I 
Zulassung ll2 D - 01 2 71 FS 
hier: Neufassung vom 28. Juni I CJ72 

Die Zulassung der: 
Flammensperre gegen detonativen Acetylenzerfall 
"Will-Flammensperre 3 53" ( P. Will. Willen l 

mit dem Kennzeichen: 
ll2 D · 01 2 71 FS 

zugelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Arnsberg mit Datum vom 
19. April 197 2 ( 23.X593.l I unter Zugrundelegung der Stel
lungnahme der Bundesanstalt für Materialprüfung I BAM) vom 
24. Februar I'J72(!5359/7l:-t-4476l 

wurde nach den Vorschriften: 
~ 11 AcetV vom 5. September l%9 (BGBI. I S. 1593) 

durch die Zulassungsbehönk: 
.. D~r Regierungspr~isident Arnsbcrg:"~ mit Datum vom 
2X. Juni [972 (23.S593.llneu gc./ilßt. 

Die Nc·uf;Jssung beinhaltet: 
[. Die Ne~1fassung ersetzt die Bauartzulassung vom 

19. April 1 'J7 2 ( 23.X593.!1: 
2. Die Beschreibung der Bauart und der Betriebsweise sowie 

Vorschriften für die Verwl'ndung wurden neu gef~li:"~t: 
3. Unvercindert gültig bleibt die sicherheitstechnische Beurtei

lung der llundesanstalt für Materialprüfung ( BAM) vom 
24.-Februar !97 2 ( 15359171: -+--+-+ 7(,1: 

4. V~rschiedene lk·dingungen und AufLlgen. 

Hersteller der Flammensperre und Inhaber der Bauartzulassung ist: 
Paul Wirt. Autogentechnik. 5X I Wirten. 
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Mitteilung über die Neufassung der 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Flammensperre gegen detonativen A~etylenzerfall 
"Witt-F!ammensperre 352" 
1 Paul Witt, Wirten 1 
Zulassung 82 D- 01 I 71 FS 
hier: Neufassung vom 20, Juni 1972 

Die Zulassung det: 
Flammensperre gegen detonativen Acetylenzerfall 
"Witt-Flammensperre 3 52" I P, Witt, Willen 1 

mit dem Kennzeichen: 
iS2 D- 01 I 71 FS 

zugelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Arnsberg mit Da turn vom 
13. April 1972 (23.8593.1 1 unter Zugrundelegung der 
Stellungnahme der Bundesanstalt für Materialprüfung ( BAI\1 I 
vom 24. Februar 1972 ( 15359'71: 4-44761 

wurde nach den Vorschriften: 
~ II AcetV vom 5. September 1969 (BGBI.I S. 1593) 

durch die Zulassungsbehörde: 
"Der Regierungspräsident Arnsberg" mit Datum vom 
20.Juni l972i23.8593.llneugefaßt. 

Die Neufassung beinhaltet: 
I. Die Neufassung ersetzt die Bauartzulassung vom 

13. April 1972 (23.8593.1 1: 
2. Die Beschreibung der Bauart und der Betriebsweise sowie 

Vorschriften für die Verwendung wurden neu gefaßt: 
3. Unverändert gültig bleibt die sicherheitstechnische Beurtei

lung der Bundesanstalt für Materialprüfung ( BAM I vom 
24. Februar 1972 (15359/71:4-4476); 

4. Verschiedene Bedingungen und Auflagen. 

Hersteller der Flammensperre und Inhaber der Bauartzulassung ist: 
Paul Wirt. Autogentechnik. 581 Witten. 

Mitteilung über die Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Trockene Gebrauchsstellen-Vorlage "Witt Automat 66" 
(Paul Witt, Wirten) 
hier: Zulassung 82 D 1078 T vom 18. Mai 1971 

Die: 
trockene Gebrauchsstellen-Vorlage .. Witt Automat 66" 
(Paul Witt. Wirten) 

wurde mit dem Kennzeichen: 
82Dl078T 

nach den Vorschriften: 
s II AcetV vom 5. September 1969 (BGBI. I S. 1593) 

durch die Zulassungsbehörde: 
.,Der Regiemngspräsident Arnsberg" mit Datum vom 
18. Mai 1971 (23.8593.11 derBauartnach zugelassen. 

Grundlage der Bauartzulassung ist: 
dje sicherheitstechnische Beurteilung der Bundesanstalt für 
Materialprüfung IBAMl vom 4. Juli 196618532/66: 4-1663) 
gernäh s II Abs. I AcetV vom 5. September 1969 ( BGBI. I 
S. 1593 l 

Oie Bauartzulassung enthält u. a. folgende Bedingungen und Auflagen: 
I. Festlegung der Bedingungen beim Einsatz: 
2. Mabnahmen zur Kennzeichnung: 
3. Anforderungen an die Konstruktion und an die Werkstoffe: 
4 Bedingungen der Prüfungen auf Sicherheit gegen Gasrück-

. tritt u~d ~egen Flamme~durchschlag: 
5. Mat.,naht~e~ zur Nachprüfung nach Los: 
6. Ma1.,nahmen bei lnstandsetzungsarbeiten. 

Hersteller der trockenen Gebrauchssielien-Vorlage und Inhaber der 
Bauartzulassung ist: 

Paul Wirt. Autogentechnik. 581 Wirten. 



Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Trockene Gc:br~u.:h ss te lkn-Vorlage .. \Vitt Auto mat bl)' 
I P~tli Witt. Witten I 
Zulassung ~C D I 078 T vom I 8 . ~Iai 19 7 1 
hie r: 1. t-;achtrag vom I 1:1. Mai 19 7 1 

Die Zttlassung der 
trockenen Gebraucltsstdkn-Vorl~ gc .. Wirt Au toma t b6 .. 
1Paul Witt. Wittc:nl 

mit derr . .Kennze ichen : 
8c D 1078 T 

zuge lasst: n durch: 
de n Regie run gsprii siden tcn .-\rnsberg m it Uatum vom 
18. Mai 1971 I c3.i:i59J.I l unte r Zugrundelegung der s idtcr
heitstechnis..:hen Beurteilung der Bundesa nstalt für ~lat c·r i:li
prüfung IBA:-.Il vom4. Juli l%6t 8 5Jc 'M: ~-1611 31 

wurde nach d en Vorschriften : 
~ \ 1 AcetV vom 5 . September 1969 1 BGBI. I S. 1 59.11 

durch die Zulassungs behö rde : 
.,Der Regiemngsp räs ident Arnsberg' ' mir Datum vom 
18. Mai 197 1 ( c3.8593.1) dureil den I. Nach trag geÜIUierr. 

Grundlage der Änderung der Zulassung ist: 

De r 1. Nachtrag beinhaltet: 
Änderung durch Erwe iterung von Mabnahmen be i Rep~atur
u nd Reinigungs arb eiten. 

Herste He r der trockenen Gebrauchss tellen-Vo rJage und Inhaber der 
Bauartzulassung und de s I. Nac htrages ist: 

P2UI Wirt. Autogentechnik . 581 Witten. 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Trocke:t e Gebrauchsstellen-Vorlage .. Witt Automat 66 " 
(Paul Witt, Witten) 
Zulassun g 82 D 1078 T vo m 18 . Mai 1971 
hier : 5 . Nachtrag vom 9. Augus t 1974 

Die Zu!assung der: 
tro ckenen Gebrauch sstell e n-Vo rlage ,.Witt Automat 6 6" 
( Pau l Witt. Wille n) 

mit dem Kennze ic he n: 
82 D 1078 T 

zuge l<tssen durch: 
den Regierun gsp rä sid enten Arnsberg mit Datum vom 
18. Mai 197 1 ( 23 .8593. I). zuletzt gdndert durch den 
4. Nachtrag mit Datum vo m 30. Mai 197c 123. 85 93 . 1 I unt e r 
Zu grund elegung de r Stellungnahme de r Bundesa nstalt für 
Materialprüfung I BAM 1 vo m 23. März 19 7 2 
11795 2!7 1: 4-5 1501 

wurde nac h de n Vorschrif te n : 
~ I 1 Ac e tV vom 5. September 1'16 '1 ll.lCBI. I S. 15'131 

du rch die Zulassun gsbe hö rde: 
.. Der Re gie rungspräsident Arnsbcrg" mir Darum vom 
9. August 1974 ( 23.8593. 1 1 durch den 5. Sachtrag geünde1'1. 

Grundlage der Änd e rung der Zulassung is r : 
der Bericht der l.lund esan s talt l'lt r \late rialprüfung il.l i\Mi 
vom 20 . Juni llJ741415lJ i7~: 4-15 X41 gemäl.s ~ 11 i\hs. I 
Ac etY vo m 5. September 1lJ6lJ tl.lGBI. I S. 1593) 

Der 5. 1'\~e htrau be inh~lt e r : 
I. Änden~ng der SpinJelahdichrung des Ventil s in d en c;as· 

re migern : 
' Die Bauart zu lassung und die:\ achträge :\ r. I bis 4 b lei ben 

im übrigen unbe rührt. 

Herstel!er der Trocke nen Gebrauchss rell en- Yorlagc und Inhaber 
der Bau ~rt zul assun g und de r :\achträge :\r. I. 2. 3. 4 und 5 ist : 

P2ul Wir t. Siche rheit sa rmat uren. 5X 1 \Vitt cn. 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Tro ck en e G ebrauch ss telle n-V or lagc: .. Witt Automat 66'" 
1Paul Wirt. Wittenl 
Zulassung Xe D I 07K T vom I K. Mai 1971 
llie r: ~- i'<ach trag vom ~ - Mai J<J7 2 

Die Zul~ssung der : 
tro..:kene n Gebr~uchsstellen-Vorlage .. Wirt Automat 66 .. 
1P:m l Wirt. Wittc:~<l 

mir dem Kennze ic-he n : 
Sc[) 107S T 

zugdasst..•n dur~..· h : 

d~.?ll R~g i~ ntngs pr~i sid t>nt~n Arnsberg mit Datum vom 
II'! . ~Iai 1'1 7 1 123.1->593 . 1 1. ztlielzt gdndert dur..:h 
1. ~achtrag mir [)~rum vo m I K. Mai l'l71 I cJ .X593.1 I 

wurde nach Lkn Vors.:ilriftcn : 
~ II An•tV vom 5 . Scpr,• mbcr 1'169 iBGB I. I S. 1593 1 

durch die Zulassun gs behö rde : 
.. Der R~gi~rungspr ~isident .-\rnshcrg" mit Datum vom 
~-Mai 197 c 1 2J.X5<>J.l I dureil den:: . .\'achtrag geünderr . 

Grundlage der And~rung der Zulassung ist: 
die Stellungnahme der Bulllksans ta lr für ~laterialprüfung 

iBAMivo m17. März 1'>7c(i 'l03c /7 1:~- 5~55lgemäb~ II 
Abs. I Ace rV vo m 5. September i'J(><J iBG BI.l S . 1593) 

Der c. Nac htrag be inhaltet: 
Ände run g des Gasrei nigers. 

He rstell er der troc ke nen Geb rauch ss tell e n-Vo rlageund lnh~ber der 
B~uartzul~ssung und der Nachträge Nr. I und c ist : 

P~ul Will. Autogenk'chnik. 58 I Will en . 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Trocken e Gebrauchsstellen-Vorlage .. Will Automat cHlJ" 
il'aul Witt. Will en) 
Zul~ ssun~ Xe D 1 OHO T vo m I X. Mai 1971 
hier : c. N;11.:h tra g vom 4. M~ i 197 c 

Die Zulassun g der 
troc ke nen Gehra uch sstcllcn-Yo rlagc .. Will Automat 2H9" 
(l'aul Wirt. Witt e n) 

mir dem Kcnnz c i..:hc n : 
X2 I) I OXO T 

zugdassen dure iL 
den Regi~rungspräsidenten Arnsherg mit Datum vom 
I X. Mai I '17 1 ( ~ J.X5'13 .1 I unter Zugrund~lcgung der s icher
heit srechnischcn BeLnteilung der l.lundcsans t~lr für Materi al
prüfungWAMI vo m 1'1. Aprill%7 1525~ / (17;4-1027) 

wu rd~ n<~<.:h den Vorschrifkn: 
~ II An·tV vo m 5. September I'JI,'I IBCI.ll . I S. 15'13) 

durc:h die Z ulassun gshehürde : 
.. D~r Rcgi c run gsprüsid~ nt Arnshcrg" mit Datum vom 
4. Mai I '17 2 ( ~3 . X 5'13 . I J durch den l . Nuc/Jtrag geändert. 
I Der I. Nac:h rrag wurde fr L· igclass~n I 

(;rundbgt: d~.:r Än derung der Zula ~~ung is t: 
die St~ llun gnahm~ J~r l.lundesans ralr für Materi alprüfung 
I Bt\M ) vom I 7. März 1'17 ~ ( 1'>03 2/ 7 1: 4- 54 55 ) ge miitq II 
1\hs. I Ac:ct Y vo m 5. Scpt e 1nh~r i'J I>lJ IBGI.ll. I S. 1593 1 

Der ~- '\ae htrag heinhaitel 
Ändcrun !! des (;a~re ini ge r ~ 

llerst eller der t roe k ~nc n (; c hrau e hsste llen -Vorlage und Inh a ber der 
l.laua rtzula >S ung und des Nac htrages Nr. 2 is l: 

l'aul Witt. t\urogcntcc hnik . 5X I Witt en 
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Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Trockene Gebrauchsstellen-VorJage "Witt Automat 289" 
(Paul Witt, Witten) 
Zulassung 82 D 1080 T vom 18. Mai 1971 
hier: 3. Nachtrag vom 4. Mai 1972 

Die Zulassung der: 
trockenen Gebrauchsstellen-VorJage ,.Witt-Automat 289" 
(Paul Witt, Witten) 

mit dem Kennzeichen: 
82 D 1080T 

zugelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Amsberg mlt Datum vom 
18. Mai 1971 ( 23.8593.1 ), zuletzt geändert durch den 
2. Nachtrag vom 4. Mai 1972 ( 23.8593.1) unter Zugrundeie
gong der Stellungnahme der Bund~sanstalt für Materialprü
fung (BAMJ vom 17. März 1972 ( 19032/71; 4-5455) 

wurde nach den Vorschriften: 
§ II AcetV vom 5. September 1969 (BGBl. I S. 1593) 

durch die Zulassungsbehörde: 
"Der Regierungspräsident Arnsberg" mit Datum vom 
4. Mai 1972 (23.8593.1) durch den 3. Nachtrag geändert. 

Grundlage der Änderung der Zulassung ist: 
die Stellungnahme der Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) vom 17. März 1972 (19032/71;4-5455) gemäß§ II 
Abs. 1 AcetV vom 5. September 1969 (BGBl. I S. 1593) 

Der 3. Nachtrag beinhaltet: 
Änderung des Gasreinigers. 

Hersteller der trockenen Gebrauchsstellen-VorJage und Inhaber der 
Bauartzulassung und der Nachträge Nr. 2 und 3 ist: 

Paul Witt, Autogentechnik, 581 Witten. 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Trockene Gebrauchsstellen-VorJage "Witt Automat 289" 
(Paul Witt, Witten) 
Zulassung 82 D 1080 T vom 18. Mai 1971 
hier: 5. Nachtrag vom 9. August 1974 

Die Zulassung der: 
trockenen Gebrauchsstellen-Vorlage "Witt Automat 289" 
(Paul Witt, Witten) 

mit dem Kennzeichen: 
82 D 1080T 

zugelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Arnsberg mit Datum vom 
18. Mai 1971 (23.8593.1 ). zuletzt geändert durch den 
4. Nachtrag vom 30. Mai 1972 (23.8593.1) unter Zugrundeie
gong der Stellungnahme der Bundesanstalt für Materialprü
fung (BAM) vom 23. M~rz 1972 ( 17952/71: 4-5150) 

wurde nach den Vorschriften: 
s II AcetV vom 5. September 1969 (BGBl. I S. 1593) 

durch die Zulassungsbehörde· 
"Der Regiemngspr~sident Arnsberg" mit Datum vom 
9. August 1974 ( 23.8593.1) durch de11 5. Nachtrag geii11dert. 

Grundlage der Änderung der Zulassung ist. 
der Bericht der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAMl vom 
20.Juni 1974(4159j74:4-1584)gem;ib s II Abs. 1 AcetV 
vom 5. September 19(19 (BGBl. 1 S. 1593) 

Der 5. Nachtrag beinhaltet: 
I. Änderungen der Spindelabdichtung des Ventils in den 

Gasreinigern: 
' die Bauartzulassung ltnd die Nachträge Nr. 2. 3 und 4 

bleiben im übrigen unberührt. 
(Der 1. Nachtrag wurde freigelassen) 

Hersteller der trockenen Gebrauch»tellen-Vorlage und Inhaber der 
Bauartzulassung und der Nachtr~ge Nr. 2. 3. 4 und 5 ist: 

Paul Witt. Sicherheitsarmaturen. 581 Witten. 
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Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Trockene Gebrauchsstellen-VorJage .,Witt Automat 289" 
( Paul Witt. Witten) 
Zulassung 82 D I 080 T vom 18. Mai 1971 
hier: 4. Nachtrag vom 30. Mai 1972 

Die Zulassung der: 
trockenen Gebrauchsstellen-VorJage .. Witt Automat 289" 
( Paul Witt. Witten) 

mit dem Kennzeichen: 
82 D 1080 T 

zugelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Arnsberg mit Datum vom 
18. Mai 1971 (23.8593.1). zuletzt geändert durch den 
3. Nachtrag vom 4. Mai 1972 (23.85 93 .I) unter Zugrundele
gung der Stellungnahme der Bundesanstalt für Ma terialprü
fung (BAM) vom 17. März 197 2 ( 19032/71: 4-5455) 

wurde nach den Vorschriften: 
§ II AcetV vom 5. September 1969 (BGBl. I S. 1593) 

durch die Zulassungsbehörde: 
"Der Regierungspräsident Arnsberg" mit Datum vom 
30. Mai 1972 (23.8593.1) durch den 4. Nachtrag geändert. 

Grundlage der Änderung der Zulassung ist: 
die Stellungnahme der Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM)vom 23. März 1972(17952/71;4-5150)gemäß § 11 
Abs. I AcetV vom 5. September 1969 (BGBl. I S. 1593) 

Der 4. Nachtrag beinhaltet: 
Änderungen an der Konstruktion 

Hersteller der trockenen Gebrauchsstellen-VorJage und Inhaber der 
Bauartzulassung und der Nachträge Nr. 2. 3 und 4 ist: 

Paul Witt, Autogentechnik , 5 81 Witten. 

Mitteilung über die Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Trockene Gebrauchsstellenvorlage 
(E. Bauch, Bochum) 
hier: Zulassung 82 D- 1094 T vom 24. Dezember 1974 

Die: 
Trockene Gebrauchsstellenvorlage für Acetylen Typ 
"Sintex" SH/DA 

wurde mit dem Kennzeichen: 
82D-1094T 

nach den Vorschriften: 
§ II AcetV vom 5. September 1969 (BGBl. I S. 1593), 
geändert durch VO vom 15. März 1974 (BGBl. I S. 721) 

durch die Zulassungsbehörde: 
"Der Regierungspräsident Arnsberg" mit Datum vom 
24. Dezember 1974 ( 23.8593.1) der Bauart nach zugelassen. 

Grundlage der Bauartzulassung ist: 
die sicherheitstechnische Beurteilung der Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) vom 9. Dezember 1974 
( l 0726/74: 4-3893) gemäß§ II Abs. I AcetV vom 
5. September 1969 (BGBl. I S. 1593). 

Die Bauartzulassung enthält u. a. Bedingungen und Auflagen: 
I. Festlegung der Bedingungen beim Einsatz: 
' Maf~nahmen zur Kennzeichnung: 
3. Anforderungen an die Konstruktion und an die Werkstoffe; 
4. Bedingungen der Prüfungen auf Sicherheit gegen Gasrück

tritt und gegen Flammendurchschlag: 
5. Mabnahmen zur Nachprüfung nach Los: 
6. Mabnahmen bei Schadensfällen. 

Hersteller der trockenen Gebrauchsstellenvorlage und Inhaber der 
Bauartzulassung ist: 

E. Bauch. 463 Bochum. Mettestrabe 18. 



Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung ein;s Teiles einer Acetyl~nanlage 

Hodtdruck-Trod.:envorlage .. T 3·· 
(1. u. W. Müller GmbH. Opladenl 
Zulassu ng 8-t D - A 3.' I 077 T vom 30. September I'J70 
hier: ~ - Nachtrag vom 19. Augtisr llJ71 

Die Zulassung der: 
Ho chdruck-Trockenvorlaue .. T 3" 
U. u. W. Müller GmbH. o'pladenl 

mit dem Kennzeichen: 
8-t D-A 3; I 077 T 

zugelassen durch: 
de n Regierungspräsidenren Dlissddorf mit Darum vom 
3 0. September 1070 1 c3.H590i. zuletzt geünd~rt durch den 
1. Nachtrag vom I ii. Januar llJ71 1 c3.85901 unter Zugrunde
legung der sicherheitstedtnisdt0n Beurteilung: der Bundesan
sta lt für MaterialprüfungiBAMI vom ö. Januar llJ71 
( 113139/70:4-46371 

wurde nach den Vorschriften: 
~ I I AcetV vom 5. September I %lJ (ßGBI. 1 S. 15931 

durch die Zulassungsbehörde: 
.. Der Regienmgspräsident Düsseldorf" mit Datum vom 
19 . August 1971 ( ~3.8593) durc/1 den 2. Nac/irrag geändert. 

Grundlage der Änderung der Zulassung ist: 
die sicherheitstechnische Beurteilung der Bund esanstalt für 
Materialprüfung (BAMI vom 6. August 1971 (9690/7 1: 4-2899) 
gemäl.l ~ 11 Abs. I AcetV vom 5. September 1969 ( BGBI. I 
s. 1593) 

Der 2. Nachtrag beinhaltet: 
Wa hlweise Verwendung von Filtern in den Gasrein igern. 

Hersteller der Hochdruck-Trockenvorlage und Inhaber der Bauart
zulassung und der Nachträge Nr. 1 und 2 ist: 

J. u. W. Müller GmbH. 567 Opladen. 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Hochdruck-Trockenvorlage ,.T 3" 
(J. u. W. Müller GmbH. Opladen) 
Zulassung 84 D - A 3/ I 077 T vom 30. Septern ber 1970 
hier: 4. Nachtrag vom I 7. Januar 1974 

Die Zu iassung der: 
Hochdruck-Trockenvorlage .. T J" 
(J. u. W. Müller GmbH. Opladenl 

mit dem Kennzeichen: 
84D-A3ii077T 

zugelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Düssel dorf m1t Uatum vom 
30. ·September 1970 I 23. 8590). zuletzt geändert durch den 
3. Nachtragvom 23. Februa r 1972<23 .1159Ji unter Zugrundlc
gung der sicherheitstechnischen Beurteilung der Bundesanstalt 
für Materialprüfung ( BAMI vom 17. Januar 1972 
(6!379/ 7 1: 4-21331 

wurde nach den Vorschriften: 
~ 11 AcetV vom 5 . September 1'>6lJ IBGlll. 1 S. 15lJ3) 

durch die Zulassu ngsbehö rde: 
.. Der Regierungsprlisi dent Düsscld orf" mit Datum vom 
1 7. Januar 1974 1 23. I-X5lJ3 1 durch den 4. Nacli trag geünderr. 

Grundlage der Änderung der Zulassung ist: 
die Stellungnahme der Bundesanstalt für Materialprüfung 
( BAM) vom 3. Dezembe r llJ73 14-5J 71 ,'7 J) gemäb ~ I I 
Ab s. I AcetV vom 5. September I %lJ I llGlll. I S. 15'!31 

Der 4. Naehtra~ beinhaltet: 
Änderung~n der \1al,nahm en bei lnstandse tzungsarhei ten 
<Ergänzung! 

Hersteller der Hochdruck-Trockenvorlage und Inhaber der ll;ruart
zulassung und der :-;achtriige :\ r. I. 2. 3 und 4 ist: 

J. u. W. \lüller GmbH. Sh 7 Opladcn. 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Hodtdruck-Trockenvorlage .. T 3" 
tJ. tl. \V. Müller GmbH . Opl:ldenl 
Zulassung~-+ D A 311077 T vom 30. September 1970 
lli~r: 3. Nachtrag vom ~3. F~bruar tl)7 2 

Die Zulassung der: 
Hochdruck-Trockenvorlage .. T 3" 
tJ . u. W. ~liilkr GmbH. Opladenl 

mir dem Kenn ze ichen : 
x-t D A _non r 

Lu~~las~~n dun.:h: 
... d~n Rl·gi~rung.,pr~i siden h:n Dlissl'ldorf mit Datum vom 

30. Sepiember 1<170 1 23 . ~i5<1ül. zuletzt geündert durch den 
2. N'rchtrag: vom 1'1 . .-\ugust I <J7J 1 23.K5lJ3 I unter Zugrundle
g-ung dt'r :-:idJcrhcitsk~o.· hnisclh:n Bcurll:'"ilung der Bundesanstalt 
für ~lakrialprüfung ( BA~ll vom b. August 1'171 
I '1(1<10;71: -t-21\'1'11 

wurde nach den Vorsdtriften: 
~ II Ac,•tV vom~- September l'lblJ IB(;BI. I S. 1593) 

dureil d iL' ZulassungshL'hönk : 
.. Der Reg:ierungsprcisident Düsscldorf" mit Datum vom 
23. Februar 19 7 2 t 23.X~<I3 I dureil de11 3 . .Vaclurag geiinderr. 

Grundlage der Anderung der Zulassung ist: 
die sichcrhc•it>technisch,• Beurteilung der Bundesanstalt für 
Materialprüfung t BAM I vom 17. Januar 197 ~ 
(I,H79/71: -t-213 3 1 gemcib ~ II Abs. I AcetV vom 
5. September J<J(,<){ BGBI. 1 S. 15'131 

Der 3. Nachtrag beinhaltet: 
Änderung der Mal.\nahmen zur Nachpriifung n'll:h Los. 

Hersteller der Hochdmck-Trod<envorlage und Inhaber der Bauart
zulassung und der Nachtr,ige Nr. I. 2 und 3 ist: 

J . u. W. Müller GmbH. 5b 7 Opladen. 

Mitteilung über die Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Hochdruck-Trockenvorlage .. T 4" 
(] . u . W. Müller GmbH. Opladenl 
hier: Zulassung X4 D A 4/1079 T vom JO. Septcm ber 1970 

Die: 
llochdruck.Tro<:kenvor1agc .. T 4" 
(]. u. W. Müller GmbH. Opladenl 

wurde mit dem Kennzeichen : 
X4 D A 4/1 07lJ T 

nach den Vorschriften: 
~ II AcetV vom 5. September 19(,9 (B(;[ll. I S . 159Ji 

durch die Zulassungs hehürdc: 
.. Der Regiqrungspräsident Düsseldorf" mit Datum vom 
30. Septem ber 1'170 I 2J.X5lJOl der ll;ruart nach wgclass,n. 

(;rundlage der llauartzulassung ist: 
I. die siclr e rhcitstechnische llcurteilung der llundesanstalt für 

1\btcrialprüfung I lli\M I vo m c. Juli I %X ( 249 I /6'/i: 4-450) 
0 Anerkennung des Deutschen Acetylenausschusses vom 

I K. Juli I %X I Di\ci\ 35/hX) 

Die Bauartzulas"1ng enthält u . ' '- folgende llefristungcn. Bedingun
gen und Auflagen: 

I . Die Anerkennung vom IX . Juli llJ(,X tDAci\ 35/h'ti) ist 
lles tandtcil de r Zubssung: 

' Mabnahmen zur Kennzeichnung: 
3. Bauartzulassungshcfristung. 

Die llauartzulassung ist befristet: 
his zum .1 1. Dezcm her I'J7 <, 

llcrstell e r der ll ochdruck -Trocke nvorl'age und lnhah ~r der BaLtart
zu las sung: ist: 

J . u. W. Mülledimhll. )(,7 Opladen 
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Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Hochdruck-Trockenvorlage " T 4" 
(J. u. W. Müller GmbH, OpladenJ 
Zulassung 84 D-A 4/1079 T vom 30. September 1970 
hier: 5. Nachtrag vom 28. September 1972 

Die Zulassung der: 
Hochdruck-Trockenvorlage " T 4" 
(1. u. W. Müller GmbH, Opladen) 

mit dem Kennzeichen: 
84 D - A 4/1079 T 

zugelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Düsseldorf mit Datum vom 
30. September 1970 (23.8590), zuletzt geändert durch den 
4. Nachtrag vom 18. September 1972 (23.7-8593) unter 
Zugrundelegung der Sicherheitsteennischen Beurteilung der 
Bundesanstalt für Material prüfung (BAM) vom 29. August 1972 
(11157/72; 4-3506) 

wurde nach den Vorschriften : 
§ II AcetV vom 5. September 1969 (BGBI. I S. 1593) 

durch die Zulassungsbehörde: 
"Der Regierungspräsident Düsseldorf" mit Datum vom 
28. September 1972 (23.7-8593) durch den 5. Nachtrag 
geändert. 

Grundlage der Änderung der Zulassung ist: 
die sicherheitstechnische Beurteilung der Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) vom 15. September 1972 
( 13024/72; 4-4077) gemäß§ II Abs. I AcetV vom 
5.Septemberl969(BGBI.IS.I593) 

Der 5. Nachtrag beinhaltet: 
Erweiterung der Zulassung gemäJ~ SAM-Bericht vom 
15. September 1972 (13024/72; 4-4077) und Zeichnungen 
Nr. 405 F 229, 405 F 221, 471 G II! und 61 H 034. 

Hersteller der Hochdruck-Trockenvorlage und Inhaber der Bauart
zulassung und der Nachträge Nr. I, 2, 3, 4 und 5 ist: 

J. u. W. Müller GmbH, 567 Opladen 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Ausrüstungsteilesfür ortsbewegliche Druckgasbehälter 

Durchgangs-Absperrventile Typ 340/945 ND 40 
(Phönix-Armaturen-Werke, Bregel GmbH 
6 Frankfurt/Main-Rödelheim) 
Zulassung 06 D 52 vom 24. April 1973 
hier: I . Nachtrag vom 17. April 1974 

Die Zulassung der: 
Durchgangs-Absperrventile Typ 340/945 ND 40 NW I /4", 
3/ll", 1/~", I ", I 1/2" und 2" 
Sitzdichtung: Metall auf Metall- für Behälter zum Transport 
von tlüssigem tiefkaltem Sauerstoff. Stickstoff. Argon. Krypton 
und Xenon 

mit dem Kennzeichen: 
06 D 52 

zugelassen durch: , 
den Hessischen Sozialminister mit Datum vom 24. April 1973 
(IC 7 b-53 g 32 1 tPll 

wurde nach den Vorschriften: 
~ 14 DruckgasV vom 20. Juni 1968 (BGBI. I S. 730) in der 
Fassung vom 3\. August I'J7 ~ ( BGB L. I S. I 658) in Verbin
dung mit ~ I Nr. 3 der Anordnung über Zuständigkeiten nach 
Druckgas V vom 7. Februar 1974 tGVBI. I S. II OJ 

durch die Zulassungshehörde: 
.. Der Hessische Sozialminiskr" mit Datum vom I 7. April 1974 
tiC 7 h-53 g 321 (Pll durch den!. Nachtrag geändert. 

Grundlage der Änderung dl.~ r Zul~1ssung isr: 
die sicherheitstechnische Beurteilung der Bundesanstalt für 
Materialprüfung(BAMl vom 19. Mürz 1974 tXII2 ,'73; 4-2710 
und 12995/73: 4-4329) 

Der I. Nachtrag beinhaltet: 
I . Ändent-ng des Gehüusewerkstoffes: 
2. Der I. Nachtrag gilt nnr in Verhindung mit der I. Neufas

sung vom 24. April I 97 _1; 
3. Die I. Neufassung vom 24. April I 97 3 bleibt im übrigen un

veründert. 

Hersteller der Druchgangs-Ahsperrventile und Inhaber der Bauart
zulassung und des I. Nachtrages ist: 
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Phönix Armaturen-Werke. Bregel GmbH . 6 Frankfurt/ Main
Rödelheim. Kirschbaumweg 6 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulassung eines Teiles einer Acetylenanlage 

Hochdruck-Trockenvorlage .. T 4" 
(J. u. W. Müller GmbH. Opladen) 
Zulassung 84 D-A 4/1079 T vom 30. September 1970 
hier: 6. Nachtrag vom 26. April 1973 

Die Zulassung der 
Hochdruck-Trockenvorlage .,T 4" 
(J. u. W. Müller GmbH. Opladen) 

mit dem Kennzeichen: 
84 D - A 4/1079 T 

zugelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Düsseldorf mit Datum vom 
30. Septem ber 1970 (23.8590). zuletzt geändert durch den 
5. Nachtrag vom 28. September 197~ ( n.7-8593) unter Zu
grundelegung der sicherheitstechnischen Beurteilung der 
Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 
15. September 1972 (13024/72; 4-4077) 

wurde nach den Vorschriften: 
§ II AcetV vom 5. September 1969 (BGBI. I S. 1593) 

durch die Zulassungsbehörde: 
"Der Regierungspräsident Düsseldorf" mit Datum vom 
26. April 1973 (23.7-8593) durch den 6. Nachtrag geändert. 

Grundlage der Änderung der Zulassung ist : 
die sicherheitstechnische Beurteilung der Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) vom 16. April 1973 (3145/73: 4-1077) 
gemäß § II Abs. I AcetV vom 5. September 1969 (BGBI. I 
s. 1593) 

Der 6. Nachtrag beinhaltet: 
Erweiterung der Zulassung gemäß SAM-Bericht vom 
16. Aprill973 (3145/73; 4-1077) und Zeichnung Nr. 
405 F 221. 

Hersteller der Hochdruck-Trockenvorlage und Inhaber der Bauart
zulassung und der Nachträge Nr. I, 2, 3, 4, 5 und 6 ist: 

J. u. W. Müller GmbH, 567 Opladen 

Mitteilung über die Zulassung eines 
Ausrüstungsteiles für ortsbewegliche Druckgasbehälter 

I . Gasflaschenventil ftir Druckluft 450 atü Prüfdruck 
2. Füllstutzen für Druckluft 450 atü Prüfdruck 
(Drägerwerk Lübeck, 24 Lübeck) 
hier: Zulassung II D I vom 24. März 1969 

Das: 
I. Gastlasche nventil für Druckluft 450 atü Prüfdruck und der 
2. Füllstutzen für Dru ckluft 450 atü Prüfdruck 
(Drägerwerk Lübeck, 24 Lübeck) 

wurden unter dem Kennzeichen: 
II D I 

nach den Vorschriften: 
§ 14 Abs. 6 Druckgas V vom ~0. Juni 1968 (BGBI. I S. 730) 

durch die Zulassungsbe/Jörde : 
.. Der Minister für Arbei t. Soziales und Vertriebene des Landes 
Schleswig-Holstein" mit Datum vom 24. März 1969 der Bau
art nach zugelassen. 

Grundlagen der Bauartzulassung sind: 
die sicherheitstechnischen Beurteilungen der Bundesanstalt 
für Materialprüfung ( BAM) vom 25. Oktober 196 7 und vom 
3. März 1969 

Die Bauartzulassung enthält u. ·a. folgende Bed ingungen und Autlagen: 
I. Anforderungen an die Ausführung .. Werkstoffe. Abmessungen 

und Fertigung: 
' Mat.\nahmen zur Kennzeichnung. 

Herste ller der Ausrüstungsreile und Inhaber der Bauartzulassung ist : 
Drägerwerk Lübeck. 24 Lübe ck. Moislinger Allee 53 /55 



Mitteilung über die Zulassung eines 
Ausrüstungsteiles für ortsbewegliche Druckgasbehälter 

B~ rstsch~ib~nsidwmng flir Koh k ndio x id -Drud;gasarmatur~ n 
TypKI-11-l 
I R. u. G. Schmök. 575 \l~mkn) 
hi~r : Zulassu ngS~ D I 03 vo m ~0. S~pkmh~r I 9 7-l 

Oie: 
ß.;rs~ sch~ibe n sie' haung-B ~ rs tsc hci h~ aus ckm \h•rks toff Rc·in
Nickel- für Kohkndioxid -Druckgasarmatur~n Ty p K I - I 1-l 

wurd~ untt>r d~m Kennz~idlL'JL 
!C D 103 

n~11.:h dt"!; Vorschrift~n: 
~ 1"- DruckgasV vo m ~0 . Juni I%S tB(;BI. I S. 7301 

durch d ie Zulassungsb~hörde: 
.. Der R~gierungspriisident .-\rnsherg" mit Datum vo m 
~0. September !97-l 1~3.8551 I der Bauarrnac/i ~ugelass<'ll. 

Grundlage der Bauartzulassung sind : 
I. die sicherheitstechnischen Beurt~ilungen ckr Bundesanstalt 

;\ir Materialprüfung ( BAM) vom 6. Februar leJ7-l 
1 ~5 88/7 3: 4-c545 und 482 , 74 :4- 15 11 

, die Stellungnahme des Rhcinisch-Westfüliscllen Tcchnis..:hen 
Cberwa chungs-Vereins e. V. Essen vom 17. Juli ILJ74 
: !I. 3-81 /74 Tep /We). 

Die Bau art zulassu ng enthält u. a. folgen de Bedingungen und Au !lagen . 
I. Anforderungen an die Ausführung. Werksto ffe. Abmessungen 

und Fertigung; 
, Mat~nahmen zur Kennzeichnung: 
3. Forderung nach Prüfung auf Dichtheit und Ermittlung des 

Berstdruckes nach Los: 
4. Mabnahmen bei Nachprüfungen: 
5. Mal.lnahmer. bei Beanstandungen. 

Hersteller der Berstschei bensich erung und Inhaber der Bauartzulas
sung ist : 

R. u. G. Schmäle, Metallwerke, 575 Menden, Postfach 6~0 

Mitteilung über einen Nachtrag zur 
Zulasstmg eines Ausrüstungsteiles für ortsbewegliche Druckgasbehälter 

Gasflaschenventile 
(Carl Esser. 50~3 Weiden bei Köln) 
Zulassung 85 D 23 vom 20. November 1973 
hier: I . Nachtrag vom 18. Februar 1975 

Die Zulassung der: 
Gastlaschenventile 

mit dem Kennzeichen: 
gs D 23 

wgelassen durch: 
den Regierungspräsidenten Köln mit Datum vom 
cO. "Jovember 1973 123.8550-~3 / 691 

wurde ~ac: h den Vorschriften: 
~ 14 Abs. c Druckgas V vom 20. Juni I % X I BGBI. I S. 7301. 
geä nde rt durch Verordnung vom 31 August 1en c I BGBI. I 
S. ir>5Xl. in Verbindung mit ~ I Ahs. I ZustVO ;\ltG vom 
6. Februar 1973 tCiV.NW.S.661 in \ll'f FaN1ng S(;V .NW 2X 
t:nd Ziffer 2.:i4 des Anhangs zu dieser Verordnung 

elurch dit Zu lasS\Ingsbchö rdc: 
.. Der Regierungsprüsidcnt Köln" mit Datu m vom 
IX. Februar le!75123.X:i:iü-LJ 7:ildurclzdm I. :V(I(/z lra!i 

gl'Ü/1(/('r/ . 

Grundlage• der Änderung der Zulassung ist: 
d ie sicherheits technische Beurte il u ng der Bundesalblall für 
\latcrialprüfung tBAMI vom !!1. Januar 1'174 
i l 2Höh, 73: 4-42XLJI 

Der I. :S:a..:'1trau beinha lte t: 
i . die Zul~1ssung des (;astlaschenvcntils I Kombi-Yen till 

Ty p 60 1-11 11 ILJ.X Druckluft Dli\ 477 mit RC\erveschai
Wng Typ 602-1111 zur Verwendung für Tauch sporlgeriite 
mit Dru ck lufttlas<:!Jcn und einem \cnmlruck von 200 har 

, VL'rschcidc·nc \lal.,gabcn in \r. I 

lnhal'er der llauartzu!aS>ung ist : 
Carl Esse'f. 5023 Kö ln bei Weiden. llcdlnst nli.'C hO !1~ 

Mitteilung über die Zulassung eines 
Ausrüstungsteiles für ortsbewegliche Druckgasbehälter 

F eu~rlösd1 arma tur 
( Dcugra . Rating:~n-Tief~..·nbroich) 
hic·r: Zulassung ~-l D 1-l vom ~9. Januar !970 

Die': 
Feuerlöscl1armatur ( Deugra G~sdlschaft flir Brandsdmtz
sysknw mbH. Rating~n-Ti~fenhro ichl 

wunk unter dt•m Kcnnzc kh~ll: 
X-l D 1-l 

nach den Vorschriften: 
~ 1-l Druc·kga sV vom ~0 . Juni !%X tBGBI. I S. 7301 

durd1 di~..· Zu l as~ungsb~.:hönk: 
.. Der Rt•gi l.:'nlngspdsident LJibscldorf" mit Datum vom 
~lJ. Januar l'l70 123.1\5501 d<'r Bauart nach ~ugelassen. 

CrundlagL' tkr Bauartzulassung ·ist: 
die si..:hnllcitsteclln ische Beurteilung der Bundes"nstalt für 
~bll'rialprüfung 1 BA MI vom S. Nove mber I 9(>9 
(:i 14~c(llJ : -l-101 :i) 

Die' B;martzulassung e'n th ii lt u. a. folgende' Bt•dingungen und Auflagen : 
I. Ma!.,n<Illlnen wr 1-.:ennzc•ichnung: 
' An forekrungcn an die' Konstruktion und an die Werkstoffe: 
-'· Oil' l3au artzulassung erlischl. Wl' llll von ihr drei Jahfe kein 

(il·hrau\..·h gC'mal·llt wird . 

Inhaber der Bauartzulassung ist : 
Deugra, (;esdlscllaft für 13randsclllltzsyskme mbH, 
Ra ringen-Tiefen broich. 

Mitteilung über die Zulassung einer Druckgasarmatur 

Sauerstoll-Füllstutzen Betriebsdruck 300 kp/cm 2 

I Drügerwcrk Lübe..:k, 24 Lübeck I I 
hier: Zulassun g II D 37 vom~. Dezember I '171 

Der: 
S<~uerstoff- Füllstutzen lk tricbsuruck 300 kp /cm2 
I Dr:igcrwcrk Lübcck, c4 LOheck I I 

wurde unter dem Kennze ichen : 
II D 37 

nach den Vorsduilkn: 
~ 14 DruekgasV vom 20. Juni I %X IBGBI. I S. 7301 

durch die Zulassungshchördc: 
"Dl'f Sozi<~lminister·des Landes Schleswig-Holstein" mit 
Datum vom~. Dezem ber I 1171 (IX 26 a- h2/13.3 sp.) der 
Bauart uaclt ~ ugdassen. 

(;rundlage der Bauartzulassung is t: 
die siche rh ci tstedlllischc• Beurll'ilung der Bundesanstal t für 
).bll'rialprlilüngllli\MI vom II . Novemher ILJ 71 
t1 7_1J S/70 : 4-431\!JJ 

Die Bauartzulassung cnth:ilt u. a. fol!!cntk lledingung<:n und Auflagen : 
I. ,\ nfordc ru ngen '"1 die Werkstoffe: 
.2. ~td.:-.n<.~lllne n zur Kennzeichnung: 
3. Mal.\nahmcn zur Übe rprüfung. 

l lc rstclkr des Saucrstofl-h.,llstutzens und Inhaber der Bauartzulas
:-.Uil!-! i~t: 

llr:ige rwer k Lüheck, 24 Llibeck I 
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Bekanntmachungen von Zulassungen für Verpackungen zum Transport radioaktiver Stoffe 

Der Zula.~~ung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Bauartmuster einer Typ B-Verpackung 

Nr. DIDB ~ 0005 B 

1) Anlage C zur Eiscnbahn-Verkchr~ordnung IEVOJ vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6 .. \lärz 1967 fBGBI. II S. 941 ). 

2) Internationale Ordnung für ct :c Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn I RIO), Anlage L zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr tCIM) vom 6. ~lärz 1967 
(BGBI. II S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strabc IGGVSJ vom 10. Mai 1973 (BGBI. I S. 449). 

4) ELUopäischcs Übereinkommen vom 30. September 195 7 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strabe IADRl vom 18. August 1969 ( BGBL II S. 1489). 

5) Bekanntmachung über die Erlaubnis zum t\.titfUhrcn gefährlicher Güter in Luftfahrzeugen des Bundesministers für Verkehr vom 31. ~Iai 1968. L 5-5 82-38 P/67 (NfL I- 151/68) in Verbindung mit den 
lA TA-Vorschriften über die Beförderung bedingt zugela-;sener Güter. 

Zulä'\sigcr Inhalt: 
Feste nicht spaltbare Stoffe der Gruppe 111 mit c;ncr maximalen Aktivität von 200 Ci in Kapseln gcmäi) Rn 450 Bem. 4 b) (EVO, RIDl. Rn 2450 Bern. 4 bl fGGVS. ADRl. Ziffer 3.5.2 (IATA-Teil1). 

Abmessungen und Gcv,;icht: 
Durchmesser 100 mrn; Länge 230 mm; Gewicht 12 kg. 

Herstcllcrbczcichnung: 
Gammagraphiegerät Typ "Gammamat TI" Ausführung A 

Bauartmu.~terzeichnu nge n: 
Tl 100.00 Va Gammamut vom ll. 6. 1969 der Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH. 
Detailzeichnungen sind im Prüfungszeugnis 1.2/9519 vom 20. 6. 1969 aufgeführt. 

Hersteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH., Düsseldorf 

Antragsteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH., Düsseldorf 

Prüfung: 
Die Verpackung Gamrnamat Tl (Ausführung Al wurde von der BAM nach den o . . . Vorschriften unter der Antrags-Nr. 1.2/9519, 1.2/10732 als Typ B-Verpackung geprüft. Dazu wurde dem Antragsteller 
das Prüfungszeugnis 1.2/9519 vom 20. 6. 1969 übersandt. 

Besondere Auflagen: 
Das Gerät darf nur mit fest angeschraubter Schutzkappe transportiert werden. 

Die Zulassung gilt zunüchst drei Jahre; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

Abteilung 1 
Metalle und Metallkonstruktionen 

i.A. 
Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms 

Sachbearbeiter: 
ORR Dipl.-lng. B. Schulz-Forbcrg, Ing. M. Bauschke 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1 Berlin 45, den 30. Mai 1975 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

1. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

i.A. 
ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg 

für das Bauartmuster einer Typ B-Verpackung 

Nr. DIDB ~ 0006 B 

I) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVOl vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vorn 6. März 1967 (BGBI. II S. 941 ). 

2) Internationale Ordnung für die Beförderung gcfälulicher Güter mit der Eisenbahn (RID). Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vorn 6. März 1967 
(BGBI. I! S. 1140). 

3) Verordnung Ober die Beförderung geLilulichcr Cüter auf der StraL~e IGGVS) vom 10. Mai 1973 (BGBL I S. 449). 

41 Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBI. II S. 1489). 

5) l::kkanntmachung über die Erlaubnis zum t\littühren gefährlicher Güter in Luftfahrzeugen des Bundesministers für Verkehr vom 31. Mai 1968. L 5-582-J8 P/67 (NfL I -151/68) in Verbindung mit den 
lA TA-Vorschriften übl'r dil' Beförderung bedingt zugelassener Güter. 

Zulässiger Inhalt: 

FL•sk nkht sp;.~ltban: Stoffe der Gruppe 111 mit einermaximalen Aktivität von 100 Ci in Kapseln gemäß Rn 450 Bem. 4 b) (EVO, RIO), Rn 2450 Bem. 4 b) (GGVS, ADR), ZitTer 3.5.2 (IATA-Teil2). 

Abml'ssungen und (;L'Wieht: 
DurdtmeSSl'r 110 mm: Linge 130 mm: CL'\\·icht I~ kg. 

llerste llcrbl'ZL' ichn ung: 
(;ammagraphii:geriit Typ .. Gammamat TI-I·"' Ausführung A. 

H;.~ uart mustl'rzeü:h nu n~L·n: 
TI I LXl.OO Va Cammamat vom II. 6. 1969 der ht. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwl'in GmbH. 
lJl'tailzciehnungen sind im PrOfutlgSZl'U!_!nis 1.1/9519 vom 20. 6. 1969 uufgeführt. 

llerstl'IIL•r: 
h1. lSOTOPEN-TH'IlNIK Pr. Saltl'rwl'in Gmhll .. Düssddorf. 

Antragsteller: 
t:a. ISOTOPEN~TFCHNIK Dr. SauL'rwein (;mbll .. Düssl'idorf. 

Prüfung: 

Die Vl'rpaekung: Gammamal TI-F lAusführung A. I \\·urde von der BA\1 n~!l'hden o. <L Vorschriften unter der Antrag:s-Nr. 1.2/9519. 1.2/107 3 3 als Typ B-Verpackung geprüft. Da,zu wurde dem Antrag
stelll'r das Prüfungszeugnis 1.2/9519 vom 20. 6. 1969 Übersandt. 

BesonJerl' Auflagen: 
Das Gcriit darf nur mit fest :.~ng~,•sdtraubtL'r Schutzbpp~· transportil'rt \\l'rdl'n. 

Dil' Zulassung gilt zuniichst drL·i Jahre: sit• i~t TL'l'~ltzl'itig vor Ablauf dieser Zeit Lkr BA.\1 unaufgeforlkrt zur Cberprüfung einzurl'iehen. 

·\btl'ilung I 
\ktalk und \ll'tdllkonstruktion~·n 

i. A. 
Dir. u. Prof. Dr.-Ing. lll'lms 

SaL'IIhL·arhL' itl'r: 
ORR Dipl.-lng. B. Sehulz-ForbL·rg.lng. \1. Bausl'hkl' 

I Berlin 45. den 30. \lai 1975 
L'ntL'r dl'll Eiclll't1 87 
lll'NDFSANSTALT F('R \IATER1ALPRÜTNG 

Fachgruppe 1.2 
\\ erk~tofftnl'l'hanik und Verhalten von Konstruktionen 

i. A. 
ORR Dipl.-Ing:. Schulz-Forberg 



Für d.ie Zulassung sind folgende Vorsctuiften maßgeblich; 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I . Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Bauilltmuster dner Typ 8-Vcrpackung 

Nr. D/ DB - 0009 B 

1) A:t!age C zw Eisenbahn-Verkehrsordnung tEVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 (BGBI.Il S. 941 ). 

2) I r.ternationale Ordnung fUr die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
(BGBL Il S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 1973 (BGBI. I S. 449). 

4) Eucopäisches Überelnkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefätuücher Güter auf der Straße (ADRl vom 18. August 1969 (BGBI. II S. 1489). 

Zulässiger Inhalt: 
Feste r.icht spaltbare radioaktive Stoffe der Gruppe IIJ mit einer maximalen Aktivität von 200 Ci in KapselngernäH Rn 450 .Bcm. 4 b) (EVO. RIO) bzw . Rn 2450 Bc m. 4 b) (GGVS, ADR). 

Abmessungen und Gewicht : 
.,SL 50 .. : Durchmesser ca. 102 mm: Länge ca. 230 mm; Höhe c:a. 115 mm : Gewicht ca. 12 kg . 
"SU 100": Durchmesser ca. 122 mm; Uinge ca. 230 mm; Höhe ca . 135 mm : Gewicht c-.1 . 15 kg. 

Herstellerbezeichnung: 
Gammagraphiegerät Typ ,,Teletron SU 50", auch .,Gammavolt SU 50" bezeichnet, und .,Teletron SU 100". auch .. Gammavolt SU 100" bc:'Uichnet. 

Bauartmusterzeichnungen : 
der Fa. Nuclear GmbH 
lOC-A vom 4. 1969 
!Ol -A " 30 . 8 . 1969 

Herste ller: 
NUCLEAR GmbH., Düsseldorf 

Antragsteller: 
NUCLEAR GmbH ., Düsseldorf 

Prüf~r.g: 

l02-A vom lB. lO . 1969 
103-A " l6.l0.1969 

104-A vom l2.l0. 1969 
l05-A " 20. lO. l969 

l06-A vom 2l. 9. 1969 
l07-A " l2 . l0. 1969 

l08-A vom 25. ll. 1969 
l09-A" l2. l.l970 

Die Verpackung .,Teletron/Gammavolt SU 50" und .,Teletron/Garnmavolt SU 100" wurde von der BAM nach den o. a. Vorschriften unter den Antrags4 Nr. 1.2/9692. 1.2/10576 und 1.2/10690 als Typ 8 4 

Verpactcung geprüft. 
Dazu warde dem Antragsteller das Prüfungszeugnis 1.2/9692 vom 12. 2. 1970 übersandt. 

Beso:tdere Auflagen: 
Die Gammagrap~iegeräte ,.Teletron/Gammavolt SU 50" und "Teletron/Gammavolt SU 100" dürfen nur mit eingeschraubtem und gesichertem Verschlußstopfen und mit verschlossenem Quellenkanal 
transportiert werden. 

Die Zulassung gilt zunächst dre i Jahre ; sie ist nach Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung e inzureichen. 

Abteilung 1 
Metalle und Metallkonstruktionen 

ORR Dr.-Jng. Aurich 

Sachbearbeiter: 
ORR Dipl.-Ing . B. Schulz-Forberg, Ing. M. Bauschke 

Ocr Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1 Berlin 45, den 25. Februar 1975 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe l.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

i. A. 
ORR Dipl.-lng. Schull.-Forberg 

für das Bauartmuster einer Typ B-Vcrpackung 

Nr. D/ DB - 0017 B 

1) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 19~8 in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 CBGBL II S. 941 ). 

2) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverke-hr (CIM) vom 6. Märt 1967 

(BGBl. ll S. ll40). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGYS) vom 10. Mai 1973 (BGBI. I S. 449). 

4) Europäiscl\es Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBI. 11 S. 1489). 

5} Bekanntmachung über die Erlaubnis zum Mitführen gefährlicher Güter in Luftfahrzeugen des Bundesministers ftir Verkehr vom 31. Mai 1968. L 5-582·38 P/67 (Nfl..l- 151/68) in Verbindung mit den 
IATA·Vorschriften über die Beförderung bedingt zugelassener Güter. 

Zulässiger Inhalt: 
Feste nicht spaltb~e Stoffe der Gruppe 111 mit einer maximalen Akt ivität von 200 Ci in Kapseln gemäß Rn 450 Bcm. 4 b) ( EVO, RlD), Rn 2450 Bem. 4 b) (GGVS, ADR), Ziffer 3.5 .2 (1ATA·T~il2). 

Abmess1,lllgen und Gewicht: 
Du.rchmess~r 120 mm; Länge 140 mm; Gewicht 18 kg. 

Herstellerbezeichnung: 
Gammagraphiegerät Typ ,,Gammamat TI-FF" . 

Bauartmusterzeichnungen : 
ISOTOPEN-TECHNIK Dr. SAUERWEIN GmbH 
TllOO.OO Va vom lO.ll. 70 Tl-l00. 00-004 yom 27 . 10. 70 
Tl 100.04-002 ., 27. lO. 70 Tl-l00.00-00:) V " 27. lO. 70 

Tl-100 .00-005 Vvom27 . l0. 70 
Tl - l00.00-002 " 27. lO. 70 

Ergänzende Detailzeichnungen sind im Prüfungszeugnis 1.2/951 9 de r BAM vom 20. 6. 1969 aufgeführt. 

Hersteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH., Düssc ldorf. 

Ar.tragstetler: 
Fa. ISOTOPEN· TECHNIK Dr. S;o.uerwein GmbH., Düsseldorf. 

Prüfung: 

Tl-100.00-006 vom 27. 10. 70 

Das Gammagraphiegerät 11-FF wurde vo n der Bundesanstalt für Materialprüfung f BAM) :1nhand der be reit s unte r Zulassu!'lgsschein Nr. D/08 - 005 ß 1. Änderung genehmigten Verpackung Gammamat Tl 
(Ausführung A) nach den o. a. Vorschr ifte n als Typ 8-Verpackung geprüft . 

Besondere Allflagen: 
Das Gerät darf nur mit fest angeschraubter Schutzkappe (Zeichng. Nr. Tl 100.00 Va vorn 10. 11. 70) transpprtiert werden. 

Oie Zulassung gi lt zunächst drei Jahre; sie ist rechtze itig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unauFgefOrdert zur Überprüfung cmzurcichcn. 

Abte ilung l 
Met'* lle und Metallkonstruktionen 

i. A . 
Dir. t.t. Pro f . Dr. ~ lng . Helm" 

Sachbearbeite r: 
ORR Dipl.-lng. 8 . Schulz-Forberg , Ing. M. Bauschkc 

I Berlin 45, den 30. Mai 1975 
Unter den Eichen 87 
BUN DESANSTA LT FÜR MATERIALPR ÜI' UNG 

Fachgruppe 1.2 
WerkstoFfmechanik und Verhalten von KonstruktiOnen 

i.A. 
OR,R DipJAng. Schulz-Forbcrg 
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Für dl: Zulassung sind folgende Vorschriften maßgeblich: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

2. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Bauartmuster einer Typ B-Verpackung 

Nr. D/DB - 0018 B 

1) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung <EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 CBGBI. II S. 941). 

2) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn <RID), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
(BGBI. II S. 1140). 

3) Europäisches Übereinko .. mmen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. II S. 1489). 

4) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 1973 (BGBl. I S. 449). 

Zulässiger Inhalt: 
Plutonium-Nitratlösurg (gebräuchliches Gemisch Wasser·Salpetersäure von 3 bis 10 Mol/!) als Stoff der Rn 451 Ziffer 4 (EVO/RID) bzw. Rn 2451 Ziffer 4 (ADR), die eine Wärmequelle größer 6 Wund 
kleiner 12 W bildet. 

Abmessungen und Gewicht: 
Durchmesser: 600 mm; Höhe 1.700 mm; Gewicht: ca. 153 kg. 

Herstellerbezeichnung: 
Transportbehäher für Plutonium·Nitratlösung. 

Bauartmusterzeichnungen: 
0·89·1207/f, letzte Änderung vom 12. 3. 1973, GWK, Leopoldshafen; 
KW 514/V wm 30. 11. 1971, Fa. Kammerer, Pforzheim; 
KW 515/1-1 a vom 1. 12. 1971, Fa. Kamrnerer, Pforzheim; 
KW 515/1-4 vom 1. 12. 1971, Fa. Kamrnerer, Prorzheim. 
Detailunterlagen sind im Prüfungszeugnis 1.2/9827 der BAM vom 14. 5. 1971 aufgeführt. 

Hersteller: 
Fa. Noell, Würzburg, Fa. Stihler KG, Lahr, Fa. Apritan·Schaumstoff GmbH, Aalen, Fa. Kammerer, Pforzheim. 

Antragsteller: 
Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH, Leopoldshafen. 

Prüfung: 
Der Prototyp eines Transportbehälters wurde ron der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) nach den o. a. Vorschriften als Typ B-Verpackung (Großquelle) geprüft. Dazu wurde dem Antragsteller 
das Prüfungszeugnis 1.2/9827 der BAM sowie die zugehörige 1. Änderung (1.2/10120) übersandt. 

Besondere Auflagen: 
Die P1utonium-Nitratlösuf€ darf nicht länger als eine Woche in dem verschlossenen Innenbehälter aufbewahrt werden. Die Hebevorrichtungen dürfen nicht als Festhaltevorrichtungen verwendet werden. 
Die Funktionsfähigkeit der Verpackung ist in regelmäßigen Abständen und/oder ausgegebenem Anlaß zu überprüfen; insbesondere ist dabei eine Dichtheitsprüfung vorzunehmen, die in iluer Empfind
lichkeit der vor der ersten Verwendung entspricht (z. B. Messung der Oberflächenkontamination: Zu jedem Zeitpunkt~ w-6 J.1 Cijcm2 für die DU, insbesondere die Laterne). 

Die Zulassung gilt zunächst drei Jalue; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

Abteilung I 
Metalle und Metallkonstruktionen 

ORR Dr.-Ing. Aurich 

Sachbearbeiter: 
ORR Dipi..Jng. Schulz-Forberg, lng. Bauschke 

Der Zulassung lie~en folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

I Berlin 45, den 8. Apri11975 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

Bundesanstalt ftir Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

i.A. 
ORR Dipl.-Ing. Schu!z-Forberg 

für das Bauartmuster einer Typ B-Verpackung 

Nr. D/DB - 0021 B 

I )··Anlage C zur Eiscnbahn-Vcrkelusordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 (BGBl. II S. 941). 

2) Internationale Ordnung für die BefOrderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn {RID), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. Mär:z 1967 
!BGBL II S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter aufder Straße (GGVS) vorttlO. Mai 1973 {BGBI. I S. 449). 

4) Europitsches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter aufder Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBI. II S. 1489). 

Zuläss~er Inhalt: 
Feste und gasförmige radioaktive Stoffe mit einer Masse von höchstens 1,2 kg oder einem höchsten norr.mlen Betriebsdruck von 0,5 bar. 
Der radioaktive Stoff darf keine Wärmequelle größer als 84 W bilden. 

Abmessungen und Gewicht: 
Durchmesser 974 mm; Höhe 1.150 mm; Gewicht 2.000 kg. 

Herstclierbezeichnung: 
Breco- KR 100/200 

Bauartmusterzei~:hnungen der Kt.'fnforschungsanluge Jülich GmbH.: 
1135.0.0-00/1vom 6.1.1972 1135.0.0-02/2vom 13.1.1972 1135.0.0 "05/2 vom 13. I. 1972 

325.1135.0.0-07/3 vom 14.12.1971 
1135:0.0-06/4 a vom 8. 12. 1971 

1135.0.0-01/1vom 13.1.1972 1135,0.0-04/2vom 13.1.1972 
1135.0.0-02/1vom 6.1.1972 1135.0.0-03/2vom 13.1.1972 

Hersteller: 
(V~rantwortlidt für die sachgemäik HcrstcUung ist der Antragsteller\ 

Antragsteller: 
Kernforschungsanlage Jülich GmbH .. 517 Jülich I 

Prüfung: 
Die Verp;H:kung Bn.•co - KR I 00/200 wurdt' von der BAM nadt den o. a. Vorschriften unter der Antrags·Nr. 1.2/987 4, 1.2/10726 als Typ B·Verpackung tGrobquelle) geprüft. 
D;.azu wurdc,dcm Antragsteller das Prüfungszeugnis 1.2/9874- übersandt. 

Bcsondt•rt' Auflagen: 

Die Dchnsduauhcn der dichten Ums~..·hlici~ung sind mit dnem Drl'itmomcnt von 30 Nm (3kpm) anzuziehen: die Dichtung der Oll ist nach jedem Transport auszuwechseln, wenn nicht ihre Funktions· 
fähigkeitdurch eine Dichtigkeitsprüfung wie vor der t'rstcn Verwendung: festgestellt wurde. 

Die Zulasmng gilt zun;ü:hst drei Jahn:: sie ist rL·chtzdtig vor Ablauf dieser Zeit der BA~lunaufgefordcrt zur Cberprüfung ein?l)reiehen. 

Abtl.'ilung: l 
~ktallc und ~II.'tallkon:;truktioncn 

i. A. 
Dir. u. Prof. Dr.-lng. Ht'lms 

Sachbcarbt·itcr: 
138 DiplAng. B. Schulz·Forbl.'rg. lng. ~1. Bauschke 

1 Ecrlin 4-5. den 28. Mai 1975 
l 1nter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR ~lA TER1ALPRÜFVNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

i.A. 
ORR Dipl.·lng. Schulz-Forbcrg 



Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorsc hrift~n zugrt•r.dc: 

Bundesanstalt flir Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Bauartmuscer c!int:r Typ 8-V~rp:JL-kung 

Nr. D/08 - 001~ B 

1) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnul'lg vom 6. l\lärz 1967 (8GB\. II S. 941 ). 

2l ! ntern~tionale Ordnung IU:r die Beförderung gefähr licher Gürer mit der Ei:;cnbahn (RJD). Anlage I. zum lntern.ationalcn Übereinkommen über den Ei~nbahnfrachtverkehr (ClM) vom 6. M:i.rzl967 
1 BGBI. li S. 11401. 

3 ~ Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVSI vom 10. ~Iai 197 3 (BGBI. I S. 449). 

4) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Bcfördcru(l!: g:cfUhrlichcr (.;üicr auf der Stratk tADRl vom t 8. Augu !'i t 1969 t BGBI. II S. 1489). 

5) Bekanntmachung über die Erl::wbnis zum Mitführen gefährlicher Gükr in Luftf3hrzeug:cn des BunJI.'sministers für Verkehr vom J I . !\Iai 1968. L 5·58.!-38 P/67 (NfL I- 151 /68) in Verbindung mit den 
JA TA-Vorschriften über die Beförderung bedingt zugc1us~ner Gütc:r. 

Z:1Hissiger Inhalt : 
Feste nicht spaltbare Stoffe der Gruppe IJI mit einer maximall'n AktiviUt von :WO Ci in KapSI.'In f!t'mäL\ Rn 450 Bt'lll . -1. b ) <EVO. R IO). Rn ~450 Rem. 4 b) <GGVS. ADR). Ziffer 3.5.2 (IATA-Tei12). 

Abmessungen und Gewicht: 
Durchmesser 240 mm; Länge 400 mm; Gewicht 130 kg. 

Herstellerbezeichnung: 
Gammagraphiegerät Typ ,.Gammamat TK 30". 

Bauartmustcrzeich nu ngen : 
T.< 320.02 MA Gammamal Typ TK vom 20. 12. 1971 der Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH. 
Detailzeichnungen sind im Antrag 1.2/ 9921 aufgcfllhrt. 

Hersteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH., Düsseldorf. 

Antragsteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH., Düsseldorf. 

Prüfung: 
Die Verpackung Gammamat TK 30 wurde von der BAM nach den o. a. Vorsctuiften unter der Antrags-Nr. 1.2/9921, 1.2/ 10735 als Typ 8-Verpackufl:! f:cprüft, Die Untc rsuchu·~ erfolgte im Zusammen· 
hangmit der unter Antrags-Nr. 1.2/9519 durchgeführten, zu der dem Antr:Jgsteller ein Zeugnis und zwei Zulu:o;!>ungsscheine mit den Nr. D/DB- 0005 B, I. Änderung. und D/DB- 0006 B, l. Änderung, 
ausgestellt wurden. 

Besondere Auflagen: 
Cas Gerät darf nur mit fest angeschraubter Schutzkappe transportiert werden. 

Die Zulassung gilt zunächst drei Jahre; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen . 

Abteilung I 
Metalle und MetaliJconstruktionen 

i.A. 
Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms 

Sa:::hbearbeiter: 
ORR Dipl.-lng. 8. Schulz-Forbcrg, log. M. Bauschk.e 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

I Berlin 45. den 30. Mai 1975 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

i.A. 
ORR Dipl.-lng. Schutz-Farberg 

für das Bauartmuster einer Typ B-Vcrpackung 

Nr. 0/DB - 0023 B 

I) Anlage Czur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8, September 1938 in der Fas.o;ul"€ der Verordnung vom 6. März 1967 (8GB I. II S. 941 ). 

2) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum lntcmatiqnalen Übereinkommen über den Eiscnbahnfrachtvcrkch~ (CIM) vom 6. M;;z 1967 
(BGBI. I1 S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 1973 (8GB I. I S, 449). 

4) Ewopäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Bcfördcruf€ gefährlicher Güter auf der Stral~c (ADR) vom 18. Augu st 1969 lßGBI. II S. 1489) . 

5) Bekanntmachung über die Erlaubnis zum MitfUhren gefährlicher G üter in Luftfahrzeugen des Bundesministers für Verkehr vom 31. Mui 1968, ,.. 5-582-38 P/67 (Nfll - 151/68) in Verbindunt: mft den 
lA TA-Vorschriften über die Beförderung bedingt zugelassener Güter. 

Zulässiger Inhalt: 
Feste nicht spaltbare Stoffe der Gruppe 111 mit einer maximalen Aktivität von 200 Ci in Kapseln gcmäJ~ Rn 450 Bcm. 4 h) ( EVO. RIDl. Rn 2450 Bcm. 4 b) (GGVS, ADR), Ziffer 3.5.2 (lATA·Teil 2). 

Abmessungen und Gewicht : 
Durchmesser 240 mm; Länge 400 mm; Gewicht 145 kg. 

Herstellerbezeichnung : 
Gammagraphiegerät Typ .,Gammamat TK 1 00' '. 

Bauartmustcrzeichnungen: 
TK 320.02 MA Gammamal Typ TK •om 20. 12. 197 1 der l'o . ISOTOPEN-TECHNIK Dr. S:tucrwcin GmbH. 
Detailzeichnungen sind im Antrag 1.2/9921 aufgefllhrt. 

Hersteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECH NIK Dr. Sauerwein GmbH., Düs~cldorf. 

Antragsteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. ~uerrwcin GmbH., Düo;seldorf. 

Prüfung: 
Die Verpackung Gammamat TK 100 wurd e von der BA~ nach den o . a. Vorschr iften unter der Antrags-Nr. 1.2/99 21 , 1.2/10736 al\ Typ B-Verp<Jckung ~cprüft. Die Untcrsudtung erfolgte im Zusammen
hang mit der unter Antrags-Nr. 1. 2/95 19 tl urc hgefiihrtcn . zu der dem Antrugste ller ein Zeugni, und zwei Zubs~ungsschcinc mir der Nr . 1>/IJU - 0005 H I. Ändcru'l; l!nd 0 / DI:i - 0006 H I. Änderung 
ausgestellt wurden. 

Besondere Auflage n: 
Das Gerät darf nur mit fc..;t ange~chraubtcr Schutzkappe transportiert werden. 

Die Zula-.':lung gilt zunäch-:t drei J<Jhrc ; ~ic i~t rechtzeitig vor Ablauf die~cr Zeit der BA:vJ umJUfgcfonh:rt wr Überprüfung cinzur~·khcn. 

Abteilung I 
\lctallc und \Jctallkon~truktion~n 

i.A. 
Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helm -. 

Sa~.:hbcarbciter: 

ORR Dipl.-lng. B. Schu1z-Forbcr,g, lng. \1. Bau-;chkc 

I Lkrlin 45. Jen 30. \1ai 1975 
Unter den Eichen !oi7 
BUN DESANSTAlT FÜR MA Tl'RIA LI'R ÜI'U N(; 

rachgruppc 1.2 
Wcrk o;loll'mcd~nik und Verhalten von Konstruktio nen 

i. A. 
ORR Dipl.-lng . Sc:hulz-1-'orbcrg 

139 



140 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschrif ten zugrunde: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Bauartmuster einer· Typ B·Verpackung 

Nr. 0 /DB - ')024 B 

1) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassu~ der Verordnung vom 6. März 1967 (BGBl. II S. 941). 

2) Imernationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RID), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über d~n Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
CBGBI. II S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güte r auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 1973 (BGBL I S. 449). 

4) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBI. IJ S. 1489). 

5) Bekanntmachung über die Erlaubnis zum Mitführen gefährlicher Güter in Luftfahrzeugen des Bundesministers fUr Verkehr vom 31. Mai 1968, L 5-582-3 8 P/67 (NfL I -151/68) in Verbindung mit den 
IATA-Vorschrü"ten über die Beförderung bedingt zugelassener Güter. 

Zulässiger Inhalt : 

Feste nicht spaltbare Stoffe der Gruppe lll mit eine r maximalen Aktivitä t vo n 200 Ci in Kapseln gemäß Rn 450 Bem. 4 b) (EVO, RIO), Rn 2450 Bem . 4 b) (GGVS, ADR), Ziffer 3.5.2 (IATA-Tei l2). 

Abmessungen und Gewicht: 
Durchmesser 100 mm; Länge 230 mm ; Gewicht 12 kg. 

Hcrstellerbezeichnung : 
Gammagra phiegerät Typ "Gammamat TI" Ausführung B. 

Bauartmustcrzeichnungen: 
TllOO.OO Va Gammamal vom 10. II. 1970 der Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH. 
Detailzeichnungen sind in den Anträgen 1.2/95 19 und 1.2/9922 a aufgeführt. 

Herste ller : 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH ., Düsseldorf. 

Antragsteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH., Diisseldorf. 

Prüfung: 

Die Verpackung Gammamat TI (AusfUhrung B) wurde von der BAM nach den o. a. Vorschriften unter der Antrags-Nr. 1.2/ 9922 a, 1.2/ 10737. im Zusammenhang mit der bereits unter Zulassungssche in 
Nr. D/DB - 0005 B (Ausftihrung A) l. Änderung genehmigten, als Typ B-Verpac:kung geprüft. 

Besondere Auflagen: 
Das Gerät darf nur mit fest angeschraubter Schutzkappe transpoctiert werden. 

Die Zulassung gilt zunächst drei Jahre~ sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Oberprüfung einzweichen. 

Abteilung 1 
MetaUe und Metallkonstruktionen 

i.A. 
Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms 

Sachbearbeiter: 
ORR DiPI.-Ing. B. Schulz-Forberg, lng. M. Bauschke 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorsctuiften zugrunde: 

I Berlin 45 , den 30. Mai 197 5 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FOR MAlERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

i.A. 
ORR Dipl.-Ing. Schulz-Forbcrg 

Bundesanstall für Materialpriifung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Bauartmuster e iner Typ B-Verpackung 

Nr. D/DB - 0025 B 

1) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 (BGBI. II S. 941). 

2) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RID), Anlage I , zum Internationalen t'bereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
<BGa!.H s.u4o>. 

3) Verordnu~ über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS) vo~ 10. M,ai 1973 (BGBI. 1 S. 449). 

4) Europ.thsches Übereinkommen vom 30. Septe mb~r 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBJ. II S. 1489). 

S) Bekanntmachung über die Erlaubnis zum Mitführen gefährlicher Güter in Luftfahrzeuge n des Bu!ldesministers für Verkehr vom 31. Mai 1968 , L S-582-38 P/67 (Nfi.. l - 151 /68) in Verbindung mit den 
IATA-Vorsc::hriftcn über die Beförderung bed ingt zuge lasse ner Güter: . 

ZulässiJcr lnhatt : 
Fc~te nicht spaltbare Stoffe der Gruppe 111 mit einer max:imalcn Aktivität von 200 Ci in Kapseln gemäß Rn 450 Dem. 4 b) (EVO, RID), Rn 2450 Bem. 4 b) (GGVS, ADR), Ziffer3.5-.2 (IATA-Teil2). 

Abmessungen und Gewicht: 
Durchmesser 110 mm; Lä~c 2 30 mm; Gewicht 15 kg. 

HcrsteUcrbczeichnung: 
G:lmma@l'aphicgcrät Typ "Gammamat 11-F" Ausführung B. 

Baul&rtmusterzcichnungcn: 
TI 100 .00 Va Gammamal vom 10. 11. 1970 der Fa. lSOTOPEN-TECHNIK Dr. Sauerwein GmbH. 
Detailzcichnun@:cn sind in den Anträgen 1.2/9519 und 1.2/9922 a aufgeführt. 

Hersteller: 
Fa. ISOTOPEN-TECHNIK Dr. S:.~ucrnrcin GmbH .. Düsscldorf. 

Antragsteller: 
Fa . ISOTOPEN-TECHNIK Dr. S;lucf\v~o.·in GmbH .. Düs.-.ddorf. 

Prüfun~ : 

Die Verpad;,ung Gamrn;.•mal TI-F (Auslührung 8) wurde von tkr BAM n~1ch dL· n o. a. Vor$Chriften unt c!" der Anlrags-Nr. I. 2/9922 a. 1.2/ 107 38, im Zu sammenhan~ mit der bereits unler ZulassUngsschein 
Nr . D/ DB - 0006 B (AusJUhrung A) I . Änderung t!L'nc hmi~tcn. a ls Typ B·Vcrpackung geprüft. 

Bl':"Ondl!n.' Auflagen: 
Oas c~ r;it d:uf nur mit fc~l :mgcschr:lubiL'f SdlUtzk;1ppc tfan~portiert werden. 

Dk Zula~s ung gilt zunächst drei Jahn.: ; siL• ist rc!.:htzcitig. vo r Ablauf di~.--sl!r Zt;it der BA~1 unaufg:~fo r dt:rt zur Überprüfung einzureichen. 

Abteilung I 
~li:'t:lllc und Metallko nstruktionen 

i. A. 
Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms 

S:lchbl::lrbciiL·r: 
ORR Oipl.-lnl! . B. Sdmlz-Forb~rg: . lng . \1. ß:lUS'-.' hkL' 

I Berlin45. den 30. "-l;li 1975 
Untl!r den Eichen 87 
BUNDESANSTALT F(R )!A URIALPRÜF(JNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmech~nik und Verhalten von Konst ruktionen 

i. A. 
ORR Dipl.-Ing. Schulz-Forberg 



Für die Zulassung sind folgende Vorschriften maßgeblich: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

2. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Bauartmuster einer Typ B~V!.!rpackung 

Nr. D/ DB - 0026 AB 

1) A:tiage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung tEVO) vom 8. September 1938 in der Fa:isung: der Verordnung vom 6. März 1967 (BGBI. II S. 941 ). 

2) Internationale Ordnung für die Beförderung gefahrlieber Güter mit der Eisenbahn (RID). Anlage I. zum Internalienalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
(BG31. ll S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährli:her Güter auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 1973tBGBl. I S. 449). 

4) Ewopäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die Internationale Beförderung gefährlicher Gütl.!r auf der Straße tADR) vom 18. AugU$1 1969 (BGBI. II S. 1489}. 

5) Bei\.anntmachung über die Erlaubnis zum MitfUhren gefahrlicher Güter in Luftfuhrzeugen des Bundesministers für Verkehr vom 31. Mai 1968. l5·582·38 P/67 (NfL 1- 151 /68} in Verbindung mit den 
IATA·Vorschriften über die Beförderung bedingt 1ugelassener Güter. 

6} Ve::ordnung über gefäluliche Seefrachtgüter (VO gef. SFG) vom 4. Januar 1960 (BGBI. IJ S. 9). geändert durch die Fünfte Verordnung zur Änd~rung der VO gcf. SFC vom 29. März 1972 
(BGlll. I S. 529). 

Zuläss~er Inhalt: , 
Uranhexafluorid (UF 6) als spaltbarer Stoff, der keine Großquelle gemäß der o. a. Vorschriften bildet. 

Antragsteller: 
Fa. TRANSNUKLEAR GmbH., 645 Hanau/M. 

Hersi:ellerbezeichnung, Durchmesser, Höhe und Gewicht: 
5 A 570 mm 1.210 mm 130 kg 
8 A 570 mm 1.800 mm 300 kg 

12 A 610 mm 1.560 mm 415 kg 
12 B 610 mm 1.560 mm 415 kg 
30 A 1.090 mm 2.360 mm 3.800 kg 
30 B 1.090 mm 2.360 mm 3.800 kg 

Anerkennung: 
Die Genehmigung als Typ B·Verpackung, enthalten in der Versandstückmustergenehmigung USA/4909/B ( ) F des Office of thc Sccretary of Transportatkm. Washington, D. C. 20590, USA, vom 
23. Aprill975, wird hiermit von der BAM gemäß der o. a. Vorschriften anerkannt. 
Anstatt des Innenbehälters der Verpackung 30 B gemäß Certificate No. USA/4909/B ( } F kann auch ein Innenbehälter gemäß Zeichnung Nr. 464·57 31 a des Antragstellers vom 21. I. 74 verwendet 
werden~ sofern Werkstoff. und Drudebehälterabnahme durch e inen Technischen Überwachungs-Verein erfolgt sind . Dem AntrJgstcllcr wurde das Prüfungszeugnis l.2/ 10488 der BAM übersandt. 

Besondere Auflagen: 
Die Z:.Ilassung gilt mu im Zusammenhang mit der o. a. Genehmigung USA/4909/B { ) F. 
Sie gilt zunächst drei Jahre ; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit und bei Änderungen der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

Abteilung 1 
Metalle und Metallkonstruktionen 

i.A. 
Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Helms 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1 Berlin 45, den 20. Juni 1975 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Kom;truktionen 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

1. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

i.A. 
ORR Dipl.-lng. Schufz-Forberg 

für das Bauartmuster einer Typ B.Verpackung 

Nr. D/DB - 0028 AB 

1) Anlage C zur Eisenbahn· Verkehrsordnung {EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 (8GB I. II S. 941 ). 

2) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (ClM) vom 6. März 1967 

(BGBI. 11 S. 1140). 

3) Europäisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale BefOrdcrung gefäJulicher Güter auf der Suaße (ADR) vom 18. August 1969 ( BGBI. 11 S. 1489}. 

4) Bekanntmachung über die Erla1.1.bnis zum Mitführen gefährlicher Güter in Luftfahrzeugen des Bundesministers für Verkehr vom 3l. Mai 1968, L 5·582·38 P/67 (Nfl 1- 151 /68) in Verbindu11J mit dm 
lATA·Vorschfiften über die Beförderq.ng bedingt zug~lassener Güter. 

5) Verordnung über gefährlich~ Seefrachtgüter (VO gef. SFG) vom 4. Januar 1960 (BGBI. II S. 9) in der Fassul1! vom 29. März 197_2 (Fünfte Änderung,VO, BGBI. 1 S. 529). 

Zuläss:g~ Inhalt: 
Uranhexafluorid (L'F 

6
) als spaltbarer ~toff, der keine Großquelle gemäß der o. a. Vorschriften bildet. 

Zulassu~sinhaber: 

Gesellschaft für Nlltl~a,rtran sporte mbh., 43 Essen. 

Hersteller: 
(Verantwortlich für die sachgemäße Herstellung ist der Zulassungsinhab~r.) 

Herstellerbezeichnung, Durchmesser, Höhe und Gewicht: 
5A 570 mm 1.210mm 130kg 
8 A 570 mm 1.800 mm 300 kg 

12A 610mm 1.560mm 415kg 
128 610mm 1.560mm 415kg 
30 A 1.090 mm 2.360 mm 3.800 kg 
30 B 1.090 mm 2.360 mm 3.800 kg 

Anerkennung: 
Die Genchmiguf18 als Typ 8-Vcrpackung, Special Permit No. 4909 , rourtcenth Revision (Complctc) vom Dezember 1970 cin"ch\iufmch der f.'iftccnth Revision vom Mai und Ju.ni 1971, au~estcUt vom 
Department of Transportation , Washingfon D. C. . USA , wird hiermit von der BAM ge mäJ.) der o. a. Vorschriften anerkannt. 

Besondere Auflagen: 
Di~ Zulassung gilt nur im Zusammenhang mit der o. a. Gcnchni.igung (Special Permit No. 4909). 
Sie gilt zunächst drei Jahre; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit und bei Änderungen der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

Abteilung I 
Metalle und ~1ctallkomtruktionen 

i. V. 
Dir. u. Prof. Dr. Pohl 

Sachbearbeiter: 
Dipl.-Ing. Schulz-Forbcrg, lng. Bau schkc 

t Bcrlin 45, den 17. Januar 1975 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUN(; 

l;achgruppc 1.2 
Werkstoffmechanik urx,l Verhalten von Konstruktionen 

i. A. 
ORR DipJ,.Ing. S~.:hulz· Forberg 
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Für die Zulassung sind folgende Vorschriften maßgeblich: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
IU:r das Bauartmuster einer Typ 9-Verpac.kung 

Nr. D/DB- 0041 AB 

1) Anlage C' zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 (BGBI. II S. 941). 

2) Internationale Ordnu~ für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Ei~nbahn (RID), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. Märzl967 
(BGBI. II S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 1973 (BGBI. I S. 449). 

4) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBJ. li S. 1489). 

Zulässiger Inhalt: 
MaximalS g Plutonium als Nitratlösung gewöhnlicher Säurekonzentration in max. 5 Glasgefäßen mit mindestens je 16 ml Rauminhalt. 
Pro Gefäß max. 8 ml Lösung mit max. I g Plutonium. 

Abmessungen und Gewicht: 
Ca. 45 cm Durchmesser, ca. 55 cm Höhe, ca. 40 kg 

Herstellerbezeichnung: 
Modificd 6 M Shipping Container 

Antragsteller: 
Fachgruppe 6.3 .,Kerntechnik und Strahlenschutz" der Bundesanstalt für Materialprüfung, 1 Rerlin 45. 

Anerkennung: 
Die Genehmigung Nr. AEC-ID USA/6643/B der US Atomic Energy Commission, 550 2nd Street, ldaho Falls, ldaho 83401, USA, vom 24 . Mai 1974 wird hiermit von der BAM gemäß der o. a. Vorschrif
ten anerkannt (Aktenzeichen 1.2/10697) . Anstatt der in der Genehmigung erfaßten Glasampullen dürfen auch Glasgefäße mit Scluaubverschluß und Teflondichtung verwendet werden, die einem Über
druck von mindestens 10 bar standhalten, ohne undicht zu werden und folgende Hauptabmessungen nicht überschreiten: Höhe 110 mm und Außendurchmesser 35 mm. 
Oie Lagerung im Behälter hat gleichwertig zu erfolgen. 

Besondere Auflagen: 
Die Zulassung gilt nur im Zusammenhang mit der o. a. Genehmigung fAEC-ID USA/6643/B einschließlich Korrektur des Bolzendurchmessers vom 10. Juni 1974). 
Sie silt zunächst drei Jahre; sie ist nach Ablauf dieser Zeit und bei Änderungen der BAM (Fachgruppe 1.2) unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

Abteilung 1 
MetaUe und Metallkonstruktionen 

i.A. 
Dir. u. Prof. Or. Helms 

Der Zulassu~ liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde·: 

1 Berlin 45, den 18. Oktober 1974 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

Bundesanstalt flir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

i.A. 
ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg 

für das Bauartmuster einer Typ &Verpackung 

Nr. D/DB - 0042 B 

1) Anlqe C zw Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vo m·s. September 1938·in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 (BGBI. II S. 941). 

2) Internationa Le Ordnung für die Beförderung gefährli cher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage l , zum Internatio nalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6. März 1967 
(BGBl.ll S. 1140). 

3) Verordnunc übet die Beförderung gefahrliehet Güter-auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 1973 (BGBl. 1 S. 449). 

4) Europäisches Obereinkommen vom 30. Septembe.r 1957 über die internationale BefOrderung gefähr licher Güter auf der Straße (ADR) vom 1"8 . August 1969 (BGBl. II S. 1489). 

S) Verordnunc über gefährliche Seefrachtgüter (SFOi vom 4. Januar 1960 (BGBi. II S. 9) , in der Fassung der Verordnung vo m 29. März 1972 (Fün fte ÄnderungsVO, BGBI. I S. 529). 

ZuläSiii<J Inhalt: 
Fe~er, nicht sp.altbarer rad ioakr iver Stoff (gckapse ll), der keine Wärmeq ue lle größer aJs ca. 300 W bildet. 
GroflqueUenbereich zulässig. 

Abmcs.<~. UJllen und Gewicht der Batterie mit Feuerschutzbehälter: 
Durchmesser : 0.82 m: Höhe : 1.0 m; Gest~ mtg;cw icht : ca. 1.700 kg. 

Heutelterbezeichnung und Bauartmustcrzeichnunge n: 
R<Odionultlidbattcrie TRlSTAN-MA 2: vom 27. 10. 1971. 
TRISTAN~Tramportbchältcr; vom 20. 11. 1974 
Feuerschutz: vom 8. II. 197 4. 
All~ Zeichnungen von Fa. Mcsscrschmitt-Bölkow-Bio hm. 

Antragsteller und Hersteller: 
Fa. Mcs~ rschmitt -Bölkow-Blohm GmbH., München. 

Prüfung: 

Zeichnungs-Ne. RE-1 695 .00 
Zeichnungs-Ne. RE 42 1-1 066.00 
Zeichnungs-Nr. RE 421 -1024 

·Nach d~n von der BAM durchgeführten Prüfungen und Untcr!'uchung:cn \ .. ·ird es als erbracht angesehen, daß dieses Baumuster einer Typ B-Verpackung (Großquelle) ohne Einschränkungen (unilateral) 
gemäß den o. a. ·R ec ht ~vo rschriftcn g:cni.@;t. D.izu wurde dt..'m Antragstelle r d as Prüfung ~zcugn i s 1.2/ l 02561 übcrs.Jndt. 

8\.•so ndcrc Auflagl' n: 
Oie Radionuklid~attc ric darf nur zusa mmen mit dem vorgcs.!hcncn Fcucrs~.:hut zbc h~llcr transportie rt werd en. 

Diese Zu la ssu~ ~ilt zun ä..:hst d rei Jahre: si..: ist r ..:dl tzdt~ vor Ablauf dieser Z~ il d..: r BAM unaufgcfo rd~ r t zw Überp.-üfung einzureiche n. 

Ab teilung l 
Metalk und Ml.' ta llkonstruktioncn 

i. V . 
Dir. u. Prof. Dr. Po lll 

SaL·hbca.rbciter: 
Dipl.-ln~. K. Wicscr 
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I Bcrlin 45. den 19. Dezember 1974 
Unte r den f ichcn 87 
BUN DESANSTALT fÜ R MATE RIALPRi.:FUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruk tionen 

i.A. 
OR R Dipl.-Ing. Schulz-Forberg 



Für die Zulassung sind folgende Vorschri~'tcn maßgebtkh: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Bauartmuster ('iner Typ 8 -Verp:u:kunr: 

Nr. D!DB - 0043 B 

1) Anlag:e C zw Eisenbahn-Verkehrsordr.ung (EVOl vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6. ~lärz 1967 (BGBI. II S. 941 ). 

2) Interna tionale Ordnurg für die Beförd erung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RID), Anlage I, zum Internatioria len Übereinkommen über d('n Eiscnbahnfruchtvcrkctu (CIM) vom 6. März 1967 
t.BGBI. II S. 11401. 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS) vom 10. ~lai 197 3 (BGBI. I S. ~91. 

~) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 195 7 über die internationale Beförderung g:cniJulicher Güter auf der Strat~c (ADR) vom 18. August 1969 t BGBI. 11 S. 1489). 

Zulässiger Inhalt: 
~) Ein bestrahltes RHF-Brennelement (normales Brennelement) 

oder 
j) ein gekürztes bestrahltes RHF-Brenncle:nent (am Kopf und Sockel :;.o fixiert . daß s ich der aktive Teil an g ldchcr Stdlc wie bei a) befindet). 

als Stoff der Rn 451 4) (EVO. RIO) bzw. Rn 2451 Ziffer 4 tGGVS. ADR) mit einer Na1.:hwärmc bis ml:x. 3 kW (GroL'qucllcnberekh zulä s..'\ ig l. 

Abmessungen und Gewicht: 
Durchmesser: 1.135 mm: Höhe: 2.442 mm; Gewicht: 15.600 k~ . 

:Ierstellerb~ze ichnung : 
RHF-Behälter 

3auartmusterzeichnungen: 
Institut Max von Laue - Paul Langevin 
A0/988 c vom 19. 6. 73; AI385 P-862-l vom Mai 68; 
A0/989 c vom 23. 11. 73; AL 385 P-862·2 d vom Sept. 67; 
110.27 .00.00 vom 3. 5. 74; 110.27.00.00 A vom 2. 12. 74. 
Weitere Zeichnungen sind in dem Antrag 1.2/10115 aufgeführt. 

!tersteller: 
Fa. Klein KG, 5241 Niederfischbach/Sieg. 

Antragsteller: 
Institut Max von Laue- Paul Langevin, 38- Grenoble , France. 

Prüfung: 
Die Verpackung wurde von der BAM nach den o. a. Vorschriften als Typ B-Verpackung (Großquelle. unilateral) geprüft. Dazu wurde dem Antragsteller das Prüfu :1gszcug ni s 1.2/ 10115 übersandl. 

Besondere Auflagen: 

Die Funktionsfähigkeit der Verpackung und insbesondere der DU ist regelmäßig und zusätzlich bei gegebenem Anlal~ zu übcrprüfun (z. B. Anzug!:drchmomcnt. Zu~1and der Dichtu~) . 

Die Zulassung gilt zunächst drei Jalue; sie ist nach Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

Abteilung 1 
Me!alle und Metallkonstruktionen 

ORR Dr.-lng. Aurich 

Sachbearbeiter: 
ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg, lng . Bauschke 

Der Zulassung liegen fo lgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

1 Berlin 45, den 25. März 1975 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

i.A. 
ORR Dipi.-Ing. Schulz-Forbcrg 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Bauartmuster einer Typ 8-Vcrpackung 

Nr. D/DB - 00~3 B 

1) Anlage C zur Eisenbahn-VerkehrsorCnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fass~ng der Verordnung vom 6. März 1967 (8GB I. I1 S. 941 ). 

2) lr.temationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RlD), Anlage I, z um Internationa len Übereinkommen über den Eiscnbah.nfrachtvcrkchr ICIM) vom 6. März 1967 
(BGBI. ll S. 1140). . ,. 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 1973 (BGBJ. I S. 449). 

4) E~opäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlichcf Güter auf der Strai\c (ADR) vom 18. Augu .~t 1969 ~ BGBI. II S. J 489). 

Zulässiger Inhalt: 
a) Ein bestrahltes RHF:Brennelement (~ormales Brennele ment) 

oder 
b) ei:1 gekürztes bestrahltes RHF-Brenr.element (am Kopf und Sockel so fixiert , daß s ich der aktive Teil an gleiche r Stelle wie bei a} beflmlct), 

a ls Stoff der Rn 451 4) (EVO, RJD) bzw. Rn 2451 Ziffer 4 (GGVS, ADR) mit eine r Nachwärme bis max. 3 kW (Grot.\qucllcnbcrcich zul5ssig). 

Abmessungen und Gewicht: 
D:.uchmesser: 1135 mm; Höhe: 2442 rr.m; Gewicht; 15600 kg 

Hcrstel\erbezeichnung: 
RHF-Behälter 

Bauartmusterzeichnungen: 
Institut Max von Laue - Paul Langevi!l 
A0/988 c vom 19. 6. 73; AL 38o P-862-1 vom 5. 68; 
A0/989 c vom 23. II. 7 3; AL 38o P-862·2 d vom 9. 67: 
Re JC66POIOvom 7. 2.75. 
Weitere Zeichnungen sind in dem Antrag 1.2{10 115 aufgeführt. 

Herste ller: 
Fa. Klein KG. 52 41 Niedcrfischbach/S<cg. 

Antragste ller: 
Institut M:.tx von Laue - Paut Langcvin. 
38 - Grenob le , France. 

Prüfung : 
Die Verpackung wurde von der BAM n~:h den o. a. Vor<;chrift cn als Typ ß-Vcrpa~.:kung ((;robquc llc. unilatcr:JI) ~c pr ü ft. Dazu wurde dem Antra~stclh.:r da~ Prüfungszeugnis 1.2/10115 übersandt. 

Beso nd ere Auflagen: 
Die Funktionsfähigkeit der Verpackung und insbe .. ondcrc der DU i'it rcg c lmäi.~ig und zusätzlich bei gegcbcm:m Anbl.~ zu Uberprüfcn (z. B. Anz_ugst.lrchmomcnt. Zustu.nd der Dichtung). 

Die Zulassung gi lt zunächst drei Jahre: sie ist rechtzeitig ·vor Ablauf dieser Zeit Uer BA~t umufgefordcrt zur Überprüfung c_inzurcichen. 

Abteilung l 
~l ;! tallc und \kt:Jilkon,truktioncn 

i.A. 
Dir . u. Prof. Dr..lng. Helm" 

Sachbearbeite r: 
ORR Dipl .· l ng. ß . Schulz-f'orbcrg. lng . ~1 . ßau,chh· 

I Berlin 45, den 29. ~.J:Ji 197 5 
L'ntcr den Eichen 87 
BCNDLSANSTALT FCR .\IATER IALPRÜI'UNC 

l:achgruppc 1.2 
Wcrk,totlmc~:hanik und Verhalten von Komaruktioncn 

i. A. 
ORR Dipl.-lnf!. Schulz-l:orhcrg 
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Für die Zulassung sind fo~ende Vorschriften maßgeblich: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Bauartmuster einer Typ B-Verpackung 

Nr. D/DB - 0044 B 

1) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVOJ vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vom 6. März 1967 (BGBI. II S. 941). 

2) Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum Internationalen Übereinkommen über den E isenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 5. März 1967 
CBGBl. !I S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefälulicher Güter auf der Straße <GGVS) vom 10. Mai 197 3 (ßGBI. I S. 449). 

4) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1975 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter aufder Straße (ADR) vom 18. Al:l8US1 1969 (BGBI. II S. 1489). 

Zulässiger Inhalt: 
50 Ci radioaktiven, nicht spaltbaren Stoffs in besonderer Form (gekapselt). 

Abmessungen und Gewicht der Verpackung: 
Durchmesser 0,45 m; Höhe 0 ,98 m; Gesamtgewicht ca. 700 kg. 

HersteUerbezeichnung: 
A·Mel\ßeräte Prüfstand FliP 200/2. 

Bauartmusterzeichnungen: 
"Übersichtszeichnung Meßgeräte-Prüfstand FHP 200/2" 
Zeichnungs-Nr. 42392/1-0100 Bl. l u. 2 der Fa. Fricseke u. Hoepfner GmbH.; zuletzt geändert am 3. 2. 75 . 

Hersteller: 
Frieseke u. Hoepfner GmbH., 8520 Erlangen, Schließfach 660 

Antragsteller: 
Frieseke u. Hoepfner GmbH., 8520 Erlangen, Schließfach 660 

Prüfung: 
Der Meßgeräteprüfstand FHP 200/2 wurde von der SAM nach den o. a. Vorschriften als Typ B-Verpackung geprüft. Dazu wmde dem Antragsteller das Prüfungszeugnis 1.2/10640 übersandt. 

Besondere Auflagen: 
Die Zulassung gilt zunächst drei Jahre; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen . 

Abteilung I 
Metalle und Metallkonstruktionen 

ORR Dr..Jng. Aurich 

Sachbearbeiter: 
ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg, Dipl.-lng. Wieser 

Für die Zulassung sind folgende Vorschriften maßgebü~h: 

I Berlin 45,den 3. Aprill975 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Kcnstruktionen 

i.A. 
ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM} 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Bauartmuster einer Typ B-Verpackung 

Nr. D/DB - 0045 AB 

1) Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) vom 8. September 1938 in der Fassung der Verordnung vorn 6. März 1967 (BGBI. II S. 941). 

2) I~t ernationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RID), Anlage I, zum· Internatio~alen Übereinkommen über de_n· Eisenbahnfrachtver~ehr (CIM) vom 6. :März 1967 
tBGBI.II S. 1140). 

3) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS) vom 10. Mai 197 3 (BCBL I S. 449). 

4) Europäisches Übereinkommen vom 30. September 195 7 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18 . August 1969 (BGBL II S. 1489). 

5) Verordnung über gefährliche Seefrachtgüter (VO gef. SFG) vom 4. Januar 1960 (BGBI. ll S. 9), geändert dwch die Fünfte Verordnung zur Änderu:;g der VO gef. SFG vom 29. März 1972 
tBCBI. I S. 529). 

Zuläs.'liger Inhah · 
Unbestrahltc uran-und/oder p-lutoniumhaltige Brennelemente (radioaktiver Stoff in oxydischer Form), als Typ I bis Typ XVIII in der u. a. Genehmigl!ng der USA angeführt. 
Das KWl-Element trägt dK; Bezeichnung Typ XVH. 

Abmessungen und Gewicht der Verpackung: 
Durchmesser ca. I ,I m; länge ca. 5 ,5 m; Gewicht ca. 3.400 kg . 

Herste llerbezeichnung: 
Modell Number 51032-1 

Antrag!'tcUer: 
Exxon Nuclcar Company. lnc. 
2101 ~Jorn Rapids Road 
Richloind, Washington 99352. USA 

Ancrkcnnu~ : 

Die Genchmigu~ als Typ B-Vcrpackung .. (\•rtifk~tl! Number USA /6581 / B ( ) F (Revision 2)" vom 24. 2. 75. ausgestellt vom Office of the Secretary of Transportation , Washington , D. C. 20590, 
USA, wird hiermit mn der BAM gemäß dl·n o. a . Vorschriften anerkannt. 

Ber.ondere Auflagen: 
Dtc ZuiOjssung gilt nur im Zusammcnh:1ng mit der o. a. Cl•nch migung t USA/ 6581 / B ( ) F) zunäc hst bis zu m 31. Jan uar 1977. 

Abt~i\ung 1 
~ktallc und ~h::tallkonstrukti9ncn 

ORR Dr.-lng. Aluich 

Sal'hbearbcitcr: 
ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg. Dipl.-lng. Wicscr 

t B~rlin 45. den 3. April 1975 
llnter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

i.A. 
ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg 



Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 1. September 1964 

(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. ' 964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soil die Entwicklung der deutschen Wirt
schaft fördern, indem sie Bundesaufgaben nach den§§ 2 bis 6 und Aufgaben im 
Lande Berl in nach § 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(i) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung ent
sprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materiaiprüfung sowie 
die chemische Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung 1st nicht an die Person gebiJnden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit 
soll auf der Erkenntnis aller vcn ihr gepfieg'::en, fachlich beteiligter: Wissensgebie
te be'ruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder w:ssenschaftiicher Arbeiter. hat die Bundes
anstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgeme inheit zugänglich ur.d nutzbar zu 
machen. 

§ 4 Aufgaben innerh;~!b der Verwaltung 

( 1) Dle Bundesansta(t berät die BundesministerierL 

(2) Sie führtdie A:Jfgcber. durch, die :hr vor."! Bundesminister für W~rtschaft oder 
im Einvernehmen mtt ihm von anderen Bundesminis~ern üben1·agen werden. 

{3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Gren
zen ihrer Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Die Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtun
gen der Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzun
gen der§§ 2 und 3 erW~len. Sie kann Auftr8:ge abiehner:, deren Ausführung nach 
ihrer Auffass-ung keine wissenschaftlich wer~voilen Erkenntnisse erwarten läßt 
oder deren Ergebnisse weder volkswirtschaftnch noch ftir die Schaden- und Un
fallverhüt~..;ng von Belang sind. 

§ 6 Zusammenarbeit 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben, hält die Bundesanstalt Verbindung zum Bun· 
Cesminister für Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der 
Bundesministerien,dem Deutschen Normenausschuß (DNA), der internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, internationalen oder supra
nationc: len Stellen, die fürdie gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung 
sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und ln· 
stituten, den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Material
prüfung. 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines 
staatltcher: Materialprt.ifungsamtes 

§ 8 Gebühren 

D!e Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer 
Gebührenord~ung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft 
bedarf. 

12 I nkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß 
vom 20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954. BWM BI 
1954 S. 367) und dte zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 
1956 {Bundesanzeiger Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWM BI 1956 S. 114) und 
vom 6. November 1962 !Bundesanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, 
BWM 811962 S. 241) außer Kraft. 

Bonn. den 1. September 1964 
z 4-440219-

Der Bundesmtnister für Wirtschaft Schmücker 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz) vom 25. Augu~t 1969 

(Auszug au~: Bundesgesetzblatt 1969, Teil i, S. 1 358) 

§ 28 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

(1} Die Bundesanstalt für Matertalprüfung ist eine bundesunmittelbare, nicht 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesmi
nisters für Wirtschaft; sie ist eine Bundesoberbehörde. 

§ 29 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Der Bundesanstalt für Materialprüfung obliegt die Durchführung und Auswertung 
physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen. Sie 
ist zuständig 
I. für die Entgegennahme der Anzeigen und Stoffproben nach§ 1 Abs. 4 Satz 1 

und die Anordnungen nach § 1 Abs. 4 Satz 3 und 4, 
2. für die Zulassung von explosionsgefährlichen Stoffen und Sprangzubehör 

nach§ 4 Abs. 1 bis 4. 

Die verfassungsmäßigen Rechte de5 Bundesrates sind gewahrt. Das vorstehende 
Gesetz wird h1ermit verkündet. 

Bann. den 25. August 1969 

Der Bundesp;asident Hainemann 

Der $1ellvertreter des Bundeskanzlers Brandt 

Fur den Bundesm]n~ster für Winschaft 
Der Bundesmmister des Auswartigen Brandt 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkomme!\ 11om 30. September 1957 über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 

(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil II, S. 1489) 

Artikel 1 

Dem in Genf am 13. Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland un
terzeichneten Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße {ADR) einschließ
lich der Anlagen in ihrer am 29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. 
Das Übereinkommen wird nachstehend, die Anlagen A und B werden in einem 
Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel 4 

( 1) Zuständig für die Ausführung des Überemkommens sind 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zuiassung der Bauart von Ver
packungen und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter; 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann. den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Hainemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 
Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

Waffengesetz (WaffGJ vom 19. September 1972 

(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1972, Teil I, S. 1797) 

§ 23 Zulassung von Raketenmunition und 
Geschossen mit pyrotechnischer Wirkung 

(1) Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechnischer Wirkung dürfen nur 
eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder gewerbs
mäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und 
Bezeichnung nach von der Bundesanstalt für Materialprüfung zugelassen sind. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers 

oder Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition oder die Geschosse den Anforderungen an die Zusammen

setzung, Beschaffenheit, Maße, den höchstzulässigen normalen oder über
höhten Gebrauchsgasdruck und die Bezeichnung (§ 36 Abs. 1) nicht ent
sprechen, 

3. soweit die Munition oder die Geschosse in ihrer Wirkungsweise, Brauchbar-
keit und Beständigkelt dem jeweiligen Stand der Technik nicht entsprechen. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Raketenmunition und Geschosse mit py
rotechnischer Wirkung, die für die Bundeswehr, den Bundesgrenzschutz, die Bun
deszollverwaltung oder die Polizeien der Länder hergestellt und ihnen überlassen 
vverden. 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von 
dem Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche Inter
essen nicht entgegenstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten Ge
genstände zur Ausfuhr oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bestimmt sind. 

(5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann. den 19. September 1972 

Für den Bundespräsidenten 
Der Präsident des Bundesrates Heinz Kühn 

Der Bundeskanzler Brandt 

Der Bundesminister des lnnern Genscher 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen Schmidt 



Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist gemäß der Vorschriften aller Verkehrsträger Genehmi
gungsbehörde der Bundesrepublik Deutschland für Verpackungen und Kapseln zum Transport 

radioaktiver Stoffe 

Verpackung für unbestrahlte Kernbrennstäbe nach Fall- u. Feuerversuchen (qm-Freifall, 800 °C Feuer über 0,5 h) 
Zugelassen unter der Nr. D/DB-00148 

Zugelassenes Bauartmuster einer Typ B-Verpackung zum Transport radioaktiver Abfallstoffe, gebunden an Beton 

oder Bitumen in sieben Rollreifenfässern. Durchmesser ca . 2,5 m, Höhe ca. 2 m, Gesamtgewicht 34,4 t 
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